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Zusammenfassung

Einleitung

In der Praambel zur Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse war der Gesetzgeber der EU folgender
Ansicht: ,Der Schutz vor Diskriminierung aus Griinden der Rasse oder der ethnischen Herkunft wiirde verstarkt, wenn
es in jedem Mitgliedstaat eine Stelle bzw. Stellen gabe, die fir die Analyse der mit Diskriminierungen verbundenen Pro-
bleme, die Priifung mdglicher Losungen und die Bereitstellung konkreter Hilfsangebote an die Opfer zustandig ware”
[Erwagungsgrund 24] Daher hat die EU alle Mitgliedstaaten aufgefordert, ,Stellen” einzurichten, die Opfer von rassis-
tischer und ethnischer Diskriminierung unterstiitzen sollen, Untersuchungen uber die Formen und Verbreitung von
Diskriminierung durchfiihren und Berichte und Empfehlungen veroffentlichen. Diese Verpflichtung ist in Artikel 13 der
Richtlinie 2000/43/EG zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse festgelegt worden:

. 1. Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu
férdern. Diese Stellen kénnen Teil einer Einrichtung sein, die auf nationaler Ebene fiir den Schutz der Menschenrechte
oder der Rechte des einzelnen zustdndig ist.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Zustdndigkeiten dieser Stellen gehért:

- unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbdnde, der Organisationen oder anderer juristischer Personen nach
Artikel 7 Absatz 2 die Opfer von Diskriminierungen auf unabhdngige Weise dabei zu untersttitzen, ihrer Beschwerde
wegen Diskriminierung nachzugehen,

— unabhdngige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung durchzufiihren;

— unabhdngige Berichte zu veréffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit diesen Diskrimi-
nierungen in Zusammenhang stehen.”

Dieser Bericht ist das Ergebnis einer Studie tiber die Frage, inwiefern die EU-Mitgliedstaaten diese Bestimmung
bis Ende 2005 implementiert hatten. Zu diesem Zweck wurde an die 25 Mitglieder des Netzes unabhdngiger
Sachverstandiger fur Diskriminierungsbekampfung ein Fragebogen geschickt. Internationale Dokumente wie die
Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2 der Europdischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) des
Europarats sowie die Pariser Prinzipien der UNO-Menschenrechtskommission boten niitzliche zusatzliche Leitlinien
in Bezug auf die Frage, was fiir eine unabhéngige und wirksame Arbeitsweise dieser Stellen notwendig ist.

Diese thematische Studie umfasst drei Hauptteile. Zundchst untersucht sie die Existenz, die Kompetenzen und die Struk-
tur der Fachorgane in den Mitgliedstaaten. Zweitens untersucht sie, inwiefern ihre Arbeit unabhangig ist, und schlielich,
inwiefern diese Stellen wirksam sind. Der Bericht schlie3t mit einigen Schlussfolgerungen und Empfehlungen.

Gleichbehandlungsstellen in der EU

Die meisten Mitgliedstaaten haben Artikel 13 der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse
implementiert. Dies erfolgte entweder durch die Benennung einer bereits bestehenden oder durch die Griindung
einer neuen Institution, die die in Artikel 13 erwdhnten Zustandigkeiten ausiiben soll. Im Dezember 2005 gab es
28 offiziell ernannte Gleichbehandlungsstellen, die in EU-Mitgliedstaaten tatig waren. Zwei weitere Institutionen
wurden ernannt, waren jedoch noch nicht tétig. In finf Landern war zu diesem Zeitpunkt noch keine solche Institu-
tion vorhanden. Es gibt insgesamt mehr Gleichbehandlungsstellen mit einer spezifischen Gleichstellungsaufgabe
als Agenturen mit einem breiter gefassten Mandat (z. B. Menschenrechte). Die meisten Gleichbehandlungsstellen
befassen sich mit mehr als einem Diskriminierungsgrund.

Nur vier Gleichbehandlungsstellen haben ein begrenztes Mandat, das auf Fragen der rassistischen und ethnischen
Diskriminierung beschrankt ist. Von den 30 bestehenden Gleichbehandlungsstellen haben nur acht genau den
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gleichen sachlichen Aufgabenbereich wie in der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse vor-
gegeben ist. Zehn Organisationen oder Institutionen umfassen nicht alle Gebiete, die unter den Anwendungsbe-
reich dieser Richtlinie fallen.

Informationen Uber die Finanzmittel der Stellen schienen haufig nicht vorzuliegen, insbesondere dann, wenn
genauere Auskinfte Uber die Mittel, die fiir die verschiedenen Aktivitaten der Gleichbehandlungsstelle ausgege-
ben werden sollen, verlangt wurden. Die Antworten reichten von 50 000 000 Euro bis zu ,Es liegen keine Infor-
mation vor”. Ein Problem ist in diesem Zusammenhang, dass das Mandat und die Reichweite der Arbeit von
Gleichbehandlungsstellen stark variieren. Deswegen lasst sich nicht sagen, dass eine spezielle Stelle in einer bes-
seren Situation ist als eine andere. In mehreren Féllen hat die Stelle kein separates Budget, sondern erhdlt das Geld
entsprechend ihren Bedirfnissen von einer Abteilung oder einem anderem Teil der Regierung. In den meisten
Féllen kommt das Geld (teilweise) von einem Ministerium oder von einem weiteren Teil der Regierung, und/oder
es erscheint getrennt im Staatshaushalt. Zwolf Gleichbehandlungsstellen erhalten (geringfligige) Finanzmittel
von Quellen auf3erhalb der nationalen Regierung. Wie im Zusammenhang mit dem Budget war es auch schwie-
rig, Informationen tiber die Belegschaft und ndhere Angaben zu ihrer Qualifikation zu erhalten. Die angegebenen
Zahlen variieren von 168 Vollzeitbeschaftigten bis zu 3,5 Beschéftigten. Vergleiche anzustellen ist sehr schwierig,
da Gleichbehandlungsstellen, die sich mit jedem denkbaren Diskriminierungsgrund und samtlichen Formen von
Menschenrechtsverletzungen befassen miissen, eine weit grof3ere Arbeitsbelastung haben als eine Stelle, die sich
ausschlie3lich mit ethnischer Diskriminierung befasst. Eine allgemeine Schlussfolgerung in Bezug auf die Budgets
und die personelle Ausstattung der Gleichbehandlungsstellen ist, dass es sehr hdufig an Transparenz mangelt, und
dass Informationen (sofern vorhanden) nicht der Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt werden.

Was die Kompetenzen und das Mandat der Gleichbehandlungsstellen betrifft, hatte es den Anschein, dass viel
Verwirrung dartiber herrscht, was genau mit der Gewahrung von Unterstiitzung, der Durchfiihrung von Untersu-
chungen und der Veroffentlichung von Berichten und Empfehlungen, wie es die Richtlinie erfordert, gemeint ist.
Die folgenden ,Daten” sollten daher unter Berlicksichtigung dieser Einschrédnkung gelesen werden.

Zwolf von 30 Gleichbehandlungsstellen haben kein Mandat, Opfer von rassistischer und ethnischer oder ande-
rer Diskriminierung in irgend einer Weise zu unterstitzen. Lediglich vier der 30 bestehenden Gleichbehandlungs-
stellen haben keine Befugnis, Untersuchungen durchzufiihren. Eine kleine Minderheit von drei Gleichbehand-
lungsstellen hat keine Befugnis, Berichte und Empfehlungen wie in Artikel 13 der Richtlinie vorgeschrieben zu
veroffentlichen. AuBBerdem sind mehr als zwei Drittel aller Gleichbehandlungsstellen (22) in gewisser Weise befugt,
Untersuchungen von Beschwerden durchzufiihren. Allerdings bleibt es unklar, was dieses Mandat erfordert. Ver-
gleichbare Situationen kénnen von verschiedenen Juristen auf verschiedene Arten behandelt werden. Zum bes-
seren Verstandnis sollte eine Unterscheidung gemacht werden zwischen einerseits Gleichbehandlungsstellen, in
denen ,Unterstiitzungs-" und ,Anhorungsfalle” mehr oder weniger gleichwertig sind, und andererseits denen, die
als unabhdngige quasi-gerichtliche Stelle auftreten kdnnen. Mehrere Gleichbehandlungsstellen haben andere
zusatzliche Kompetenzen, z. B. beraten sie ihre Regierung liber neue Rechtsvorschriften im Bereich der Nichtdiskri-
minierung oder liber Fragen zu deren Umsetzung.

Die Unabhangigkeit von Gleichbehandlungsstellen

Die Richtlinie verlangt, dass die drei Kernaufgaben von Gleichbehandlungsstellen unabhangig voneinander erfillt
werden sollten. Dieses Thema umfasst zweierlei Aspekte:

(a) die Frage, ob die Stellen einen garantierten unabhangigen Status haben und daher (theoretisch) unabhdngig
arbeiten kénnen, und

(b) ob sie — ungeachtet dessen, ob sie formal einen unabhéngigen Status haben oder nicht - in der Praxis beziig-
lich ihrer Kernkompetenzen unabhangig funktionieren konnen.

Auf der Grundlage der Empfehlungen und Leitlinien in internationalen Dokumenten (siehe Einleitung, oben) haben
wir eine Liste mit Indikatoren fiir eine unabhangige Arbeitsweise erstellt.
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Einige Schlussfolgerungen, die wir aus dieser Studie gezogen haben, sind:

«  Mehrere Gleichbehandlungsstellen wurden nicht auf der Grundlage einer verfassungsrechtlichen oder gesetz-
lichen Bestimmung gegriindet, was ihre Position fiir einen plétzlichen Politikwechsel der Regierung anféllig
macht.

« Einige Stellen sind offiziell an die Regierung gebunden, in dem Sinne, dass Regierungsbeamte Teil der Institu-
tion bzw. ihrer Leitung sind oder in sonstiger Weise ein Mitspracherecht tber die Politik der Institution haben
oder anderweitig einen (unzuldssigen) Einfluss auf das Ergebnis von Untersuchungen oder Ermittlungen haben
(z. B. durch die Befugnis, Mitarbeiter zu ernennen oder zu entlassen).

- Einige Gleichbehandlungsstellen haben keine angemessenen Raumlichkeiten auBRerhalb der Regierungsgebéude.

- Einige Gleichbehandlungsstellen haben offizielle Verbindungen zu NRO. Es ist nicht immer klar, wie in ihrer
Beziehung zu diesen NRO ihre Unabhdngigkeit gewdhrleistet wird (z. B. im Zusammenhang mit der Ernennung
oder Entlassung von ,Vertretern” der NRO in der Flihrungsebene der Institution).

«  Was inoffizielle Kontakte mit der Regierung und mit NRO betrifft, ist ein Dilemma zu beobachten: Solche Kontakte
konnen einerseits den unabhangigen Charakter der Institution untergraben, der notwendig ist, um das Mandat der
Stelle zu erfiillen; andererseits kdnnen sie wiinschenswert sein, um Kréfte im Kampf gegen die Diskriminierung zu
blindeln. Es scheint, dass nicht alle Gleichbehandlungsstellen hierbei angemessen das Gleichgewicht halten.

« Die meisten Mitglieder der Belegschaft und einige Vorstandsmitglieder oder Direktoren haben eine Stelle als
Beamter, was — unter bestimmten Bedingungen - bedeuten kann, dass sie gewissermallen verpflichtet sind,
die Anweisungen der Regierung zu befolgen.

« Die Position der Gleichbehandlungsstellen im Hinblick auf ihr Budget und ihre finanzielle Verantwortlichkeit ist
in einer betrachtlichen Anzahl von Fallen nicht gesichert und nicht vollstédndig transparent.

«  Was die unabhangige Durchfiihrung ihrer Kompetenzen betrifft, wird deutlich, dass es — abgesehen von der
Tatigkeit der Unterstiitzung von Opfern in einigen Landern - einen ernsthaften Mangel an angemessen ausge-
bildetem und geschultem Personal zu geben scheint. Dies ist besonders im Hinblick auf die Durchfiihrung von
Untersuchungen und die Veroffentlichung von Berichten und Empfehlungen der Fall. Hauptursache fiir diese
Situation ist der Mangel an finanziellen Mitteln fiir die Beschaftigung solcher Personen.

Auf der Grundlage dieser Beobachtungen kann es ratsam sein, dass fiir die unabhangige Arbeit von Gleichbehandlungs-
stellen, die die in Artikel 13 der Richtlinie ausgearbeiteten Kompetenzen austiben sollen, Leitlinien entworfen werden,
die die Mitgliedstaaten im Durchfiihrungsprozess unterstitzen sollen.

Wirksamkeit

Eine Bewertung der Wirksamkeit dieser Institutionen ist nur sehr schwer durchzufiihren. Eine tatsdachliche Bewer-
tung der Auswirkungen der Arbeit dieser Institutionen wiirde in der Praxis eine so genannte ,Null-Messung” (die
Situation, bevor die Gleichbehandlungsstellen aktiv wurden) und eine erweiterte Untersuchung und Analyse der
Auswirkungen ihrer Arbeit erfordern. Mit Ausnahme des Vereinigten Kénigreichs scheinen solche Null-Messungen
in keinem Mitgliedstaat zu existieren. Daher wurde geschlossen, dass die einzige Forschungsarbeit, die in dieser
Hinsicht getatigt werden kdnnte, untersuchen und beschreiben sollte, wie die Gleichbehandlungsstellen de facto
funktionieren. Deshalb wurde diese Frage auf folgende Weise zweifach umformuliert:

1. Haben die Gleichbehandlungsstellen geniigend Ressourcen, d. h., sind die Hohe der Mittel und die Qualitat und
Quantitat des ihnen zur Verfligung stehenden Personals fiir die Ausiibung der drei in der Richtlinie erwdhnten
Kompetenzen ausreichend, mit wenigstens einem Mindestmal an Schlissigkeit und Qualitat?

2. Wenden die Gleichbehandlungsstellen tatsdchlich die drei in der Richtlinie genannten Kompetenzen mit
wenigstens einem Mindestmal an Schlissigkeit und Qualitat an?

Aus der Studie wurde deutlich, dass nur wenige Informationen Uber die Budgets von Gleichbehandlungsstellen

und ihrem Personal verfuigbar sind. Das bedeutet, dass im Hinblick auf die erste Frage keine klaren Schlussfolge-
rungen moglich sind.
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Es wurden jedoch hdufig Beanstandungen tber unzureichende Finanzmittel und Mangel an (gut ausgebildetem)
Personal beobachtet. Dies kann bedeuten, dass viele der Gleichbehandlungsstellen unter diesen Umstéanden der
Ansicht sind, dass sie nicht wirksam funktionieren kénnen. Bei zukiinftigen Untersuchungen wére es sehr wichtig,
die Direktoren oder Vorstande dieser Stellen zu fragen, welche finanziellen und personellen Mittel sie selbst fir
ausreichend halten, damit sie ihren Einfluss bei der Bekampfung von Diskriminierung geltend machen kénnen. Zu
diesem Zweck waére es sehr hilfreich, einige Richtlinien lber die Rechenschaftspflichten von Gleichbehandlungs-
stellen oder externen Forschungsinstituten zu haben.

Die zweite Frage war auch schwierig zu beantworten. Auch hier gibt es keinen klaren Maf3stab zur Bewertung, ob
dies der Fall ist oder nicht. Unter dem Gesichtspunkt des Zwecks der Richtlinie waren wir der Ansicht, dass man in
den Fallen, in denen kaum oder gar keine Aktivitaten durchgefiihrt werden, zu dem Schluss kommen kann, dass
ein Mitgliedstaat zwar offiziell eine bestimmte Institution als Gleichbehandlungsstelle ernannt haben kann, diese
aber moglicherweise nicht der Richtlinie entspricht. Auf der Grundlage der vorliegenden Studie ist eine solche
Schlussfolgerung jedoch nicht méglich.

Aus den Ergebnissen der Untersuchung wird deutlich, dass die Aufgabe, Opfer zu unterstiitzen, in den meisten Landern
nicht nur eine offizielle Kompetenz einer oder mehrerer Gleichbehandlungsstellen ist, sondern von ihnen auch tatsach-
lich ausgelibt wird. Fur diesen Tatigkeitsbereich werden viel Zeit und Energie aufgebracht. Die Formen der Unterstuit-
zung kénnen sehr unterschiedlich sein. Im Hinblick auf die beiden anderen in Artikel 13 erwdhnten Kompetenzen, ist das
Bild weniger positiv. Obwohl diese Kompetenzen zum Mandat der meisten Gleichbehandlungsstellen gehoren, sind bis-
lang nur sehr wenige Untersuchungen zu den Formen und der Verbreitung rassistischer und ethnischer Diskriminierung
durchgefiihrt worden, und nur sehr wenige Berichte und Empfehlungen (iber diese Fragen veréffentlicht worden.

Schlussfolgerungen und Empfehlung

Die wichtigste Schlussfolgerung, die aus der derzeitigen Studie gezogen werden kann, ist, dass noch weitere For-
schung und Uberwachung notwendig sind, um zu einer klaren Bewertung der Frage zu kommen, ob ein Mitgliedstaat
Artikel 13 der Richtlinie korrekt implementiert hat, und ob die Gleichbehandlungsstellen, die offiziell beauftragt wurden,
die in diesem Artikel erwahnten Aufgaben durchzufiihren, dies in unabhangiger und wirksamer Weise tun.

Es wird deutlich, dass es in der Gemeinschaft keinen Konsens dariiber gibt, was mit den entscheidenden Begriffen
in Artikel 13 gemeint ist. Die Worter ,Unterstiitzung”,,Untersuchungen” und,Berichte” werden nicht definiert, es ist
nicht klar, was ,unabhdngig” genau in diesem Zusammenhang bedeutet. AuBerdem gibt es keine Normen beziig-

lich dessen, was genau als wirksames Funktionieren betrachtet werden kann.

In Bezug auf die Vielfalt von Kompetenzen und Befugnissen von Gleichbehandlungsstellen wird empfohlen, dass zwi-
schen den verschiedenen Kompetenzen eine klarere Unterscheidung gemacht werden soll. Auf der Grundlage einer
solchen Liste kdnnten Leitlinien darliber entwickelt werden, welche Kompetenzen in einer Gleichbehandlungsstelle mit-
einander kombiniert werden kdnnen, und welche getrennten Institutionen zugewiesen werden sollten.

Was das Thema Unabhéangigkeit betrifft, kann die Liste von Indikatoren, die im Rahmen dieser Studie entwickelt
wurde, als Instrument dienen, mit dem ein besseres und tieferes Verstandnis davon gewonnen werden kann, was
notwendig ist, um tatsachlich unabhdngige spezialisierte Gleichbehandlungsstellen einzurichten. Es wird deshalb
empfohlen, dass die Europdische Kommission dieses Forschungsinstrument weiterentwickelt und als Grundlage
furr eine weitere ausfiihrliche Untersuchung dieses Themas verwendet.

In Bezug auf das wirksame Funktionieren wére es ebenso nitzlich, wenn von der Europaischen Kommission spezi-
fischere Leitlinien entwickelt wiirden. Diese Leitlinien sollten die Mindestgrenze von Finanzierung und personeller

Ausstattung betreffen, tiber die die Gleichbehandlungsstellen verfiigen sollten.

AuBerdem ist es wiinschenswert, dass innerhalb der Europdischen Gemeinschaft ein gemeinsames Format fiir die
Bewertung der tatsdachlichen Durchfiihrung der Kernkompetenzen von Artikel 13 vereinbart wird.
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Die Bekdmpfung der rassistischen und ethnischen Diskriminierung steht auf der Tagesordnung der Europdischen
Union ganz oben. Um ihre GesetzgebungsmaBnahmen gegen Diskriminierung effizienter zu gestalten, hat die EU
alle Mitgliedstaaten aufgefordert,,,Stellen” einzurichten, die Opfer von rassistischer und ethnischer Diskriminierung
unterstiitzen sollen, Untersuchungen tber die Formen und Verbreitung von Diskriminierung durchzufiihren und
Berichte und Empfehlungen zu veréffentlichen. Diese Verpflichtung ist in Artikel 13 der Richtlinie zur Gleichbe-
handlung ohne Unterschied der Rasse festgelegt worden (Richtlinie 2000/43/EG):

, 1. Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu
fordern. Diese Stellen kénnen Teil einer Einrichtung sein, die auf nationaler Ebene fiir den Schutz der Menschenrechte
oder der Rechte des einzelnen zustdndig ist.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Zustdndigkeiten dieser Stellen gehért:

— unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbdnde, der Organisationen oder anderer juristischer Personen nach
Artikel 7 Absatz 2 die Opfer von Diskriminierungen auf unabhdngige Weise dabei zu untersttitzen, ihrer Beschwerde
wegen Diskriminierung nachzugehen,

- unabhdngige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung durchzufiihren;

- unabhdngige Berichte zu veréffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit diesen Diskriminie-
rungen in Zusammenhang stehen.”

Dieser Bericht ist das Ergebnis einer Studie Gber die Frage, inwiefern die EU-Mitgliedstaaten diese Bestimmung bis
Ende 2005 implementiert hatten (). Die vorliegende Studie behandelt die Frage, ob die Mitgliedstaaten tatsachlich
solche Institutionen ernannt haben und méchte einen Beitrag dazu leisten, die Unabhangigkeit und Wirksamkeit
dieser Gleichbehandlungsstellen zu bewerten (3).

Rikki Holtmaat flihrte diese Studie durch als Teil der Arbeit des Europdischen Netzes unabhdngiger Sachverstdndiger
im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts, das zur Bekdmpfung von Diskriminierung im Rahmen des Aktionspro-
gramms der Gemeinschaft eingerichtet und finanziert wurde. Nach Absprache mit der Europdischen Kommission
und dem wissenschaftlichen Vorstand des Netzes legte sie eine geeignete Forschungsmethode fest. Die Mitglieder
des Netzes lieferten die notwendigen Informationen in Form eines ausfiihrlichen Fragebogens tber die Existenz,
die Unabhangigkeit und die Wirksamkeit der ernannten Gleichbehandlungsstelle(n) in ihrem Land.

Diese thematische Studie umfasst drei Hauptteile. Zunachst untersucht sie die Existenz, die Kompetenzen und die
Struktur der speziellen Stellen in den Mitgliedstaaten. Zweitens untersucht sie, inwiefern ihre Arbeit unabhéngig ist,
und schlief3lich, inwiefern diese Stellen wirksam sind. Der Bericht ist entsprechend strukturiert worden. Zunachst
gibt das folgende Kapitel eine kurze Einflihrung und behandelt allgemein die Rolle von Gleichbehandlungsstellen
im Kampf gegen Diskriminierung.

(") Diese Studie untersuchte nur die Gleichbehandlungsstellen, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten offiziell als die Stellen ernannt
wurden, mit denen sie Artikel 13 der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse implementiert haben. Die Beschrénkung
auf ernannte Stellen bedeutet, dass samtliche Institutionen, die theoretisch oder praktisch eine dhnliche Rolle bei der Unterstiitzung von
Opfern oder der Forschung usw. spielen kénnen, die jedoch nicht offiziell ernannt worden sind, nicht in die Untersuchung einbezogen
werden (vgl. jedoch den Fall des Equality Tribunals in Irland, der weiter unten in Kapitel Il im Text der FuBnoten 19 und 20 erwdhnt wird).
Dies bedeutet auch, dass der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, nach Artikel 8a der Richtlinie 2002/73/EG Gleichbehandlungsstellen im
Bereich Gender zu benennen, keine gesonderte Aufmerksamkeit zugekommen ist. Die meisten der tatsachlich in den Mitgliedstaaten
existierenden Gleichbehandlungsstellen decken jedoch mehr Griinde als nur Rasse und ethnische Zugehérigkeit ab. Eine kurze Beschreibung
aller 21 Gleichbehandlungsstellen in den Mitgliedstaaten des Europarats findet sich im neuen ECRI-Dokument, ,Examples of good practice —
Specialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level”, Januar 2006 (Stralburg, ECRI), erhéltlich
unter: http://www.coe.int/T/e/human_rights/ecri/4-Publications/.

(3 Inder Richtlinie werden diese Einrichtungen ,Stelle” oder ,Stellen” genannt. In diesem Bericht verwende ich daher den Begriff
,Gleichbehandlungsstellen”. Weitere Begriffe, die mehr oder weniger das gleiche Phdanomen umfassen, sind ,spezielle Stellen” oder

»unabhdngige Stellen”.
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Die Autorin hofft, dass diese Verdffentlichung einen Beitrag leisten wird zur Verbreitung von Information und Wis-
sen Uber die Struktur und Arbeitsweise von Gleichbehandlungsstellen in den EU-Mitgliedstaaten und die Rolle, die
solche Institutionen bei der Bekdmpfung von rassistischer und ethnischer Diskriminierung spielen kénnen.

KAPITEL |

Die Autorin dankt allen Experten des Netzes und seinem wissenschaftlichen Vorstand fiir ihre umfassenden und

wertvollen Informationen sowie fiir ihre Unterstiitzung bei der Erstellung dieses Berichts. Daneben danke ich auch
allen anderen Personen, die die Experten des Netzes beim Erfassen der notwendigen Informationen unterstiitzt
haben.

Der Text dieses Berichts ist im Marz 2006 abgeschlossen worden.
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Kapitel Il

Die Rolle von Gleichbehandlungsstellen im Kampf
gegen rassistische und ethnische Diskriminierung
und Zielsetzung und Aufbau dieser Studie
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1 Die Rolle von Gleichbehandlungsstellen im Kampf gegen rassistische
und ethnische Diskriminierung

Rassistische und ethnische Diskriminierung ist ein hartnackiges und komplexes gesellschaftliches Phdnomen. Die
vielfdltigen Erscheinungsformen reichen von korperlichen Angriffen bis zu Hassreden, von Trennungsgesetzen (%)
bis zum stillschweigenden Ausschluss einzelner Gruppen von bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen
Aktivitaten, von der Auswahl von Kunden Uber Postleitzahlen bis zur Weigerung, Menschen einer bestimmten
ethnischen Herkunft eine Arbeitsstelle zu geben. Manchmal treten geringschéatzige Behandlung und Ausschluss
aufgrund der ethnischen Zugehdrigkeit bei Vorfillen offen zutage, die die Person verletzen und beschddigen,
gegen die sie gerichtet sind. Manchmal sind die Schikanen und der Ausschluss strukturell und versteckt, z. B. in der
Art, wie in manchen Landern die Polizeikrafte auf den Zustrom von Personen einer anderen ethnischen Herkunft in
ihre Reihen reagieren (). In allen Fallen bedeutet eine Diskriminierung, dass Menschen wegen ihrer Rasse oder ihrer
ethnischen Zugehorigkeit wiirdelos und geringschatzig behandelt werden und ihnen die Menschenrechte nichtin
vollem Umfang zugebilligt werden (°). Die Bekdmpfung dieses gesellschaftlichen Ubels erfordert eine gemeinsame
Anstrengung von Gesetzgeber, Entscheidungstragern, Justiz, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, Bil-
dungseinrichtungen, Medien, Nichtregierungsorganisationen und speziellen Antidiskriminierungseinrichtungen.
In diesem Bericht konzentriert sich die Verfasserin auf die Rolle solcher,,unabhdngiger Organe”, ,Fachorgane” oder
»Gleichbehandlungsstellen” ().

In der Prdambel zur Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse war der Gesetzgeber der EU fol-
gender Ansicht:,Der Schutz vor Diskriminierung aus Griinden der Rasse oder der ethnischen Herkunft wiirde ver-
starkt, wenn es in jedem Mitgliedstaat eine Stelle bzw. Stellen gdbe, die fiir die Analyse der mit Diskriminierungen
verbundenen Probleme, die Priifung moglicher Lésungen und die Bereitstellung konkreter Hilfsangebote an die
Opfer zustandig ware.” [Erwagungsgrund 24]

Nach Niessen und Cormack sind spezialisierte Antidiskriminierungsstellen (oder Gleichbehandlungsstellen, wie sie
auch genannt werden) ,angesichts der Rolle, die sie bei der Unterstiitzung von Diskriminierungsopfern spielen
kdnnen, von gréBter Bedeutung fiir die Umsetzung der Antidiskriminierungsgesetzgebung auf allen Ebenen. Sie
geben Regierungen und sonstigen offentlichen und privaten Stellen Orientierungshilfen bezlglich der Art, wie
eine Gleichstellung erreicht werden kann, liefern sonstigen Interessenvertretern und der Offentlichkeit Informa-
tionen Uber Antidiskriminierungsrechte und fiihren spezialisierte Untersuchungen und Forschungsarbeiten tber
Diskriminierung und Méglichkeiten zu ihrer Beseitigung durch.” (%)

(})  Seit der Burgerrechtsbewegung in den USA und der Abschaffung des Apartheidsystems in Stidafrika gehort diese Form staatlicher
Diskriminierung heute der Vergangenheit an.

(%) Siehe zum Beispiel Kommission fiir Rassengleichheit, The Police Service in England and Wales: Final report of a formal investigation by the
Commission for Racial Equality, Marz 2005, London, CRE, 2005, zu finden unter http://www.cre.gov.uk/policefi_final.pdf.

() Im Internationalen Ubereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD) wird Rassendiskriminierung wie folgt
definiert (Artikel): ,In diesem Ubereinkommen bezeichnet der Ausdruck ,Rassendiskriminierung’ jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der
Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, AusschlieBung, Beschrankung oder Bevorzugung,
die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genieen oder Ausiiben von Menschenrechten und
Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des 6ffentlichen Lebens vereitelt oder
beeintrachtigt wird.”

(®) Die Terminologie ist europaweit nicht einheitlich. In dieser Studie verwende ich den Begriff ,Gleichbehandlungsstelle(n)”.

() Niessen und Cormack, ,National specialised equality bodies in the wake of the EC antidiscrimination Directives”, in: Janet Cormack (Hrsg.),

Considerations for establishing single equality bodies and integrated equality legislation, 2004, S. 21.
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2 Internationale Verpflichtungen und Empfehlungen

Mit der Aufnahme von Artikel 13 in die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse handelte die
Européische Union im Einklang mit sonstigen internationalen Empfehlungen zu diesem Thema.

Im europdischen Kontext ist die Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2, herausgegeben von der Europdischen Kom-
mission gegen Rassismus und Intoleranz des Europarats (ECRI), von entscheidender Bedeutung (). Die ECRI emp-
fiehlt, dass Regierungen die Schaffung einer unabhdngigen spezialisierten Stelle zur Bekdmpfung von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz auf der nationalen Ebene erwégen. Sie duBert die,,Uberzeu-
gung, dass Fachorgane zur Bekampfung von Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus und Intoleranz auf natio-
naler Ebene durch konkrete Aktionen auf verschiedenen Ebenen die Wirksamkeit der in diesem Bereich ergriffenen
MaBnahmen stérken und den nationalen Behdrden Ratschldge und Informationen geben kdnnen!” Im Anhang zu
diesem Dokument der ECRI sind Richtlinien beziiglich des Mandats, der Zustdndigkeiten, der Funktion und der
Unabhéngigkeit solcher Organe verzeichnet (°).

-
w
=
o
<
X

Weiterhin wurde auf UN-Ebene empfohlen, dass Staaten Menschenrechtskomitees schaffen sollten, die fiir die
Uberwachung und Umsetzung universeller Menschenrechtsstandards einschlielich des Rechts auf Nichtdiskrimi-
nierung zustandig sein sollten. 1992 hat die UN-Menschenrechtskommission die Pariser Prinzipien verabschiedet,
in denen sie Richtlinien Giber den Status, die Befugnisse und die Arbeitsweise solcher nationaler Menschenrechtsin-
stitutionen festlegt. Diese Grundsdtze wurden von der UN-Vollversammlung im Dezember 1993 verabschiedet ('°).
Diese international vereinbarten Empfehlungen unterstreichen die Bedeutung, die internationale Organisationen
der Existenz unabhangiger und effektiver Gleichbehandlungsstellen beimessen.

Abgesehen davon, dass die Arbeit der Gleichbehandlungsstellen unabhangig sein sollte, wird in Artikel 13 nicht ndher
angegeben, wie die Gleichbehandlungsstellen arbeiten sollten. Deshalb kdnnen diese internationalen Dokumente —
auch wenn sie ,Soft Law“-Instrumente sind - als wichtige Richtlinien im Zusammenhang mit der richtigen Umsetzung
des Rechts der Europaischen Gemeinschaft dienen. In der Allgemeinen politischen Empfehlung Nr. 2 von ECRI und in den
Pariser Prinzipien wird empfohlen, dass die Lander bei der Schaffung solcher Fachorgane bestimmte Grundprinzipien
beachten sollten. Hierzu gehoéren verschiedene Leitlinien iber die Unabhangigkeit und die Verantwortlichkeit.

Die wichtigsten Voraussetzungen fiir eine unabhangige und effektive Arbeit von Menschenrechtsorganen im Sinne
der Pariser Prinzipien sind, kurz zusammengefasst, die folgenden:

- Die Unabhdngigkeit der Stelle sollte durch einen konstitutionellen oder legislativen Rahmen gewahrleistet
sein.

+ Die Stelle sollte regierungsunabhédngig sein.

« Die Stelle sollte pluralistisch ausgerichtet sein, auch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung.

.« Die Stelle sollte ein umfassendes Mandat haben.

« Die Stelle sollte mit angemessenen Untersuchungsbefugnissen ausgestattet sein.

« Die Stelle sollte mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sein.

Die Empfehlung Nr. 2 von ECRI und die Pariser Grundsdtze dienten als Inspirationsquelle fiir viele der Fragen auf dem
Fragebogen, der an die Mitglieder des Netzwerks versandt wurde und der die wichtigste Grundlage fiir diesen The-
menbericht bildet. Ein Verzeichnis der Indikatoren hinsichtlich der Unabhangigkeit, die ich aus diesen Dokumenten
abgeleitet habe, ist in der Einflihrung zu Kapitel IV dieses Berichts zu finden.

(®)  Die Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2 der ECRI ist zu finden unter:
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/3-general_themes/1-policy_recommendations/recommendation_n2/Rec02en.pdf

(°)  Z.B.Kapitel C: Funktionen und Verantwortlichkeit der Fachorgane, Grundsatz 5: Unabhangigkeit und Verantwortlichkeit.

(%) EntschlieBung der Menschenrechtskommission 1992/54; EntschlieBung der Vollversammlung A/RES/48/143. Die Pariser Grundsatze sind zu
finden unter: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.134.En?Opendocument.
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3 Weitergehende Analyse der Rolle und Arbeitsweise
von Gleichbehandlungsstellen

Gemal Artikel 13 Absatz 2 der Antirassismus-Richtlinie sollten Gleichbehandlungsstellen auf mindestens drei ver-
schiedenen Gebieten tatig sein:

1. Siesind verpflichtet, eine unabhangige Stelle zur Férderung der Gleichbehandlung einzurichten, die Opfer von
Diskriminierungen auf unabhangige Weise dabei zu unterstitzen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung
nachzugehen.

Sie sind verpflichtet ,unabhdngige Untersuchungen zum Thema Diskriminierung durchzufiihren”.

3. Sie sollten ,unabhéangige Berichte” veroffentlichen und ,Empfehlungen” zu allen Problemen im Zusammen-

hang mit solchen Diskriminierungen geben ().

In der Richtlinie wird nicht gesagt, was genau unter ,Unterstiitzung von Opfern” zu verstehen sein soll und welche
Arten von ,Untersuchungen” durchgefiihrt werden sollen. Es wird weiterhin nicht gesagt, welche Voraussetzungen
erfillt sein missen, damit das Kriterium erfullt ist, dass alle diese Aktivitdten unabhangig durchgefiihrt werden.
Eines der Ziele dieser Themenstudie ist die Priifung, ob und inwieweit die Mitgliedstaaten sichergestellt haben,
dass die Gleichbehandlungsstellen unabhangig arbeiten kdnnen. Das zweite Ziel ist festzustellen, inwieweit solche
Stellen tatsdchlich effektiv zu dem Ziel beitragen, die Diskriminierung aus Griinden der Rasse oder der ethnischen
Herkunft zu beenden.

Der Stichtag fiir die Umsetzung der Antirassismus-Richtlinie war der 19. Juli 2003. Heute, iber zweieinhalb Jahre
danach, gibt es in den Mitgliedstaaten der EU eine groRe Vielfalt von Praktiken hinsichtlich Gleichbehandlungsstellen.
Eine von der Europdischen Kommission in Auftrag gegebene Studie lieferte eine erste Bestandsaufnahme von Stellen,
die als Antidiskriminierungsstellen dienten oder dienen kénnen ('2). Eine Kurzbeschreibung der offiziell ernannten
Stellen enthielten die Landerberichte, die die Mitglieder des oben erwdhnten Expertennetzwerks fir Diskriminie-
rungsbekdmpfung zu Jahresbeginn 2005 erstellten ('%). Das Expertennetzwerk auf dem Gebiet der Gleichstellung der
Geschlechter hat ebenfalls einen Bericht Gber Stellen fiir die Gleichbehandlung von Frauen und Mannern erstellt ('#).
Aus diesen Studien und Berichten ergibt sich, dass die meisten Mitgliedstaaten inzwischen eine oder mehrere Einrich-
tungen offiziell als ,Artikel 13“-Gleichbehandlungsstelle bestimmt haben. Eine erste oberflichliche Uberpriifung der
Praktiken, die gehandhabt werden, zeigt jedoch auch, dass es erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Mandats, der
Rechte, der Kompetenzen, des Status, der finanziellen und personellen Ausstattung usw. dieser Gleichbehandlungs-
stellen gibt. Die Europadische Kommission hat daher das Netzwerk der Rechtsexperten auf dem Gebiet der Nichtdiskri-
minierung gebeten, diese ausfiihrlichere Themenstudie durchzufiihren.

(") In Kapitel lll Abschnitt 5.1 wird darauf eingegangen, dass die Begriffe ,Unterstiitzung”, ,Untersuchungen” und ,Berichte und Empfehlungen”
sehr unterschiedlich interpretiert werden kénnen.

(') Bericht von PLS Ramboll Management vom Mai 2002 (siehe Literaturverzeichnis). Beztiglich der neueren Entwicklungen bei der Schaffung
solcher Stellen siehe Janet Cormack und Jan Niessen, Considerations for Establishing Single Equality Bodies and Integrated Equality Legislation,
Report of the 7th Experts’ Meeting of the project Strengthening the cooperation between specialised bodies, unter der Schirmherrschaft der
Gleichstellungskommission fiir Nordirland, Belfast, am 17./18. Juni 2004.

(%) Siehe: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/aneval/legnet_en.htm#pub oder
http://www.migpolgroup.com/documents/3169.html.

(") Netzwerk der Rechtsexperten der Kommission fiir die Anwendung von Gemeinschaftsrecht tiber die Gleichbehandlung von Frauen und

Ménnern, ,Report on Gender Equality Bodies”, Oktober 2004, zu finden unter http://www.bifrost.is/kennarar/Files/Skra_0007969.doc
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4 Zweck dieser Studie und die Untersuchungsfragen

Zweck dieser Studie ist die Prifung, inwieweit und in welcher Weise Artikel 13 der Richtlinie 2000/43/EG in den
Mitgliedstaaten durch offizielle Bestellung einer Stelle oder von Stellen umgesetzt wurde, die flir die Durchfiihrung
der in dieser Bestimmung genannten Aktivitaten verantwortlich sind. Diese allgemeine Aufgabenstellung wurde
in drei Teilaufgaben untergliedert:

(i) Bereitstellung ausfuihrlicherer Informationen Uber die Existenz von Gleichbehandlungsstellen: Bezeichnung,
Zustandigkeiten, finanzielle und personelle Ausstattung usw. dieser Stellen,

(i) Prtfung, ob die ernannten Gleichbehandlungsstellen ihre Kompetenzen unabhdngig ausiiben kénnen, und

(i) Prifung, inwieweit ihre Arbeit effektiv ist.
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Beztiglich der zweiten und dritten Aufgabenstellung wurden die folgenden Untersuchungsfragen formuliert:

1. Arbeiten die ernannten Gleichbehandlungsstellen in den 25 EU-Mitgliedstaaten unabhdngig?
2. Arbeiten die ernannten Gleichbehandlungsstellen in den 25 EU-Mitgliedstaaten effektiv?

Die Formulierung ,unabhéngig arbeiten” in der ersten Untersuchungsfrage lasst sich auf zweierlei Weise interpre-
tieren. Sie kann bedeuten:

(a) dass den Stellen ein unabhangiger Status zugesichert wurde und dass sie daher (theoretisch) unabhangig
arbeiten konnen, oder

(b) dass sie — unabhangig davon, ob sie formal einen unabhangigen Status besitzen - in der Praxis unabhangig
arbeiten kénnen, soweit es um ihre Kernkompetenzen geht.

Da in Artikel 13 der Richtlinie nicht direkt von ,unabhdngigen Stellen” die Rede ist, sondern von ,unabhéngiger
Unterstlitzung von Opfern” usw., bedeutet dies, dass auf alle Félle (b) ndher betrachtet werden muss. Dennoch
habe ich mich dafir entschieden, mich auch mit (a) zu befassen, da ein unabhéngiger Status bei der Erwagung
von Bedeutung ist, ob bestimmte Aktivitaiten unabhangig durchgefiihrt werden. Um zu bewerten, inwieweit die
Gleichbehandlungsstellen nach MaBRgabe der diesbezliglichen rechtlichen Forderungen unabhéngig sind, habe
ich zundchst eine Bestandsaufnahme dieser Forderungen vorgenommen. Diese werden in der Einleitung zu Kapitel
IV dieses Berichts dargestellt.

Hinsichtlich der dritten Zielsetzung enthélt die Richtlinie offensichtlich keine klaren Kriterien, wie die Effizienz
der Gleichbehandlungsstellen bewertet werden kann. Ich bin daher zu dem Schluss gekommen, dass sich meine
Untersuchung auf die Priifung beschranken muss, wie die Gleichbehandlungsstellen de facto arbeiten. Aber selbst
mit dieser Einschrankung ist es zugegebenermallen sehr schwierig, Effektivitdt zu bewerten (*°). Ich habe mich
dafiir entschieden, mich auf die beiden folgenden Untersuchungsfragen zu konzentrieren:

« Sind die Gleichbehandlungsstellen mit geniligend Ressourcen ausgestattet, d. h., reichen die bereitgestellten
finanziellen Mittel und das quantitativ und qualitativ zur Verfligung stehende Personal aus, um die drei in der
Richtlinie erwdhnten Kompetenzen mit einem Mindestmal an Schllssigkeit und Qualitat wahrzunehmen?

«  Nehmen die Gleichbehandlungsstellen die drei in der Richtlinie genannten Kompetenzen mit einem Mindest-
mal an Schlussigkeit und Qualitat wahr?

Der Begriff ,Mindestmal an Schliissigkeit und Qualitat” in diesen Fragestellungen wurde vor dem Hintergrund des Ziels
der Richtlinie interpretiert, das darin besteht, einen Beitrag zur Bekdmpfung der Diskriminierung aus Griinden der Rasse
und der ethnischen Herkunft zu leisten (). Auf dieser Grundlage wurde ein ausfiihrlicher Fragebogen erarbeitet, der
aus einem empirischen Teil und zwei getrennten Teilen beziiglich der Unabhéngigkeit und der Effektivitdt besteht. Die

(**) Siehe Einleitung zu Kapitel V.
(') Ibid.

. THEMATISCHER BERICHT
17




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

Experten des Netzwerks lieferten Informationen tber die Situation in ihrem jeweiligen Land, soweit solche Informati-
onen im Dezember 2005 verfiigbar waren. Der vorliegende Bericht basiert auf den Ergebnissen dieses Fragebogens.
Informationen, die nach dem 31. Dezember 2005 verfligbar wurden, sind nicht berticksichtigt.

5 Aufbau dieses Berichts

Die Ergebnisse werden entsprechend den drei Teilen der Studie wie oben genannt dargestellt. Ich habe bewusst
darauf verzichtet, die Situation in jedem einzelnen Mitgliedstaat ausfiihrlichst darzustellen und zu vergleichen.
Dies hatte die Lesbarkeit des Berichts erheblich beeintrachtigt, ohne zu einem besseren Verstandnis der gewahlten
Ansitze beizutragen. Ich habe daher beschlossen, in Kapitel lll einen kurzen Uberblick {iber die wichtigsten Fakten
Uber Gleichbehandlungsstellen zu geben, ergdnzt um einen Anhang, in dem die Ergebnisse des ersten Teils des
Fragebogens als Tabelle wiedergegeben sind. Beziiglich der Frage der Unabhéangigkeit und Effektivitat habe ich
eine Reihe von Themen ausgewahlt, die mit diesen Fragen zusammenhdangen, und diese in einer allgemeinen, ana-
lytischen Weise erortert. Ziel der Darstellung in Kapitel IV und Vist es, die notwendigen Bedingungen flr eine unab-
hangige und effektive Arbeit der Gleichbehandlungsstellen und die mdglichen Hindernisse fir eine solche Arbeit
in der Praxis aufzuzeigen. Diese Fragestellungen werden anhand einiger gelungener und einiger eher fragwiirdiger
Vorgehensweisen illustriert. Der Bericht schlie3t in Kapitel VI mit einigen allgemeinen Beobachtungen Uber die
Arbeitsweise von Gleichbehandlungsstellen in den Mitgliedstaaten sowie einigen Empfehlungen beziiglich der
kiinftigen Verfahrensweise der Kommission einschlie8lich ihrer Untersuchungspolitik beziiglich dieser speziellen
Fragestellung.
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Kapitel IlI

Gleichbehandlungsstellen in der EU
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1 Einleitung

Die meisten Mitgliedstaaten haben Artikel 13 der Richtlinie zur Behandlung ohne Unterschied der Rasse auf eine von
zwei verschiedenen Arten umgesetzt: Sie haben entweder eine bestehende Einrichtung bestimmt, oder sie haben eine
neue Einrichtung geschaffen und diese mit den in Artikel 13 erwdhnten Aufgaben betraut. Diese Entwicklungen nach-
zuzeichnen ist wegen der Schnelligkeit der Veranderungen schwierig. In diesem Kapitel werde ich die Informationen
darstellen, die mittels eines ausfiihrlichen Fragebogens gewonnen wurden, der an alle 25 Mitglieder des Netzwerks der
Rechtsexperten auf dem Gebiet der Nichtdiskriminierung versandt wurde. Anhand der Ergebnisse dieses Fragebogens
beschreibe ich, wie viele solcher Stellen es Ende Dezember 2005 gab, welches ihre Aufgabenstellung ist, ob sie auf der
nationalen, regionalen oder Provinzebene arbeiten, mit welchem Budget sie ausgestattet sind, wer die Mittel zur Verfii-
gung stellt und wie viele Personen in der Einrichtung arbeiten. Dies ist eine allgemeine und vergleichende Beschreibung.
Ausflhrlichere Informationen tber die Situation in den einzelnen Landern enthalten die Tabellen im Anhang.

2 Anzahl und Form von Gleichbehandlungsstellen
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Eine erste Beobachtung besteht darin, dass bei den einzelnen Mitgliedstaaten nicht immer ganz klar ist, wie und wann
sie die Einrichtung(en) geschaffen haben, die die in Artikel 13 der Antirassismus-Richtlinie genannte Aufgabe wahrneh-
men sollen. Nur bei neun Gleichbehandlungsstellen gibt es ein spezielles Rechtsdokument, das diese ausdriicklich als die
offizielle Artikel-13-Stelle bezeichnet. So basiert zum Beispiel in Belgien, Schweden, den Niederlanden und im Verei-
nigten Konigreich die Ernennung von Artikel-13- Stellen auf einer ministeriellen Anweisung oder einem Schreiben der
Regierung an das Parlament. In einigen Fallen gibt es einen Ministerialerlass oder irgend eine Art von,Soft Law” (private
Regelungsvereinbarung). Dies kann teilweise zu Verwirrung fiihren, wie z. B. im Falle Irlands: Die Webseite der Europai-
schen Kommission () erwahnt nur die Gleichstellungsbehdrde als die irische Gleichbehandlungsstelle, jedoch ist nach
Auffassung einiger Fachleute auch das Gleichstellungstribunal eine solche Einrichtung ('8). Dies ist bezeichnend dafiir, wie
wenig Klarheit dartiber herrscht, was als Gleichbehandlungsstelle bezeichnet werden kann ().

Laut den Berichten der Experten des Netzwerks arbeiteten per Dezember 2005 in EU-Mitgliedstaaten 28 offiziell
ernannte Gleichbehandlungsstellen. Zwei weitere Stellen wurden bestimmt, haben jedoch die Arbeit noch nicht
aufgenommen (¥). In fiinf Landern gab es zum Stichtag noch keine solche Stelle (¥'). Das bedeutet, dass diese Lan-
der offensichtlich gegen die Forderung der Richtlinie versto3en, eine solche Stelle zu schaffen. In acht Landern gibt
es mehr als eine Gleichbehandlungsstelle.

('7) Siehe: http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/rights/neb_en.htm

('®) Fur die Zwecke dieses Berichts habe ich beschlossen, auch das Gleichstellungstribunal in die Liste der Gleichbehandlungsstellen
aufzunehmen.

(')  Wieim Falle Irlands habe ich mich dafiir entschieden, diese Einrichtung in die Untersuchung aufzunehmen, trotz der Fragezeichen.

(*)  In Spanien hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Schaffung einer Gleichbehandlungsstelle vorsieht, jedoch ist dieses noch nicht
umgesetzt. Ahnliches gilt fiir den Ombudsmann fiir Diskriminierung fiir die Aland-Inseln in Finnland. Damit ergibt sich eine Gesamtzahl von 30 offiziell
ernannten Stellen. Weiter unten in diesem Bericht werde ich diese 30 Stellen beschreiben.

(") In Luxemburg und in der Tschechischen Republik gibt es eine Gesetzesvorlage fiir die Schaffung einer solchen Stelle, die jedoch
noch nicht verabschiedet wurde. In Deutschland und Malta gibt es weder eine Gleichbehandlungsstelle noch einen (verdffentlichten)
Gesetzesentwurf, der die Schaffung einer solchen Stelle vorsahe. In Deutschland gab es eine Vorlage fiir ein Gleichbehandlungsgesetz,
das eine so genannte Antidiskriminierungsstelle vorsah. Die neue Regierungskoalition aus Christdemokraten und Sozialdemokraten, die
2005 die Regierungsverantwortung tibernahm, zog jedoch diese Vorlage zuriick, und es ist unklar, ob eine solche Stelle in einer neuen
Vorlage vorgesehen sein wird. In Malta wurde eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet, die derzeit vom Justizministerium gepriift wird. Diese
Gesetzesvorlage ist jedoch noch nicht veréffentlicht, weshalb ihr Inhalt nicht bekannt ist. In Polen hat die Regierung zunéchst einen
Generalbevollmdchtigten fiir die Gleichstellung von Mdnnern und Frauen ernannt. Bevor jedoch der Generalbevollmdchtigte seine Arbeit auf dem
Gebiet der rassistischen und ethnischen Diskriminierung aufnehmen konnte, schaffte die neue Regierung diese Stelle ab. lhre Kompetenzen
wurden von einer spezialisierten Stelle innerhalb des Arbeitsministeriums tibernommen. Es ist jedoch zu beachten, dass der Ombudsmann
in Féllen eingreifen kann, in denen die verfassungsmaBigen Rechte der Birger (einschlieflich des Rechts auf Nichtdiskriminierung) betroffen

sind.
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Im Ubrigen Bericht werde ich nur die Situation in denjenigen Landern beschreiben, in denen es eine funktionierende
Gleichbehandlungsstelle gibt, mit Ausnahme von Spanien und Finnland, wo ein entsprechendes Gesetz verabschie-
det wurde, aber diese Stelle die Arbeit noch nicht aufgenommen hat (??). Von diesen 30 Gleichbehandlungsstellen
sind elf neue Stellen, 19 waren bereits vorhanden. Einige der letzteren kdnnen bereits auf eine lange Geschichte
zuriickblicken. So stammt zum Beispiel die Kommission zur Gleichstellung ethnischer Minderheiten in GroBbritannien
aus dem Jahre 1976. Fast alle Stellen (27) arbeiten auf landesweiter Ebene. Zwei Stellen arbeiten auf Provinzebene (in
Finnland und Osterreich), und eine Stelle arbeitet auf regionaler Ebene (Nordirland, GroBbritannien).

Hinsichtlich der Ausgestaltung dieser Gleichbehandlungsstellen lasst bereits deren Name vermuten, dass diese Einrich-
tungen in ganz unterschiedlicher Weise organisiert sind, die irgendwie ihrer Aufgabe und ihren Befugnissen entsprechen
soll (siehe Anhang). Es gibt Ombudsmanner, Kommissionen und Komitees, Rate, hohe Behdrden und Hochkommissare
und Menschenrechtsinstitute. Es finden sich aber auch ein Anwalt, ein Zentrum und ein Tribunal in der Liste. Sehr oft ist
die Gleichbehandlungsstelle einer gré3eren Einrichtung eingegliedert (zu Beispiel einem Menschenrechtsinstitut oder
dem Biiro eines Ombudsmanns), sodass schwierig festzustellen ist, was genau ihr Aufgabenbereich ist und in welchem
Umfang die in Artikel 13 erwdhnten Kompetenzen tatsdchlich ausgeiibt werden ().

Artikel 13 lasst offen, ob die Forderung der Gleichbehandlung einem spezialisierten Organ oder einer Stelle mit einem
umfassenderen Auftrag (zum Beispiel Menschenrechte) tibertragen werden soll. Wie Niessen und Cormack bereits fest-
gestellt haben, gibt es mehr Gleichbehandlungsstellen mit einem spezifischen Gleichstellungsauftrag als Stellen innerhalb
einer Einrichtung mit einem breiteren Mandat (**). Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um zu einer gesicherten
Schlussfolgerung dartiber zu kommen, ob die spezifische Form der Einrichtungen und die Tatsache, ob sie in eine andere
Einrichtung eingegliedert sind oder nicht, eine Auswirkung auf ihre Unabhangigkeit und ihre Effektivitdt hinsichtlich der
Umsetzung der Zielsetzungen der Richtlinie haben (siehe auch Kapitel IV Abschnitt 2.4 und Kapitel V Abschnitt 2.2).

3 Die erfassten Diskriminierungsgriinde und das Anwendungsgebiet

Derzeit verlangt die europdische Antidiskriminierungsgesetzgebung lediglich, dass Gleichbehandlungsstellen
auf dem Gebiet der Rasse und des Geschlechts eingerichtet werden sollen. In vielen Landern gibt es jedoch auch
Gleichberechtigungskommissionen oder sonstige Stellen, die sich auch mit anderen Diskriminierungsproblemen
befassen. In Europa wurde intensiv darlber diskutiert, ob es effektiver sei, getrennte spezialisierte Stellen mit den
einzelnen Diskriminierungsformen zu beauftragen oder ob in jedem Land eine einzige Stelle geschaffen werden
solle, die sich mit mehreren Diskriminierungsgriinden befasst (¥*). Die meisten Gleichbehandlungsstellen, die mit
der Wahrnehmung der in Artikel 13 der Antirassismus-Richtlinie genannten Kompetenzen beauftragt wurden,
befassen sich mit mehr als einem Diskriminierungsgrund. Nur vier Gleichbehandlungsstellen haben ein Mandat,

(?2) In Finnland hat eine Gleichbehandlungsstelle die Arbeit bereits aufgenommen; eine zweite Stelle wurde verabschiedet, ist jedoch
noch nicht tatig. Ich habe mich dafiir entschieden, die Tschechische Republik und Luxemburg auszuschlieBen, weil sich die Situation
wahrend des Gesetzgebungsverfahrens noch andern kénnte. Aus dem gleichen Grund wurde auch die vorgesehene Commission for
Equality and Human Rights (CEHR) GroBbritanniens nicht in die Darstellung aufgenommen.

(#) Ich werde auf dieses Thema in Kapitel V zuriickkommen, in dem ich mich mit der Effektivitat der Gleichbehandlungsstelle befasse.

(**) Niessen und Cormack 2004, S. 25.

(#) Siehe hierzu den Bericht der Konferenz, die 2004 in Belfast unter dem Titel ,Considerations for establishing single equality bodies
and integrated equality legislation” (Erwagungen Uber die Schaffung einzelner Gleichbehandlungsstellen und eine integrierte

Gleichbehandlungsgesetzgebung) abgehalten wurde (ausfiihrliche Quellenangaben im Literaturverzeichnis).

THEMATISCHER BERICHT
22




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

das auf Probleme hinsichtlich der rassistischen und ethnischen Diskriminierung beschrankt ist (*). Die tibrigen Stel-
len haben alle ein umfassenderes Mandat. So umfasst zum Beispiel im Falle von Zypern das Mandat der Stelle meh-
rere Tatigkeitsfelder, zu denen auch die Diskriminierung aus Griinden des nationalen oder ethnischen Hintergrunds
zdhlen (¥). Einige Gleichbehandlungsstellen befassen sich mit einem oder mehreren der in der Rahmenrichtlinie
erwdhnten Griinde (z. B. Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Ausrichtung; gelegent-
lich gehort auch das Geschlecht dazu). In manchen Féllen ist das Mandat noch weitgehender. In Belgien ist die
Liste besonders lang: Sie umfasst Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Herkunft, nationale und ethnische Zugehdérigkeit,
sexuelle Ausrichtung, Personenstand, Geburt, Vermégen, Alter, religidse und philosophische Uberzeugungen, den
aktuellen oder zukiinftigen Gesundheitszustand, Behinderungen und kérperliche Merkmale. Es ist weiterhin fest-
zuhalten, dass das belgische Zentrum fiir Chancengleichheit und Rassismusbekdmpfung auch bestimmte Zustandig-
keiten hat, die nicht mit einer Bekdmpfung der Diskriminierung im engeren Sinne zu tun haben wie zum Beispiel
Aktivitaten beziiglich des Menschenhandels, des Schutzes der Rechte von Auslandern und der Armutsbekampfung.
Ahnlich lang ist die Liste in Estland und Ungarn, die mit,anderen vom Gesetz genannten Griinden” und,sonstigen
Verhéltnissen, Zuordnungen und Bedingungen einer Person oder Gruppe” endet. Solche offenen Klauseln machen
den Tatigkeitsbereich der Gleichbehandlungsstelle au3erordentlich gro. Es muss in weiteren Untersuchungen
gekldrt werden, inwieweit sich ein solches umfassendes Mandat auf die Effektivitdt der Gleichbehandlungsstellen
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auswirkt.

26 der 30 offiziell ernannten Gleichbehandlungsstellen befassen sich mit einer grof3eren Zahl von Diskrimi-
nierungsgriinden als in der Richtlinie genannt. Im Fragebogen wurde gefragt, ob die Zustandigkeiten dieser
26 Stellen auf dem Gebiet der Diskriminierung aus Griinden der Rasse und der ethnischen Zugehorigkeit sich in
irgendeiner Weise von denjenigen unterscheiden, die sie beziiglich dieser anderen Griinde haben (*). Dies traf
auf eine kleine Minderheit der Félle zu (¥). Dies kann insofern problematisch sein, als in Fallen mehrfacher Dis-
kriminierung Kompetenzprobleme entstehen kénnen. Angesichts der Tatsache, dass Gleichbehandlungs- und
Nichtdiskriminierungsnormen teilweise in verschiedenen Gesetzen festgelegt sind, kdnnen sich fiir mehrere
Griinde zustandige Stellen mit dem Problem konfrontiert sehen, dass sie fiir verschiedene Griinde unterschied-
liche Normen anwenden mssen. Dies kann auch zur Entstehung einer Hierarchie von Diskriminierungsgriinden
fuhren, in der eine bestimmte Form besser geschiitzt ist als eine andere (*°). Im Rahmen dieser Untersuchung
gab es allerdings keine Gelegenheit zu priifen, inwieweit sich eine Vielfalt von Kompetenzen auf die Arbeit der
Gleichbehandlungsstellen auswirkt. Ich empfehle daher, weitere Untersuchungen in dieser Richtung durchzu-
fuhren.

(%) Hierbei handelt es sich um den Beschwerdenausschuss fiir ethnische Gleichbehandlung in Danemark, den Ombudsmann fiir Minderheiten
in Finnland, das Nationale Biiro gegen Diskriminierung aus Griinden der Rasse in Italien und den Rat fiir die Férderung der Gleichbehandlung
aller Personen ohne Diskriminierung aus Griinden der rassischen oder ethnischen Herkunft in Spanien. Niessen und Cormack (2004, S. 26)
zdhlten sieben so genannte ,Einzelstellen” auf dem Gebiet der Rasse. Die Verfasser erwdhnen weiterhin die portugiesische Kommission fiir
Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung aus Griinden der Rasse und die britische Kommission fiir die Gleichstellung der Rassen (CRE). Diese
Kommissionen befassen sich jedoch auch mit Diskriminierung aus Griinden der Nationalitat. Das namliche gilt fiir Schweden, wo Religion
und sonstige Uberzeugungen ebenfalls unter die Zustandigkeit des Ombudsmanns gegen ethnische Diskriminierung fallen.

() Der zyprische Ombudsmann kann sich mit Diskriminierung aus Griinden der Rasse, der Gemeinschaft, der Sprache, der Hautfarbe, der
Religion, der politischen und sonstigen Uberzeugungen und der nationalen oder ethnischen Herkunft befassen.

(%) Dies sind die so genannten ,Einzelstellen” in der Diskussion zwischen Verfechtern einer einzelnen Stelle fiir alle Diskriminierungsgriinde und
denjenigen, die sich flir einzelne Gremien fiir jede Art von Diskriminierung einsetzen, was zu mehrfachen Gremien in dem jeweiligen Land
fiihren wiirde.

(*) Dies war der Fall in Osterreich (mit drei Gleichbehandlungsstellen), Belgien, Irland (beziiglich des Gleichstellungstribunals und in
GroBbritannien [bezliglich der Equality Commission for Northern Ireland (ECNI)].

(%) Siehe auch Niessen und Cormack 2004, S. 27. Sowohl in GroBbritannien als auch in den Niederlanden gibt es heute Gesetzesvorlagen
zur Biindelung und Konsolidierung der Antidiskriminierungsgesetze, das heif3t zur Zusammenfassung der Kompetenzen der

Gleichbehandlungsstellen, die eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieser Gesetze spielen.
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Artikel 3 definiert den materiellen Umfang der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse. Eine Diskri-
minierung ist auf der begrenzten Zahl von Gebieten verboten, die dort genannt sind. Es ist interessant festzustellen, ob
die Gleichbehandlungsstellen die Kompetenz haben, in den von der Richtlinie genannten Bereichen zu arbeiten, und
ob ihr Mandat weiter oder enger gefasst ist. Von den 30 vorhandenen Gleichbehandlungsstellen haben nur acht genau
den in der Antirassismus-Richtlinie umrissenen Zustandigkeitsbereich. Zehn Organisationen bzw. Einrichtungen decken
nicht alle Bereiche ab, die unter diese Richtlinie fallen. Zu den fehlenden Bereichen zahlen zum Beispiel Diskriminierung
aufgrund der Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation, aufgrund der beruflichen Ausbildung
und aufgrund des gesellschaftlichen Schutzes und gesellschaftlicher Vorteile. In manchen Landern wie zum Beispiel
Osterreich und Griechenland, in denen es mehr als eine Gleichbehandlungsstelle gibt, wird dieses Fehlen durch eine
andere Stelle oder Stellen ausgeglichen, die fiir die fehlenden Bereiche zustandig sind. Dies ist nicht der Fall in Belgien,
Finnland und Litauen. Es ist moglich, dass die Richtlinie in dieser Hinsicht in diesen Landern nicht vollstandig umgesetzt
wurde. Zwolf Gleichbehandlungsstellen haben einen umfassenderen Zustandigkeitsbereich als in der Richtlinie vorge-
sehen (was teilweise so weit geht, dass alle Verst3e gegen die Menschenrechte in allen gesellschaftlichen, kulturellen
und wirtschaftlichen Lebensbereichen erfasst sind).

4 Budget und personelle Ausstattung

Informationen Uber die Finanzmittel der Stellen schienen haufig nicht verfligbar zu sein, insbesondere dann, wenn
genauere Auskiinfte Uber die Mittel, die fiir die verschiedenen Aktivitaten der Gleichstellungsstelle ausgegeben
werden sollen, verlangt wurden. In mehreren Fallen hat die Stelle kein separates Budget, sondern erhilt das Geld
entsprechend seinen Beddirfnissen von einer Abteilung oder einem anderem Teil der Regierung. Die Antworten
reichten von keine Informationen verfiigbar” bis zu Gesamtausgaben von fast 50 Mio. EUR im Vereinigten Kénig-
reich. Ein Vergleich zwischen den Landern hinsichtlich der Frage, welche Regierung mehr und welche weniger
fur die Bekdampfung der Diskriminierung aus Griinden der Rasse ausgibt, ist insbesondere deshalb sehr schwierig,
weil man in manchen Landern fiir 1 000 Euro viel mehr bekommen kann als in anderen, insbesondere, was die
personelle Ausstattung betrifft. Dartiber hinaus decken manche Gleichbehandlungsstellen mehr Diskriminierungs-
griinde ab als andere, was bedeutet, dass eine Gleichbehandlungsstelle gut ausgestattet zu sein scheint, wahrend
sie in Wirklichkeit weniger fiir Diskriminierung aus Griinden der Rasse ausgeben kann als eine Stelle mit einem
niedrigeren Budget, die sich nur mit einem Grund befassen muss.

Einfacher war es dagegen, Informationen Uber die Herkunft der Mittel zu erhalten. In den meisten Féllen stammten die
Mittel (teilweise) von einem Ministerium oder einem anderen Teil der Regierung und/oder waren sie im Staatshaushalt als
getrennter Posten ausgewiesen. Zwolf Gleichbehandlungsstellen erhalten (einen Teil ihrer) Mittel von anderen Quellen als
ihrer Regierung. Eine besondere Situation besteht in Belgien, wo die Mittel aus Einkiinften aus der Staatslotterie stam-
men, die die Foderalregierung zuweist. Einen Beitrag zur Finanzierung der Gleichbehandlungsstellen leistet die Europaische
Union in Zypern, Lettland und der Slowakei. Estland hat zu diesem Zweck teilweise Auslandshilfe erhalten.

Wie beim Budget war es auch schwierig, Informationen (iber die Belegschaft und ndhere Angaben tiber die Art ihrer
Ausbildung zu erhalten. Hier miissen dieselben Vorbehalte beziiglich Stellen, die mit mehreren, und solchen, die nur mit
einem Grund befasst sind, gemacht werden. Die Ombudsmann-Einrichtung in Griechenland hat 178 Vollzeitmitarbeiter,
jedoch liefert eine solche Zahl ein viel zu optimistisches Bild der Situation, da nicht klar ist, wie viele dieser Mitarbeiter
speziell mit Diskriminierung aus Griinden der Rasse befasst sind. Um es zu wiederholen: Vergleiche sind sehr schwierig
anzustellen. Ein Stab von 48 Vollzeitmitarbeitern, der sich mit allen erdenklichen Diskriminierungsgriinden zu befassen
hat (wie z. B. in Estland), hat wahrscheinlich ein weitaus hoheres Arbeitspensum als 3,5 Mitarbeiter, die nur fiir ethnische
Diskriminierung zustandig sind (wie dies z. B. beim Beschwerdeausschuss fiir ethnische Gleichbehandlung in Danemark
der Fallist). Auf den ersten Blick scheint diese letztere Zahl etwa im Vergleich mit Italien sehr gering zu sein, wo ein nur fiir
einen Grund zustandiger Ausschuss mit 18 Mitarbeitern besetzt ist. Allerdings arbeiten beide Einrichtungen landesweit,
und Italien hat weitaus mehr Einwohner als Danemark.

In wieder anderen Landern ist der Gleichbehandlungsstelle Giberhaupt kein Personal zugeteilt, wie zum Beispiel
in Slowenien, wo der Rat der Regierung fiir die Umsetzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aus 24 Vertretern
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einzelner Ministerien und Regierungsstellen, Nichtregierungsorganisationen und Experteneinrichtungen auf dem
Gebiet der Gleichbehandlung besteht, die keine besondere Vergiitung fir ihre Tatigkeit flr die Gleichbehandlungs-
stelle erhalten. Sehr wenige Menschen arbeiten zum Beispiel in Osterreich und in Danemark fiir die Gleichbe-
handlungsstellen. Am anderen Ende des Spektrums gibt es in GroBbritannien die Kommission fiir Gleichstellung
der Rassen, die sich ausschlieBlich mit Diskriminierung aus Griinden der Rasse und der ethnischen Zugehérigkeit
befasst, mit 204 Mitarbeitern, und die Gleichstellungskommission fiir Nordirland mit weiteren 122 Mitarbeitern.

Die Mitarbeiter der meisten Gleichbehandlungsstellen haben einen Anstellungsvertrag als Beamte oder einen Ver-
trag, bei dem sie hinsichtlich der Anstellungsbedingungen und des Schutzes Beamten gleichgestellt sind (*'). Eine
Sonderstellung in diesem Gesamtbild nimmt Lettland ein, wo die Mitarbeiter des Nationalen Menschenrechtsbliros
keine Beamten sind. Das bedeutet einerseits, dass sie auBerhalb der Hierarchie des offentlichen Dienstes stehen;
andererseits genie3en sie moglicherweise nicht die sozialen Vorteile, die Beamte haben, und ihr Gehalt ist mogli-
cherweise niedriger. Dies lasst sich am Fall von Portugal illustrieren, wo nur drei Mitglieder des Hochkommissariats
Beamte sind. Alle Uibrigen Mitarbeiter haben bessere Anstellungsbedingungen als Beamte, jedoch kdnnen sie leich-
ter entlassen werden. Allerdings ist auch ein Beamtenstatus nicht immer eine Garantie flir einen sicheren Arbeits-
platz (und damit fiir Unabhangigkeit), wie das Beispiel Ddnemark zeigt. Hier sind die Anstellungsbedingungen
in der Gleichbehandlungsstelle mit denen des o6ffentlichen Dienstes vergleichbar. Als jedoch der danische Rat fiir
ethnische Gleichstellung aufgelost wurde, wurden die Mitarbeiter, die ebenfalls Beamte waren, entlassen, ohne dass
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ihnen ein Arbeitsplatz in einem anderen Bereich des 6ffentlichen Dienstes zugesichert worden ware (3?).

Eine allgemeine Schlussfolgerung in Bezug auf die Budgets und die personelle Ausstattung der Gleichbehandlungsstel-
len lautet, dass es sehr hdufig an Transparenz mangelt, und dass Informationen (soweit sie Giberhaupt vorhanden sind)
nicht der Offentlichkeit zugénglich gemacht werden.

5 Zustandigkeiten und Mandat der Gleichbehandlungsstellen

5.1  Einleitung

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse spricht in Artikel 13 Absatz 2 von drei verschiedenen
Zustandigkeitsbereichen fiir Gleichbehandlungsstellen: Unterstiitzung von Opfern, Durchfiihrung von Untersuchungen
und Verdffentlichung von Empfehlungen und Berichten. Diese Zustéandigkeiten kdnnen nattrlich in vielfaltiger Weise
wahrgenommen werden, doch war ich anfanglich der Meinung, dass es eine gemeinsame Vorstellung davon gebe,
was unter ,Unterstlitzung’, ,Untersuchungen” und ,Berichten und Empfehlungen” zu verstehen sei. Ich bediente mich
daher im Fragebogen einer normalen (wissenschaftlichen) Sprache. Aus den Antworten, die die Fachleute erteilten,
wurde jedoch deutlich, dass es erhebliche Unterschiede in der Auslegung dieser Begriffe gab. Bezuiglich der Unterstiit-
zung waren einige Fachleute der Meinung, dass eine unabhangige Unterstiitzung von Opfern etwas ganz anderes sei als
Beschwerden iiber eine Diskriminierung anzuhéren und diesen nachzugehen. Diesen letzteren Begriff behielten diese
Fachleute Einrichtungen mit einem semi- oder quasi-justiziellen Status vor, die bindende oder nicht bindende Urteile
Uber vorliegende Félle abgeben kdnnen (zum Beispiel eine Kommission, ein Ombudsmann, eine Behdrde oder ein
Gericht). Manche Fachleute ordneten dagegen diese Tatigkeiten der Kategorie der Opferunterstiitzung zu. Es zeigte sich,
dass andere viele weitere Aktivitaten dieser Kategorie zuordneten, zum Beispiel die Erteilung von Auskiinften Uber die
Existenz von Antidiskriminierungsgesetzen und tber die Mdglichkeit, rechtliche MaBhahmen gegen Diskriminierung
zu ergreifen, die Weiterverweisung des Opfers an eine Organisation/Einrichtung, die bei der Abfassung einer offiziellen
Beschwerde behilflich sein kénnte, oder die Unterstlitzung des Opfers und des (angeblichen) Gesetzesiibertreters bei
der Erzielung einer giitlichen Ubereinkunft (Vermittlung).

(') Diese Frage ist wichtig im Hinblick auf die unabhéngige Arbeit der Gleichbehandlungsstelle. Hierauf werde ich im nachsten Kapitel nochmals
zurlickkommen.

() Dieses Komitee war der Vorlaufer der derzeitigen Gleichbehandlungsstelle in Danemark.
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Weiterhin war bezlglich Untersuchungen nicht klar, ob diese Kategorie von Aktivitaten sich nur auf Untersuchungen
Uber das Vorhandensein und die Formen von Diskriminierung bezog, oder ob auch Untersuchungen tber die Wir-
kung der Antidiskriminierungsgesetzgebung oder sogar Untersuchungen (iber die Wirksamkeit der Arbeit der
Gleichbehandlungsstelle selbst einbezogen werden sollten (*). Teilweise wurden Berichte tiber Falle in diese Rubrik
aufgenommen, die angehort und untersucht wurden und bei denen anschlieBend festgestellt wurde, dass eine
Diskriminierung vorlag (*). In manchen Landern wie zum Beispiel Schweden wurde dieser Begriff viel weitgehen-
der interpretiert; dies ging so weit, dass darunter auch Faltblatter oder Broschiiren verstanden wurden, in denen
dem allgemeinen Publikum der Inhalt und der Umfang der Antidiskriminierungsgesetzgebung erldutert wurde.
Weiterhin schlossen einige Fachleute auch Berichte ein, die nicht nur das Problem der Diskriminierung aus Griin-
den der Rasse und der ethnischen Zugehorigkeit behandelten, sondern auch sonstige Diskriminierungsgriinde.

Eine dhnliche Schwierigkeit trat zutage, als ich mich mit den Antworten bezliglich der Berichte und Empfehlungen
befasste. Manche Fachleute beschrankten diese Kategorie von Aktivitaten auf Berichte tber das Vorherrschen von
und Formen der Diskriminierung als solche und auf Empfehlungen beziiglich der Methoden zur Bekdampfung
von Diskriminierung. Andere verstanden darunter auch die Bewertung der bestehenden Antidiskriminierungsge-
setzgebung und Kommentare zu Vorschldgen fiir neue Gesetze. Wieder andere bezogen auch Berichte tber die
Untersuchung einzelner Beschwerden oder Faltblatter und Broschiiren tiber den Inhalt und den Umfang der Anti-
diskriminierungsgesetzgebung ein.

In dieser Untersuchung habe ich mich dafiir entschieden, keine strenge Definition zu geben, was ich unter Unter-
stlitzung, Untersuchungen und Berichten und Empfehlungen verstehe (und diese Definition nicht als Prifstein
dafiir heranzuziehen, ob diese Zustandigkeiten tatsachlich unabhédngig oder effektiv wahrgenommen werden),
sondern einfach die Antworten der Fachleute darzustellen und dabei die Vielfalt der Interpretation dieser Begriffe
in ganz Europa aufzuzeigen.

Allerdings erscheint es notwendig, klarere Richtlinien beziiglich der Frage zu geben, was als Gewahrung von Unter-
stlitzung, Durchfiihrung von Untersuchungen und Erstellung von Berichten und Empfehlungen gelten kann, um
die Forderungen der Richtlinie zu erfiillen. Mit den Folgen dieser mangelnden Klarheit werde ich mich in Kapitel IV
und V ausfihrlicher befassen. Es moge an dieser Stelle der Hinweis gentigen, dass vor diesem Hintergrund alle in
diesem Bericht genannten Zahlen beziiglich der Anzahl von Gleichbehandlungsstellen mit bestimmten Mandaten
oder Kompetenzen mit Vorsicht zu betrachten sind.

Die Richtlinie weist der Gleichbehandlungsstelle drei Kernkompetenzen zu. Die Pariser Prinzipien und die Allgemeine Poli-
tische Empfehlung Nr. 2 der ECRI machen jedoch deutlich, dass die Gleichbehandlungsstellen fiir eine effektive Bekamp-
fung der Diskriminierung ein breites Mandat einschlieBlich der Befugnis haben miissen, Beschwerden tiber diskrimi-
nierende Praktiken entgegenzunehmen und diesen nachzugehen (*). Aus diesem Grund habe ich im Rahmen dieser
Untersuchung ein Verzeichnis dieser zusatzlichen Kompetenzen aufgenommen.

5.2  Die drei Grundkompetenzen von Gleichbehandlungsstellen

Zwolf von 30 Gleichbehandlungsstellen haben kein Mandat, Opfer von rassistischer und ethnischer oder anderer Dis-
kriminierung in irgendeiner Weise zu unterstiitzen. Dies ist der Fall in vier Landern, in denen es keine andere Stelle gibt,
die diese Rolle tibernehmen kdnnte (Estland, Litauen, Slowenien und die Niederlande); das bedeutet, dass diese Mit-
gliedstaaten die Richtlinie nicht einzuhalten scheinen. Die Tatsache, dass die anderen 18 Gleichbehandlungsstellen die
rechtliche Mdglichkeit haben, Opfer zu unterstitzen, beweist allerdings nicht, dass sie diese Mglichkeit auch tatsachlich
nutzen kénnen. Auf die Effektivitdt der Arbeit von Gleichbehandlungsstellen komme ich noch in Kapitel V zuriick.

() Der Jahresbericht ist anscheinend in dieser Kategorie von Aktivitdten in Portugal, Irland, der Slowakei und Lettland enthalten.
(**)  Zum Beispiel in Estland und in Frankreich.

(*)  Siehe ECRI-Empfehlung Nr. 2, Kapitel C Grundsatz 3, und Pariser Prinzipien, Kapitel tiber Funktionen und Verantwortlichkeit.

THEMATISCHER BERICHT
26




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

Nur vier der 30 bestehenden Gleichbehandlungsstellen haben nicht die Befugnis, Untersuchungen anzustellen (%9).
Wiederum scheinen Slowenien und Litauen die Richtlinie nicht einzuhalten, da ihre Regierungen die Aufgabe,
Untersuchungen durchzufiihren, auch keiner anderen Stelle Gbertragen haben.

Eine kleine Minderheit von drei Gleichbehandlungsstellen hat nicht die Befugnis, die in Artikel 13 der Richtlinie vorge-
schriebenen Berichte und Empfehlungen herauszugeben (*’). Gelegentlich legt die Regierung diese Befugnis sehr eng
aus. Als Beispiel hierflir kann die Situation in Litauen dienen: Artikel 12 des litauischen Gleichberechtigungsgesetzes
sieht vor, dass der Ombudsmann fiir Chancengleichheit tiber die Umsetzung dieses Gesetzes und des Gesetzes Uber die
Gleichbehandlung zu berichten und der Regierung und den Verwaltungsstellen der Republik Litauen Empfehlungen
zur Anderung von Rechtsakten und Priorititen der Gleichberechtigungspolitik vorzulegen hat. Die Zielsetzungen von
Artikel 13 scheinen jedoch umfassender angelegt zu sein und beinhalten die Befugnis, die zu Grunde liegenden Pro-
bleme zu analysieren und mogliche Losungen zu untersuchen (siehe Erwdgungsgrund 24 der Praambel zur Richtlinie).
Nach meiner Auffassung ist hiermit die Verantwortlichkeit gemeint, die Situation bezliglich des Vorherrschens und der
Formen von Diskriminierung zu analysieren und wirksame Verfahren oder Strategien gegen die Diskriminierung vor-
zuschlagen, wozu auch Antidiskriminierungsgesetze gehdren, ohne jedoch hierauf beschrankt zu sein. Wenn also das
Mandat einer Gleichbehandlungsstelle auf eine bloe Beratung des Gesetzgebers beschrénkt ist, kann dies ein Hinweis
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darauf sein, dass Artikel 13 der Richtlinie nicht richtig umgesetzt wurde

5.3  Anhorung und Untersuchung von Fallen
und unabhangige Beurteilung oder Stellungnahme

Streng genommen erfiillen Mitgliedstaaten die Richtlinie nur dann, wenn es in ihnen eine Gleichbehandlungs-
stelle oder Gleichbehandlungsstellen gibt, die alle drei Kompetenzen, die ich oben erdrtert habe, unabhéngig und
effektiv austiben. Ich habe oben dargelegt, dass es aus der Perspektive anderer internationaler Dokumente wiin-
schenswert ist, Gleichbehandlungsstellen ein umfassenderes Mandat zu geben und ihnen insbesondere die Befug-
nis einzurdumen, Beschwerden wegen Diskriminierung anzuhdren und zu untersuchen. Die Studie zeigt, dass dies
in den meisten Mitgliedstaaten auch der Fall ist. Mehr als zwei Drittel aller Gleichbehandlungsstellen (22) haben
in irgendeiner Weise die Befugnis, Beschwerden anzuhéren und ihnen nachzugehen. Unklar bleibt allerdings, was
dieses Mandat verlangt. Fiihren Gleichbehandlungsstellen dies im Rahmen ihrer Unterstiitzung von Opfern durch,
oder ist dies eine semi-justizielle Uberpriifung von Beschwerden beziiglich einer Diskriminierung? Verschiedene
Juristen kdnnen vergleichbare Situationen unterschiedlich behandeln. Aus Griinden der Klarheit sollte zwischen
Gleichbehandlungsstellen unterschieden werden, bei denen ,Unterstiitzung” und ,Anhérung von Fallen” mehr
oder weniger gleichbedeutend sind, und Gleichbehandlungsstellen, die als unabhangiges quasi-juristisches Organ
handeln kénnen, etwa in der Art der niederlandischen Gleichbehandlungskommission.

Wenn es in einem Land ein Organ mit Untersuchungsbefugnis gibt, haben Personen, Einrichtungen und Organisationen
das Recht, Beschwerden einzureichen. In den meisten Landern gibt es diesbeziiglich kaum Beschrankungen. In anderen
Landern wie zum Beispiel Ungarn ist dagegen keineswegs klar, wer das Recht hat, eine Beschwerde einzureichen, und es
ist insbesondere nicht klar, ob eine Organisation dies fiir ein Opfer tun kann und ob in letzterem Fall die Einwilligung des
Opfers erforderlich ist. Bei manchen Mitgliedstaaten waren Richtlinien beziiglich der Bedingungen hilfreich, unter denen
Gleichbehandlungsstellen Beschwerden anhéren und ihnen nachgehen kénnen.

Beztiglich der Behandlung von Beschwerden zeigte es sich, dass vier Gleichbehandlungsstellen Gber keinerlei
Untersuchungsbefugnisse verfligen (*%). Die Untersuchungsbefugnisse anderer Gleichbehandlungsstellen stellen

(%) Das Gleichstellungstribunal in Irland, die beiden Gleichbehandlungsstellen in Slowenien und die Gleichbehandlungsstelle in Litauen.

() Dies betrifft die gleichen Stellen in Litauen und Irland und den Beschwerdeausschuss fiir die ethnische Gleichbehandlung in Danemark.

(*®) Der Beschwerdeausschuss fiir die ethnische Gleichbehandlung in Danemark, Portugal (beide Stellen) und der Slowakei. Typisch ist die
Situation in Ddnemark: Der Beschwerdeausschuss hat nicht das Recht, Auskiinfte vom Beschuldigten zu verlangen, und darf keine Zeugen

anhoren. Dies hat zur Folge, dass viele Félle ohne Entscheidung bleiben.
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sich hochst unterschiedlich dar; dies reicht von sehr vagen Bestimmungen (z. B. Italien) bis hin zu Féllen, in denen
die Gleichbehandlungsstelle beinahe die Befugnisse eines Staatsanwalts oder eines (Untersuchungs-)Richters hat.
In manchen Féllen kann sie sogar Sanktionen verhdngen, wenn eine Person oder Organisation, gegen die eine
Untersuchung durchgefiihrt wird, Auskiinfte verweigert (zum Beispiel Ungarn). Einige weitere Informationen tiber
die Befugnis, bindende Urteile zu féllen, Sanktionen zu verhdngen oder eine Vermittlung durchzufiihren, werden in
der diesem Bericht beigefiigten Ubersichtstabelle gegeben.

Meine Schlussfolgerung lautet wiederum, dass die Unterschiede hinsichtlich der Befugnisse der Gleichbehandlungs-
stellen und die Konsequenzen, die diese Unterschiede fiir ihre unabhangige und effektive Arbeit haben kdnnen, einer
weiteren griindlichen Untersuchung beddrfen.

54  Die Kombination von Unterstiitzung von Diskriminierungsopfern
und von Anhdrung und Untersuchung von Beschwerden

Die niederldndische Gleichbehandlungskommission ist der Meinung, dass, um einen angeblichen Fall einer Diskri-
minierung neutral und objektiv untersuchen und ein unabhangiges Urteil oder eine unabhéngige Stellungnahme
abgeben zu kdénnen, eine Gleichbehandlungsstelle mit diesem Mandat nicht zugleich die Kompetenz haben diirfe,
auch Diskriminierungsopfer zu betreuen (*). Diesbeziiglich gehen in der EU die Auffassungen auseinander. Von
den zwolf Gleichbehandlungsstellen, die nicht die Zustandigkeit zur Betreuung von Opfern haben, haben elf die
Befugnis, Beschwerden entgegenzunehmen und ihnen nachzugehen. Von den 18 Gleichbehandlungsstellen, die
die Aufgabe haben, Opfer zu betreuen, haben elf aufRerdem die Befugnis, Diskriminierungsfalle anzuhéren und zu
untersuchen. Offensichtlich wird eine Kombination dieser Kompetenzen nicht tGiberall als problematisch betrachtet.
Die Erkldrung hierfiir ist in der Tatsache zu suchen, dass bei den meisten Gleichbehandlungsstellen im Gegensatz
zur Niederldndischen Gleichbehandlungskommission die Anhérung und Untersuchung von Féllen nicht mit einem
semi-justiziellen Verfahren verbunden ist. In zwei Féllen, in denen die Gleichbehandlungsstelle beide Befugnisse
hat, geht das Recht, Beschwerden anzuhdren und ihnen nachzugehen, so weit, dass ein bindendes Urteil Gber den
Fall gefallt werden kann und Sanktionen verhangt werden kénnen (*).

Die Untersuchung lieferte uns gewisse Hinweise darauf, dass die Kombination dieser beiden Kompetenzen ihrem Wesen
nach in einigen Mitgliedstaaten als problematisch wahrgenommen wird. Es ware sehr wichtig, ausfihrlicher zu unter-
suchen, was ,Anhorung und Untersuchung von Beschwerden” in der Praxis bedeutet, welche Verfahren Gleichbehand-
lungsstellen diesbeztiglich anwenden, und was dies fiir ihre Rolle bei der Unterstiitzung von Opfern bedeutet.

5.5 Weitere Kompetenzen

Verschiedene Gleichbehandlungsstellen besitzen zusatzliche Kompetenzen. Einige Beispiele sollen genligen, um
einen Einblick in die Vielfalt der Mdglichkeiten zu geben.

Viele Gleichbehandlungsstellen beraten ihre Regierung, wie zum Beispiel die Lénderorgane in Osterreich, die
Empfehlungen zu Gesetzesvorlagen abgeben kénnen. In Frankreich ist die Hohe Behérde gegen Diskriminierung
und fiir Gleichberechtigung beratend in die Erarbeitung und Festlegung der Position der franzésischen Republik
bei internationalen Verhandlungen im Zusammenhang mit Diskriminierung eingebunden. Sehr umfassende und
allgemeine Kompetenzen scheinen der Gleichbehandlungsstelle in Slowenien eingerdumt worden zu sein. Dort

(**) Siehe z. B. den ersten Funfjahres-Evaluierungsbericht der niederldndischen Gleichbehandlungskommission, ,Gelijke Behandeling in
Beweging; Evaluatie van vijf jaar Algemene Wet Gelijke Behandeling 1994-1999". Liegt nur in niederlandischer Sprache vor.

(“)  In Zypern und in Ungarn.
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hat der Rat der Regierung fiir die Umsetzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung u. a. das Recht, Vorschlage fiir die
Forderung des Wissensstandes, flir die Bewusstseinsbildung und fiir Untersuchungen auf dem Gebiet der Gleich-
behandlung vorzulegen. In Lettland erarbeitet die Gleichbehandlungsstelle Programme fiir die Férderung der
Menschenrechte und koordiniert Menschenrechtsprogramme, die von anderen staatlichen und gemeindlichen
Einrichtungen und Arbeitsgruppen entwickelt wurden.

Einige dieser zusatzlichen Kompetenzen illustrieren, wie Regierungen eine vorausschauendere Haltung gegen-
Uber Diskriminierung einnehmen und die Gleichbehandlungsstellen in diese Arbeit einbinden. In Spanien zum
Beispiel hat die Gleichbehandlungsstelle zusdtzlich die Aufgabe, die Gleichbehandlung bei Tarifverhandlungen
sicherzustellen. Der Ombudsmann auf Zypern hat das Recht, Statistiken zu veroffentlichen und Verhaltenskodizes
fur Personen im privaten und o&ffentlichen Sektor zu erstellen, durch die diese verpflichtet werden, praktische
MaBnahmen zu ergreifen, um Chancengleichheit ohne Ansehen der Gemeinschaft, der Rasse, der nationalen oder
ethnischen Herkunft, der Religion, der Sprache und der Hautfarbe herzustellen. GroBbritannien liefert ein gutes
Beispiel fiir eine solche vorausschauende Haltung: Das Race Relations Act 1976 erlaubt es der Kommission zur
Gleichstellung ethnischer Minderheiten (CRE), Verhaltenskodizes festzulegen; diese haben zwar keine bindende
rechtliche Wirkung, jedoch sind (Arbeits-)Gerichte gehalten, diese bei der Entscheidung von Diskriminierungsfallen
mit zu beriicksichtigen. Die CRE kann weiterhin Behorden bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen hinsichtlich der
Beseitigung gesetzwidriger Diskriminierung und der Forderung der Chancengleichheit unterstiitzen, wie dies die
positive Verpflichtung zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse gemaf dem Race Relations (Amendment)
Act 2000 verlangt. Einen gro3en Teil der Tatigkeit der CRE macht heute die Zusammenarbeit mit Behérden zur
Umsetzung dieser Verpflichtung aus. Die Gleichstellungskommission fiir Nordirland (ECNI) hat dhnliche Vollmachten
wie die CRE einschlief3lich des Rechts, andere Stellen zu finanzieren, die sich fiir die Férderung guter Beziehungen
einsetzen, Kommentare zur Gesetzgebung abzugeben und die Achtung der Gleichberechtigung zu férdern.
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Hinsichtlich des gesamten Spektrums zusatzlicher Aktivitdten ware es sicher aufschlussreich, iber eine vollstandige
Ubersicht zu verfiigen und zu untersuchen, inwieweit solche Aktivitdten mit der Forderung zu vereinbaren sind, dass
Gleichbehandlungsstellen unabhangig sein missen. Auch die Auswirkungen der Tatsache, dass Gleichbehandlungs-
stellen ein breites Spektrum von Kompetenzen wahrnehmen, auf deren Effizienz (wie in Artikel 13 erwahnt) hatte eine
genauere Betrachtung verdient.

6 Einige abschlieBende Bemerkungen

Gleichbehandlungsstellen sind innerhalb der Europdischen Union in groBer Zahl entstanden. Innerhalb bemer-
kenswert kurzer Zeit (zwischen 2003 und 2005) waren wir Zeugen der Geburt von neun neuen Institutionen auf
diesem Gebiet sowie der Erneuerung des Mandats von 19 bestehenden Einrichtungen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und der Gleichbehandlung. Zwei weitere Lander werden demndchst eine solche Einrichtung schaffen.
Eine kleine Minderheit von drei Mitgliedstaaten hat derzeit noch keine konkreten Plane in dieser Richtung.

Gelegentlich war ich zu der Schlussfolgerung genétigt, dass Mitgliedstaaten die Richtlinie mdglicherweise nicht
vollstandig einhalten, indem sie zum Beispiel das Mandat in einer Weise einschranken, dass nicht der volle Umfang
der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse umgesetzt wird, oder indem nicht alle drei Kern-
kompetenzen abgedeckt sind.

An verschiedenen Stellen in diesem Kapitel bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es niitzlich ware, weitere Unter-
suchungen zu diesem Thema anzustellen. Was die Vielfalt der Kompetenzen der Gleichbehandlungsstellen betrifft,
empfehle ich eine klarere Unterscheidung zwischen den Kompetenzen, die sich wie folgt kategorisieren lassen:

«  (rechtlicher) Schutz vor Diskriminierung, sei es in einer (quasi-)justiziellen Form oder in der Weise, dass Opfer
dabei unterstiitzt werden, sich im Gerichtssystem zurechtzufinden oder indem ihnen kostenloser Rechtsschutz
gewahrt wird;

- beratende Tatigkeit hinsichtlich der Erarbeitung neuer Gesetze und Uberwachung der Wirkungen bestehender
Antidiskriminierungsgesetze;
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« Untersuchungen hinsichtlich des Vorherrschens, der Formen und der Ursachen von Diskriminierung;

+ Informationskampagnen, die sich an das breite Publikum richten, und Zurverfiigungstellung von Informati-
onen an Diskriminierungsopfer beziiglich der Verfligbarkeit von Rechtshilfe;

«  Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten (Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen) bei der Erarbei-
tung vorausschauender Strategien und Richtlinien einschlie3lich Verhaltenskodizes und positiven Aktionspld-
nen (*1).

Es findet eine intensive Diskussion dariiber statt, wie vertraglich einige dieser Kompetenzen miteinander sind. Auf
der Grundlage einer Untersuchung, wie verschiedene Stellen mit solchen Mandaten in der Praxis arbeiten, konnten
Richtlinien dariiber erarbeitet werden, welche Kompetenzen in einer Gleichbehandlungsstelle zusammengefasst
werden kdnnen und welche anderen Stellen zugewiesen werden missen.

In diesem Kapitel habe ich die grof3e Vielfalt an Befugnissen, Kompetenzen und personeller und finanzieller Aus-
stattung der 30 Gleichbehandlungsstellen dargestellt, auf die sich die Untersuchung bezog. In den folgenden Kapi-
teln werde ich mich mit den beiden tbrigen Untersuchungsfragen befassen: Arbeiten diese Stellen unabhéangig,
und ist ihre Arbeit effektiv?

(#)  Siehe auch die Unterscheidung, die die Verfasser des Berichts Uber die Stellen zur Gleichstellung der Geschlechter zwischen
(pseudo)justizieller Arbeit, gesetzgeberischer Arbeit, Untersuchung und Information und gemeinschaftlicher Arbeit treffen (siehe

Literaturverzeichnis).
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KAPITEL IV

Kapitel IV

Die Unabhangigkeit
von Gleichbehandlungsstellen und ihre Arbeit
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1 Einflihrung

Eines der Schwerpunktthemen dieser Studie ist die Frage, ob die im vorigen Kapitel beschriebenen 30 Gleichbe-
handlungsstellen in unabhangiger Weise funktionieren. In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der Untersuchung
unter dem Gesichtspunkt dieser speziellen Frage dargelegt werden.

Doch zuvor sind einige Vorbemerkungen notwendig.
Zunéchst muss genau festgelegt werden, was mit,.in unabhangiger Weise funktionieren” gemeint ist. Dies kann bedeuten:

(a) dass die Stellen einen garantierten unabhdngigen Status haben und daher (theoretisch) unabhangig arbeiten
kdnnen, oder

(b) dass die Stellen - unabhéngig davon, ob sie formal einen unabhéngigen Status oder eine unabhdngige Posi-
tion haben - in der Praxis ihre Kompetenzen unabhdngig ausiiben (kdnnen).

Da die Richtlinie nicht von ,unabhdngigen Stellen”, sondern von ,unabhangiger Unterstiitzung” spricht, muss auf
dem zweiten Aspekt sicher der primdre Schwerpunkt der Aufmerksamkeit liegen. Dennoch habe ich mich bei
dieser Themenstudie dazu entschlossen, beide Aspekte der Frage der Unabhéangigkeit zu untersuchen, weil es
wahrscheinlich ist, dass eine unabhéngige Position oder ein unabhdngiger Status zur Wahrnehmung der vorge-
schriebenen Kompetenzen in unabhdngiger Weise beitragen. Dies bedeutet, dass in dieser Studie Fragen zu beiden
Arten, das Thema der Unabhangigkeit zu betrachten, untersucht werden.

KAPITEL IV

AuBerdem muss im Vorfeld geklart werden, was im Rahmen dieser Studie mit Unabhdngigkeit gemeint ist. Aus der
ausdrucklichen Verwendung des Wortes ,unabhangig” (dreimal) in Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie wird ersicht-
lich, dass der europdische Gesetzgeber davon liberzeugt war, dass die Unabhangigkeit ein wichtiges Merkmal der
Arbeit der Gleichbehandlungsstellen ist, die er in jedem Mitgliedstaat griinden lassen wollte. Diese Bestimmung
sollte vor dem Hintergrund ihres offensichtlichen Zieles verstanden werden, das darin besteht, zum Gewahren von
Schutz gegen Diskriminierung beizutragen (siehe Praambel, Erwdgungsgrund 24). Abgesehen von der Interpre-
tation der Bestimmung vor diesem Hintergrund ist die Frage, was mit Unabhdngigkeit gemeint ist, zwar wichtig,
aber nicht einfach zu beantworten, da die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse selbst nicht
festlegt, was gemeint ist, wenn sie vorschreibt, dass die drei in Artikel 13 Absatz 2 genannten Kompetenzen ,in
unabhéngiger Weise” angewendet werden sollten. Allerdings bedeutet dies nicht, dass es Giberhaupt keine gesetz-
lichen Normen zum Status und der Arbeitsweise dieser Stellen gibt.

Die Untersuchung anderer internationaler Dokumente (z. B. die Pariser Prinzipien und die Allgemeine Politische Emp-
fehlung Nr. 2 der ECRI) (), die dhnliche Ziele verfolgen, sowie friiherer Studien auf diesem Gebiet (*)) macht deut-
lich, dass sich Unabhdingigkeit auf mindestens drei verschiedene Aspekte bezieht (*4):

(a) die Fahigkeit, autonom zu handeln (ohne hierfiir eine Genehmigung von Dritten beantragen zu missen, und
ohne mit dem Verlust des Mandats oder der Finanzmittel bedroht zu werden);

(b) neutrales und objektives Auftreten (d. h., sie werden nicht so wahrgenommen, als ob sie im Interesse von
bestimmten Gruppen oder Interessen handeln wiirden); und

(c) der Besitz von ausreichender Kompetenz und Autoritdt, um von allen Beteiligten ernst genommen zu werden
(d. h. sie miissen Uber ,Gewicht” oder Ansehen, tiber ausreichend ausgebildetes Personal usw. verfligen.

(*?)  Siehe Kapitel Il dieses Berichts.

(#) Siehe Bibliographie am Ende dieses Berichts (S. 85 f.).

() Dies entspricht den Anforderungen, die von Niessen und Cormack in ihrer Liste von Aspekten im Zusammenhang mit der Frage nach der
Unabhéngigkeit von Gleichbehandlungsstellen stellen (Niessen und Cormack 2005, S. 24). Diese Autoren erwahnen: (1) die Befugnis zum
unabhéngigen Handeln (wozu ein solider und unabhéngiger Rechtsstatus gehort), (2) Neutralitdt und (3) die Kompetenz zum unabhangigen

Handeln.
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Die Prinzipien und Empfehlungen scheinen mir besonders wichtig, weil sie sich auf Dokumente eines Gremiums
beziehen, das vom Europarat (im Falle von ECRI) und von den Vereinten Nationen (die UNO-Menschenrechtskom-
mission) eingerichtet wurde. Da alle Mitgliedstaaten der Europdischen Union auch Mitglieder dieser internationa-
len Organisationen sind, ist die Verfasserin der Ansicht, dass sich die Mitgliedstaaten (und schlief3lich auch die EU
selbst) sich bei der Umsetzung des Artikels 13 der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse
vom Inhalt dieser Dokumente leiten lassen sollten (). Auf der Grundlage der Analyse dieser Dokumente habe ich
die folgende Liste von Indikatoren erstellt, die relevant sind fiir die Frage, ob eine Stelle grundsatzlich unabhéngig
ist, so dass dies voraussichtlich die Arbeitsweise einer Gleichbehandlungsstelle beeinflusst:

«  Existenz einer soliden Rechtsgrundlage fiir die Existenz der Gleichbehandlungsstelle.

- Existenz einer soliden Rechtsgrundlage fiir das Mandat, die Zielsetzungen und Zustandigkeiten der Gleichbe-
handlungsstelle.

- Die Existenz einer soliden Rechtsgrundlage fiir die Unabhdngigkeit des Budgets der Gleichbehandlungsstelle
(der Regierung oder Dritten gegentiber).

- Die Existenz ausreichender Finanzmittel fiir die autonome Austibung der Kompetenzen und fiir die Ernennung
von ausreichend erfahrenem und ausgebildetem Personal.

- Die Existenz einer sicheren Position fiir die Mitglieder des Vorstandes der Gleichbehandlungsstelle, die Mit-
glieder der Gleichbehandlungsstelle und des/der Leiters/Leiterin oder ggf. des Direktors/der Direktorin der
Gleichbehandlungsstelle (handelt es sich z. B. um befristete Ernennungen?).

« Der Vorstand der Stelle und/oder sein/e Leiter/in oder Direktor/in kénnen autonom tber die Ernennung und
Entlassung von Mitarbeitern entscheiden.

- Die Sicherheit der Position von Mitarbeitern hinsichtlich der Beschaftigungsbedingungen und Kiindigung (ist
ihre Position z. B. mit der von Beamten vergleichbar?)

- Die Existenz geeigneter Raumlichkeiten fiir die Gleichbehandlungsstelle, getrennt von Regierungsgebauden.

+ Gleichbehandlungsstelle ist frei von Einmischung durch andere (Nichtregierungsorganisationen).

« Es gibt Belegschaftsmitglieder, die entsprechend (hoch) qualifiziert und geschult sind, um die drei Kompe-
tenzen nach Artikel 13 sachkundig auszuiiben.

- Die Rechenschaftspflicht (des Vorstands) der Gleichbehandlungsstelle gegentber Dritten (Buchpriifung, Parla-
ment, Presse, Offentlichkeit) dariiber, wie sie ihre Befugnisse wahrgenommen und ihr Budget verwendet hat.

Dies ist eine vorlaufige, unvollstédndige Liste mit Kernfragen, die ich fiir diese Studie erstellt habe. Die Liste wurde
bei der Erstellung eines ausfiihrlichen Fragebogens fiir Rechtsexperten auf dem Gebiet der Nichtdiskriminierung
in allen 25 Mitgliedstaaten verwendet. Diese Experten wurden gebeten, Informationen liber die Rechtsstellung der
relevanten Stellen, deren Finanzierung, Starke und Ausbildungshintergrund ihres Personals anzugeben, sowie tiber
die Beschéftigungsbedingungen von Vorstand und Personal, usw. Darlber hinaus bat ich sie zu bewerten, worin
nach ihrer Erfahrung die praktischen Hiirden fiir die unabhdngige Arbeit der Gleichbehandlungsstelle oder -stellen
in ihrem Land bestehen. In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung dargelegt wer-
den. Dabei wird unterschieden zwischen einigen Beobachtungen zum unabhéangigen Status und der Position von
Gleichbehandlungsstellen (s. u. Abschnitt 2) und ihrem unabhéangigen Arbeiten (s. u. Abschnitt 3). Der letzte Teil
dieses Kapitels (s. u. Abschnitt 4) enthalt einige Beobachtungen hinsichtlich der Frage, inwiefern uns diese Unter-
suchung neue Einblicke in die Frage der Unabhangigkeit geboten hat.

(%) Vgl. fir ein dhnliches Argument in Bezug auf die Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten zur Umsetzung der CEDAW-Konvention, Rikki
Holtmaat und Christa Tobler, ,CEDAW and the EU’s Policy in the Field of Combating Gender Discrimination”, Maastricht Journal of European
and Comparative Law, 2005, Bd. 12, Nr. 4, S. 399-425, hier S. 424. An dieser Stelle verweisen die Autorinnen auf den Fall Matthews beim

Européischen Gerichtshof fiir Menschenrechte. Vgl. Matthews vs Vereinigtes Kénigreich, Beschwerde Nr. 24833/94, Urteil vom 18. Februar 1999.
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2 Der unabhangige Status und die unabhangige Position
von Gleichbehandlungsstellen

Zu der Liste von Indikatoren gehort eine betrachtliche Anzahl von Fragen im Zusammenhang mit dem unabhéngigen
Status und der unabhangigen Position einer Gleichbehandlungsstelle. In diesem Abschnitt werden diese Fragen unter
vier Uberschriften gruppiert: Unabhéngigkeit von der Einmischung durch die Regierung in ihre Arbeit (s. u. Abschnitt 2.1),
Unabhéngigkeit von anderen (Nichtregierungs-) Organisationen (s. u. Abschnitt 2.2), finanzielle Unabhéangigkeit (s. u.
Abschnitt 2.3) und Unabhéngigkeit von Vorstand/Mitgliedern/Personal (s. u. Abschnitt 2.4).

2.1 Unabhangigkeit von der Einmischung durch die Regierung

In der Vergangenheit gab es Félle brutaler Diskriminierung, die offiziell oder inoffiziell von der Regierung zugelas-
sen oder sogar angeregt wurden. Das extremste Beispiel hierfir ist die Nationalsozialistische Partei, die im Jahre
1933 in Deutschland an die Macht kam. Aber sogar heute veranlassen Regierungen bisweilen, dass Menschen dis-
kriminiert werden, oder ergreifen selbst keine aktive Position dagegen. Dies heif3t, dass Gleichbehandlungsstellen
in der Lage sein sollten, unabhdngig von den politischen und ideologischen Praferenzen ihre Arbeit zu tun, welche
Regierung auch immer derzeit im Amt ist ().

In Kapitel Ill habe ich beschrieben, wie die meisten Gleichbehandlungsstellen von den nationalen Regierungen
(auf die eine oder andere Weise) offiziell als Stellen ernannt wurden, mit denen die Erfiillung der Anforderungen

KAPITEL IV

von Artikel 13 der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse erreicht werden soll. Solch eine

Benennung gibt jedoch noch keinen Aufschluss tiber die Rechtsstellung einer Gleichbehandlungsstelle. Ich habe
deshalb auch danach gefragt, ob es eine Bestimmung in den Verfassungen der Lander, ein Statut oder irgend
einen anderen Gesetzestext gibt, der garantiert, dass die Stelle fiir eine bestimmten Zeitraum existieren wird und
nicht von der Regierung (oder einem Regierungsmitglied) aus einer plotzlichen Laune heraus abgeschafft werden
kann (). In einer kleinen Minderheit der Mitgliedstaaten wird die Existenz von einer oder mehreren Stellen durch
die Verfassung garantiert, was eine Abschaffung der Stelle besonders schwierig macht (*). In den meisten Lan-
dern sind die Kompetenzen der Gleichbehandlungsstelle gesetzlich festgelegt (z. B. ein Antidiskriminierungs- oder
Gleichbehandlungsgesetz). Demzufolge kdnnten diese Kompetenzen letzten Endes vom Parlament gedndert oder
zurlickgezogen werden. In einigen Fallen gibt es Gberhaupt keine verfassungsrechtliche oder gesetzliche Bestim-
mung, die die Existenz der Gleichbehandlungsstelle schiitzt (*°). Der Status von Gleichbehandlungsstellen scheint
in Slowenien besonders schwach zu sein, wo der Anwalt fiir den Gleichstellungsgrundsatz verbeamtet ist (*°). Der
slowenische Rat der Regierung fiir die Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist per Regierungsverordnung
fur einen Zeitraum von fiinf Jahren eingesetzt worden. Es gibt jedoch keine Bestimmung, die verhindert, dass die
Regierung sein Mandat zurlickzieht, oder dass die an der Auswahl der Mitglieder beteiligten Organisationen die
Unterstiitzung fiir ihre Kandidaten zuriickziehen (was bedeuten konnte, dass diese sich aus dem Rat zurlickziehen
mussten).

(“)  ECRI, Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2, Kapitel E: Arbeitsweise der Fachorgane, Grundsatz 7, Unterpunkt 3.

(“7) Vgl Pariser Prinzipien, Kapitel tiber die Zusammensetzung und Garantien fiir Unabhéngigkeit und Pluralismus, Prinzip 3. Siehe auch ECRI,
Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2, Kapitel D: Verwaltung und Funktionsweise von Fachorganen, Grundsatz 5: Unabhéngigkeit und
Verantwortlichkeit.

(*®)  In Griechenland (der Ombudsman), Ungarn und Portugal (beide Stellen).

(*) In Griechenland (Arbeitsbehérde), Lettland und Litauen.

(*°)  Auf die Frage der Stellung des Vorstandes oder der Mitglieder werde ich weiter unten in Abschnitt 2.4 zurtickkommen.
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Einzweiter Faktor, der die unabhéngige Arbeit einer Gleichbehandlungsstelle beeinflussen kann, sind ihre Raumlich-
keiten (°"). Eine Unterbringung in Gebauden, die nicht mit der Regierung oder mit Nichtregierungsorganisationen
aus dem Bereich der Antidiskriminierung in Verbindung stehen, kann dazu beitragen, dass die Gleichbehandlungs-
stelle ein,neutrales Gesicht” bewahrt und leicht zuganglich ist fiir diejenigen, deren Rechte sie schiitzen sollen (%?).
Dies ist besonders wichtig, wenn einzelne Opfer gefordert sind, ihre Beschwerden tiber Diskriminierung vorzubrin-
gen. Aus diesem Grund ist die Unterbringung in einem getrennten Gebaude eine wichtiges Thema. Die meisten
Gleichbehandlungsstellen sind mehr oder weniger angemessen in Raumlichkeiten aul3erhalb von Regierungsge-
bauden untergebracht. Einige Gleichbehandlungsstellen befinden sich allerdings in den Gebduden eines Ministe-
riums, wie beispielsweise in Italien.

Abgesehen von den Themen Rechtsstellung und Raumlichkeiten kann es andere Verbindungen zwischen der Gleichbe-
handlungsstelle und der Regierung geben, die eine Gefahrdung der Unabhangigkeit der Institution darstellen konnen.
In dieser Hinsicht stehen wir vor einem Dilemma. Verbindungen zwischen der Gleichbehandlungsstelle und der Regie-
rung kénnen sich fiir den Austausch von Informationen und die Entwicklung gemeinsamer Strategien zur Bekdmpfung
von Diskriminierung als sehr nitzlich erweisen (*3). Bedeutet dies jedoch, dass die Regierung gewissermaf3en Kontrolle
Uber die Gleichbehandlungsstelle hat (etwa durch Bestimmung ihrer Arbeitsinhalte oder durch Beeinflussung der
Ergebnisse ihrer Studien und Untersuchungen), dann scheint dies der Bestimmung der Richtlinie zu widersprechen,
nach der die Arbeit dieser Stellen unabhangig sein sollte. Offensichtlich haben insgesamt nur drei Gleichbehandlungs-
stellen Giberhaupt keine Verbindungen zu der Regierung (**). Diese Verbindung scheint in Italien am engsten zu sein, wo
das Nationale Biiro gegen Diskriminierung Teil der Regierung ist. Es ist nicht klar, was die Experten des Netzes meinten,
als sie sagten, dass es einige Verbindungen gebe; deshalb stellt sich die Frage, ob dieser Kontakt so geartet ist, dass er
eine Bedrohung der Unabhéngigkeit der Gleichbehandlungsstellen darstellt. Zu diesem Punkt ist eine weiter gehende
Untersuchung notwendig.

2.2 Unabhangigkeit von anderen (Nichtregierungs-) Organisationen

Es ist wichtig, dass Gleichbehandlungsstellen zu Organisationen, die in der Bekdmpfung von Diskriminierung aktiv
sind, eine bestimmte Distanz wahren, insbesondere im Hinblick darauf, dass ihr neutrales und objektives Auftreten
aufrechterhalten wird (und somit ihre Glaubwiirdigkeit und Autoritdt gestarkt werden). Mit anderen Worten: Die
Gleichbehandlungsstelle sollte in der Wahrnehmung der Offentlichkeit nicht einfach mit einer Lobby oder einem
Interessenverband gleichgestellt werden. Das aus der Untersuchung einzelner Beschwerden oder aus Forschungs-
aktivitaten resultierende Aufzeigen von Diskriminierung konnte dann leicht zurlickgewiesen werden wegen
,Befangenheit” oder als ,unbegriindet” (*). Mit anderen Worten: Die Gleichbehandlungsstelle sollte nicht als eine
Institution gesehen werden, die immer ,Partei ergreift.”

Dieses schadigende Bild kann auf vielfdltige Art vermieden werden. Eine Methode ist, fiir die Austibung bestimmter
Tatigkeiten qualifiziertes Personal und unabhdngige Experten (z. B. Jura-Hochschullehrer, Staatsanwalte oder Rich-
ter) einzustellen, insbesondere bei Gleichbehandlungsstellen, die die Aufgabe haben, Beschwerden anzuhoren
und zu untersuchen und Stellungnahmen herauszugeben oder Urteile zu sprechen. Ich werde auf dieses Thema

(") Vgl Pariser Prinzipien, Kapitel tiber die Zusammensetzung und Garantien fiir Unabhéngigkeit und Pluralismus, Prinzip 2.

(*3)  ECRI, Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2, Kapitel D: Verwaltung und Funktionsweise von Fachorganen, Grundsatz 6, Abs. 1.

(%3)  ECRI, Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2, Kapitel E: Arbeitsweise der Fachorgane, Grundsatz 7, Abschnitt 2: ,Bei der Einsetzung von
Fachorganen sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese angemessenen Zugang zu den Regierungen haben, von den Regierungen
ausreichende Informationen erhalten, um ihre Aufgabe erfiillen zu kénnen, und bei Angelegenheiten, die sie betreffen, zu Rate gezogen
werden.”

(**) Dies ist der Fall bei beiden Institutionen in Ddnemark und bei der Arbeitsbehérde in Griechenland.

() Der niederlandischen Gleichbehandlunskommission ist bisweilen vorgeworfen worden, eine ,Ein-Themen-Bewegung"” zu sein, was bedeutet,
dass sie sich ausschlieBlich auf den Aspekt der Gleichbehandlung konzentriert und dabei andere Interessen ignoriert, die beteiligt sein

konnen (wie zum Beispiel der Schutz anderer Menschenrechte, z. B. der Religionsfreiheit).
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im Anschluss eingehen (in den Abschnitten 2.4 und 3.2), und die Stellung des Vorstandes, der Mitglieder und des
Personals von Gleichbehandlungsstellen detaillierter untersuchen.

Eine zweite Methode besteht in der Offenheit und Transparenz beztiglich der Verfahrensordnung bei der Anhérung
und Untersuchung von Diskriminierungsbeschwerden und beziglich der verwendeten Methoden bei der Unter-
suchung des Vorliegens von Diskriminierung und ihrer Formen. Dieses Thema soll anschlieBend in Abschnitt 3.2
dieses Kapitels beriicksichtigt werden.

Dartiber hinaus kann vermieden werden, dass die Gleichbehandlungsstelle als voreingenommen gilt, wenn man
dafiir sorgt, dass die Stelle bzw. ihr Vorstand so zusammengesetzt ist, dass ein breites Spektrum gesellschaftlicher
Organisationen vertreten ist (einschlieB8lich etwa von Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften, Aktionsgrup-
pen gegen Diskriminierung, Rechtsexperten und Regierungsvertretern). Dies wiirde mit einer der Empfehlungen
in den Pariser Prinzipien Gbereinstimmen, in der es heil3t, dass die Stelle, auch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung,
auf Pluralismus basieren sollte (°®). Anhand der Ergebnisse der Erhebung wird deutlich, dass mehrere Gleichbe-
handlungsstellen formale Verbindungen mit NRO haben (*’). Aus einer anderen Perspektive betrachtet wiirde die
Mitwirkung von NRO im Vorstand der Gleichbehandlungsstelle oder als Teil der Stelle selbst ihre Unabhangigkeit
gefdhrden, wie dies moglicherweise in Slowenien der Fall ist, wo eine Organisation, die einen Kandidaten fir die
Gleichbehandlungsstelle beschiftigt, diesem Kandidaten das Mandat jederzeit entziehen kann. Diese Person wird
dadurch anfallig fiir ungerechtfertigte Einflussnahme.

Auch hier tritt wieder ein Dilemma auf: Einerseits kdnnen Verbindungen zu NRO die Neutralitdt und Objektivitat der
Gleichbehandlungsstelle in Frage stellen; andererseits gibt es starke Argumente fiir ein Beibehalten dieser Verbindungen,

KAPITEL IV

zumal wenn sie nicht so sehr formaler Art sind, sondern mehr beratenden Charakter haben. Ein Argument fiir ein Beibe-
halten von Verbindungen wie dieser ist, dass die Gleichbehandlungsstelle den Zugang zu Informationen tGber Auftreten
und Formen von rassistischer und ethnischer Diskriminierung benétigt, die NRO im Bereich der Nichtdiskriminierung
sammeln (*8). Weitere Griinde sind, dass NRO eine wichtige Rolle spielen kénnen bei der Verbreitung von Information
und Wissen (ber den Inhalt und den Geltungsbereich der Antidiskriminierungs-Gesetzgebung in der Offentlichkeit,
auch von Informationen lber gesetzliche Mittel, sich gegen Diskriminierung zu wehren. Sie kdnnen auch als ein Vermitt-

ler agieren zwischen Gleichbehandlungsstellen, die, wie es haufig der Fall ist, auf nationaler Ebene arbeiten, und lokalen
Organisationen, die bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften in der Praxis eine Rolle spielen.

Aus der Untersuchung wird deutlich, dass es sehr viele mehr oder weniger informelle Verbindungen zwischen Gleich-
behandlungsstellen und NRO gibt. Der Zweck und die Form dieser Verbindungen sind sehr unterschiedlich. In Irland
ist zum Beispiel die Gleichstellungsbehérde mit zahlreichen Organisationen Partnerschaften und Joint Ventures einge-
gangen, um die Gleichstellung in der irischen Gesellschaft zu fordern. In der Slowakei versorgen NRO das Slowakische
nationale Zentrum fiir Menschenrechte mit Informationen und erbitten ihrerseits Unterstiitzung oder Begutachtungen in
Fallen von Diskriminierung. In einigen Féllen ist die Gleichbehandlungsstelle ausdriicklich gesetzlich dazu verpflichtet,
mit NRO einen Dialog zu fiihren (*°). Diese Auflage entspricht offensichtlich der Vorschrift, dass die Regierung gemaf3 der
Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse in Verbindung mit Nichtregierungsorganisationen stehen
muss, die bei der Bekdmpfung von Diskriminierung eine Rolle spielen (siehe Artikel 12 der Richtlinie zur Gleichbehand-
lung ohne Unterschied der Rasse).

(°%)  Pariser Prinzipien, Kapitel Giber Zusténdigkeiten und Aufgaben, Grundsatz 1. Siehe auch ECRI, Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2, Kapitel D:
Verwaltung und Funktionsweise von Fachorganen, Grundsatz 4:

() In Belgien, Danemark (Institut fiir Menschenrechte), Slowenien (Rat der Regierung fiir die Umsetzung des des Grundsatzes der
Gleichbehandlung), Finnland (Ombudsmann fiir Minderheiten), Frankreich, Portugal (beide Stellen) und in Spanien sind NRO in irgendeiner
Weise am Aufsichtsrat oder am Beirat der Gleichbehandlungsstelle oder an der Stelle selbst beteiligt.

(°8)  Siehe auch Pariser Prinzipien, Kapitel tber die Arbeitsweise, Unterpunkte f und g.

(*) Dies ist der Fall bei den meisten Gleichstellungsstellen der Bundeslander in Osterreich sowie bei der Gleichbehandlungsbehérde in Ungarn.
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2.3 Finanzielle Unabhangigkeit

Kapitel Ill Abschnitt 4 behandelte das Thema der Budgets von Gleichbehandlungsstellen und deren Finanzierungs-
quellen. Es wurde deutlich, dass die Halfte aller Gleichbehandlungsstellen in der EU ein Budget hat, das von einem
Gesetz oder von einem anderen Rechtsdokument festgelegt und indexiert wird. Dieses bietet fiir die Garantie der
Unabhédngigkeit der Stellen ein hohes Maf3 an Sicherheit (°). Bei anderen Stellen scheint die Finanzsituation eher
etwas vage und unklar zu sein. Da diese Unklarheit nicht automatisch bedeutet, dass diese Stellen nicht unabhan-
gig sind, muss eine weitere Untersuchung dariiber erfolgen, wie in solchen Féllen die Unabhéngigkeit garantiert
wird oder werden kann.

Die Konsequenzen der finanziellen Abhdngigkeit kdnnen schwerwiegend sein, wie an der Situation in Zypern
deutlich wird. Das Bliro des Ombudsmannes (das gleichzeitig in diesem Land als Gleichbehandlungsstelle fungiert)
hat kein separates eigenes Budget, sondern hdngt von der Finanzierung vom Finanzministerium ab. Diese Situ-
ation konnte eventuell das Ergebnis einer Untersuchung von MaBnahmen des Finanzministeriums beeinflussen
und somit die Unparteilichkeit der Institution gefédhrden. Damit soll jedoch nicht gesagt werden, dass irgendeine
dieser Uberlegungen die Unparteilichkeit der Untersuchungen des Biiros des zyprischen Ombudsmannes in der
Vergangenheit bereits tatsachlich beeinflusst hat.

Die Sensibilitdt von Gleichbehandlungsstellen wurde deutlich im Falle von Ddnemark. Dieses Land hat im Zusam-
menhang mit der Existenz unabhéngiger Gleichbehandlungsstellen eine besonders aufschlussreiche Geschichte.
Bis zum Jahr 2002 existierten zwei getrennte, staatlich finanzierte Stellen. Als es einen Regierungswechsel gab,
wurde die Finanzierung einer der beiden Stellen relativ pl6tzlich eingestellt. Die andere Einrichtung wurde in ein
allgemeines Menschenrechtsinstitut umgewandelt.

Die Frage, wem gegentiber die Gleichbehandlungsstelle darliber Rechenschaft ablegen muss, wie sie ihre Mittel ver-
wendet, ist ebenfalls untersucht worden (°'). Die meisten Gleichbehandlungsstellen sind verpflichtet, der Regierung
(zumeist dem Ministerium, von dem das Budget stammt) zu berichten, wie sie ihre Mittel verwenden. Einige Stellen
waren gleichzeitig dem Parlament bzw. einem Parlamentsausschuss zur Rechenschaft verpflichtet. In mehreren anderen
Fallen muss die Gleichbehandlungsstelle ihre Blicher einer Kontrollbehorde, einem Buchpriifer oder einer staatlichen
Rechnungspriifungsstelle vorlegen. Die einzige Gleichbehandlungsstelle, die offensichtlich tiberhaupt nicht finanziell
rechenschaftspflichtig ist, ist der Ombudsmann fiir Chancengleichheit in Litauen.

24  Unabhangigkeit von Vorstand/Mitgliedern/Personal

Dass es wiinschenswert ist, wenn eine Gleichbehandlungsstelle weder mit Nichtregierungsorganisationen noch
mit der Regierung allzu eng verbunden ist, wurde bereits erortert. Dieses Thema hangt mit der Frage der unabhan-
gigen Stellung von Mitarbeitern und Vorstand oder Mitgliedern einer Gleichbehandlungsstelle zusammen (3.

In Kapitel Ill wurde gezeigt, dass die meisten Mitarbeiter von Gleichbehandlungsstellen verbeamtet sind oder
Beschaftigungsbedingungen haben, die denen von Beamten dhnlich sind (siehe Kapitel Ill Abschnitt 4). Einerseits
kann der Status von Beamtem eine wichtige Sicherheit flir ihre Unabhdngigkeit bieten (in den Landern, wo Beamte
vor Anderungen ihrer Beschiftigungsbedingungen wie etwa bei Vergiitung und Kiindigungsschutz sicher sind).
Andererseits kann es bedeuten, dass diese Mitarbeiter gegeniiber ihren Vorgesetzten (die Mitglieder der Regierung
sind) gewissermallen in einer untergeordneten Position sind und deren Anweisungen befolgen missen. Ohne eine

(%) Pariser Prinzipien, Kapitel Uber die Zusammensetzung und Garantien fir Unabhangigkeit und Pluralismus, Grundsatz 2. Siehe auch ECRI,
Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2, Kapitel D: Verwaltung und Funktionsweise von Fachorganen, Grundsatz 5 Absatz 1: ,Die Fachorgane
sollten mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet sein, damit sie ihrer Funktion und ihrer Verantwortung effektiv gerecht werden kénnen.
Die Finanzierung sollte alljahrlich vom Parlament genehmigt werden.”

() Pariser Prinzipien, Kapitel Uber die Zusammensetzung und Garantien fir Unabhangigkeit und Pluralismus, Grundsatz 2.

(2)  ECRI, Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2, Kapitel D: Verwaltung und Funktionsweise von Fachorganen, Grundsatz 5, Absatz 2 und 4.
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tiefer gehende Untersuchung des genauen Beschéftigungsverhdltnisses kann keine Schlussfolgerung dariber
gezogen werden, wie abhangig oder unabhangig das Personal von Gleichbehandlungsstellen ist.

Eine eindeutige Gefahr fiir den unabhéngigen Status einer Gleichbehandlungsstelle entsteht, wenn der Leiter der
Gleichbehandlungsstelle, wie dies beim Anwalt fiir den Gleichstellungsgrundsatz in Slowenien der Fall ist, Beam-
ter ist. Obwohl diese Position bedeutet, dass die Stelle nach einem Regierungswechsel gesetzlich vor Entlassung
geschiitzt ist, kann die Regierung pl6tzlich ihre Kompetenzen dndern oder ihr Mandat zurlickziehen. Sein Status als
Beamter kann auch bedeuten, dass sie Anweisungen von Vorgesetzten nicht missachten darf (z. B. die Anweisung
eines Ministers, einen bestimmten Diskriminierungsfall nicht zu untersuchen oder die Anweisung, die Schlussfol-
gerungen eines Berichts zu dndern) (%).

Ein relativ kompliziertes Bild ergibt sich, wenn wir versuchen herauszufinden, wer die Vorsitzenden und Vorstands-
mitglieder einer Gleichbehandlungsstelle, die Mitglieder der Kommission, den Ombudsmann oder die Hohe
Behorde bestimmt, oder den/die Direktor/in des Menschenrechtsinstituts, und wer die Mitarbeiter/innen einstellt.
Die Situation in den meisten Landern liegt irgendwo zwischen der Position in den Niederlanden, wo die Mitglieder
und der Direktor der Gleichbehandlungskommission unabhangige Experten sind, die von einem Minister ernannt
werden, und wo Belegschaftsmitglieder anschlieBend vom Direktor eingestellt werden, und der instabilen Situa-
tion in Italien, wo die Mitglieder des Rates, der die Arbeit des Staatlichen Bliros gegen Diskriminierung Giberwacht,
alle Teil der Regierung sind und die Beschaftigten des Bliros vom Vorsitz des Ministerrats angestellt sind.

Die Vorschriften fiir die Zusammensetzung und Unabhéngigkeit des Vorstandes des Zentrums fiir Chancengleichheit und
der Opposition gegen den Rassismus in Belgien kdnnen ein positives Beispiel dafiir sein, wie eine Regierung versuchen

KAPITEL IV

kann, Neutralitdat und Objektivitdt zu garantieren. Das belgische Gesetz schreibt sehr genau vor, dass die Mitglieder der

foderalen oder regionalen Regierung oder der Regierung der Gemeinschaft oder der parlamentarischen Versamm-
lungen und einer Reihe von genannten Regierungsinstitutionen nicht dem Verwaltungsrat des Zentrums angehoren
kdnnen. Im Gegensatz zu dieser Ausnahme werden mehrere Mitglieder zum Verwaltungsrat des Zentrums ernannt, die
in Organisationen der Zivilgesellschaft hochrangige Positionen einnehmen, die bei der Bekdmpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit und der Férderung der Integration von Wanderarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern eine fiih-
rende Rolle spielen. In dieser Rolle jedoch spiegeln sie nicht die Meinungen ihrer Organisationen wider, sondern werden
vielmehr ausgewahlt wegen ihrer Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Bekdmpfung von rassistischer und eth-
nischer Diskriminierung.

3 Die unabhangige Wahrnehmung der Kompetenzen
der Gleichbehandlungsstelle

In Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie heil3t es: ,Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Zustdndigkeiten der in
Absatz 1 genannten Stellen gehért, (...) die Opfer von Diskriminierungen auf unabhdngige Weise dabei zu unterstdit-
zen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung nachzugehen,; unabhangige Untersuchungen zum Thema Diskriminie-
rung durchzufiihren; unabhangige Berichte zu veréffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit
diesen Diskriminierungen in Zusammenhang stehen.” Dieser Teil des Kapitels befasst sich mit der eigentlichen Arbeit
der Gleichbehandlungsstellen in diesen Bereichen.

In der Ubersicht Giber die Indikatoren in der Einleitung zu diesem Kapitel wurden einige Punkte aufgezihlt, die
direkt mit der unabhdngigen Ausibung der Befugnisse der Gleichbehandlungsstelle zusammenhangen. Zwei

Aspekte sind in dieser Hinsicht besonders wichtig:

- die Existenz ausreichender Finanzmittel fiir die autonome Auslibung der Kompetenzen und fir die Ernennung
von erfahrenem und hochqualifiziertem Personal;

(%)  Wir verweisen auf diese Moglichkeit in der Theorie. Es liegen keine Anzeichen vor, dass dies in Slowenien tatsachlich passiert ist.

THEMATISCHER BERICHT
39




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

«  Belegschaftsmitglieder, die entsprechend qualifiziert und geschult sind, Gben die drei in Artikel 13 aufgelis-
teten Kompetenzen sachkundig aus.

In Kapitel lll Abschnitt 4 sowie in Teil 1 des Anhangs werden einige Zahlen zu den Budgets und dem Personal der Gleich-
behandlungsstellen erldutert. Im folgenden Abschnitt soll genauer untersucht werden, wie sich diese Budgets auf die
verschiedenen Aktivitaten verteilen, und ob die Belegschaftsmitglieder fur die Ausfiihrung dieser Aktivitdten ausrei-
chend qualifiziert sind (*%). In Kapitel V sollen diese Themen im Hinblick auf die Wirksamkeit der Arbeit der Gleichbehand-
lungsstellen diskutiert werden.

3.1  Ein ausreichendes Budget fiir die unabhdangige Wahrnehmung
der Kompetenzen

Wie bereits in diesem Kapitel erdrtert wurde, ist es fir die unabhéngige Stellung aller Gleichbehandlungsstellen
von entscheidender Bedeutung, dass sie Uber ein unabhdngiges Budget verfligen, das nicht aus einer plétzlichen
Laune heraus von der Regierung abgeschafft werden kann. Dariiber hinaus hdngt die unabhéngige Austibung ihrer
Aktivitdten davon ab, ob die Stelle geniigend Mittel hat, um ihre Befugnisse angemessen geltend zu machen (%°). Es
ist wichtig, dass die Fortschritte ihrer Arbeit nicht davon abhangig sind, dass sie zusatzliche Finanzmittel erhalten.
Bleiben diese Mittel namlich aus, kénnte ihre Freiheit, von ihren Befugnissen objektiv und unabhéngig Gebrauch
zu machen, eingeschréankt werden.

In Kapitel lll Abschnitt 4 haben wir gesehen, dass es bei den Finanzierungsquellen und Gesamtbudgets von Gleich-
behandlungsstellen sehr gro3e Unterschiede gibt. In Kapitel V Abschnitt 2.3 soll die Frage des Budgets anhand der
Frage diskutiert werden, ob die Finanzierung ausreichend ist, um die in Artikel 13 der Richtlinie genannten Zustan-
digkeiten wirksam wahrzunehmen.

Wie bereits in Kapitel Ill erwahnt, darf den Zahlen zu den fiir eine Gleichbehandlungsstelle verfligbaren Budgets keine
absolute Bedeutung beigemessen werden. Daher wurde dariiber hinaus auch die Frage gestellt, wie das Budget fir
die verschiedenen Aktivitdten der Gleichbehandlungsstelle verwendet wird. Es hat sich jedoch als sehr schwierig erwie-
sen, einen Einblick darlber zu erhalten, wie viel Geld tatséchlich fiir die einzelnen in Artikel 13 der Richtlinie genannten
Zustandigkeiten bzw. fiir zusatzliche Kompetenzen wie etwa die Anhérung und Untersuchung von Diskriminierungsbe-
schwerden aufgewendet wird. Den meisten Gleichbehandlungsstellen steht ein Budget zur Verfiigung, das nicht aus-
driicklich in verschiedene Tatigkeitsbereiche unterteilt ist. Sofern eine Aufteilung der Mittel erfolgt, beispielsweise in
interne politische MaBnahmen der Gleichbehandlungsstelle, so wird dies haufig nicht 6ffentlich gemacht. In einigen Fal-
len, wenn die Gleichbehandlungsstelle einer groReren Einrichtung wie etwa einem allgemeinen Menschenrechtsinstitut
oder einem Ombudsmann angehdrt, ist es nicht einmal moglich, die Kompetenzen im Bereich der Gleichbehandlung
von denen zu trennen, die im Rahmen dieses breiteren Mandats ausgelibt werden. In einigen Féllen unterscheidet das
Budget lediglich zwischen Personalkosten und ,sonstigen Ausgaben”, womit gréf3tenteils die Kosten fir die Raumlich-
keiten und verschiedene andere Tétigkeitsbereiche ohne weitere Unterteilung gemeint sind (%). Da Mitarbeiter/innen
zumeist nicht einer einzelnen Aufgabe zugeordnet sind (z. B. der Unterstiitzung von Opfern oder dem Verfassen von
Berichten), kann nicht angegeben werden, welcher Teil der Ressourcen tatséchlich furr jede in Artikel 13 der Richtlinie
erwdhnte Kompetenz oder fiir zusatzliche Funktionen verbraucht wird (¢7).

(%) Es sollte bedacht werden, dass bezuglich der Bedeutung der Begriffe ,Unterstiitzung”, ,Untersuchungen” und ,Berichte und Empfehlungen”
viel Verwirrung herrscht. Siehe Kapitel Ill, Abschnitt 5.1.

(%) Pariser Prinzipien, Kapitel Uber die Zusammensetzung und Garantien fiir Unabhangigkeit und Pluralismus, Grundsatz 2.

(*)  Informationen Uber getrennte Teile des Budgets waren nur (zu einem bestimmten Teil) verfigbar in den Niederlanden, Belgien, dem
Vereinigten Konigreich und Frankreich.

(/) Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass in einigen Féllen die Gleichbehandlungsstellen keine Unterscheidung machen zwischen der Anhérung
und Untersuchung von Beschwerden einerseits und der Unterstiitzung von Opfern andererseits. In Kapitel lll wurde diese Schwierigkeit erdrtert mit

dem Hinweis, dass es unmdglich ist, genaue Zahlen dariiber vorzulegen, wie viele Gleichbehandlungsstellen eine der Aufgaben oder beide ausfiihren.
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3.2  Die Mitarbeit von ausreichendem, hochqualifiziertem
und geschultem Personal

Ein weiterer, flir die unabhdngige Auslibung der Befugnisse von Gleichbehandlungsstellen entscheidender Faktor ist
die Anwesenheit von geniigend Mitarbeiter/innen, die angemessen ausgebildet und geschult sind, um jede dieser Akti-
vitaten professionell auszuiliben und ein professionelles Maf3 an Neutralitdt, Objektivitat und ordnungsgemalem Ver-
fahren einzuhalten (%%). Kapitel Ill Abschnitt 4 enthielt einige allgemeine Zahlen tiber die Anzahl von Mitarbeiter/innen.
In Kapitel V Abschnitt 2.2, in dem die Wirksamkeit der Arbeit von Gleichbehandlungsstellen erdrtert werden soll, soll
die Frage genauer behandelt werden, wie viele Personen in Gleichbehandlungsstellen beschéftigt sind.

Was den Bildungshintergrund und die Ausbildung von Mitarbeiter/innen betrifft, hat es den Anschein, dass die
meisten Gleichbehandlungsstellen mindestens einen oder zwei Rechtsanwalte oder andere Personen mit einem
Hochschulabschluss beschéftigen. In einigen Stellen sind Juristen besonders prasent, wie etwa in Frankreich, wo
16 Juristen beschéftigt sind, aber nur eine Person mit einer anderen Hochschulausbildung. Mit einem Verhaltnis
von 25:1 ist in Lettland der Anteil der Juristen sogar noch groBer. Juristen sind jedoch in der Minderheit in der Slo-
wakei, wo es nur finf Juristen und acht andere akademisch qualifizierte Mitarbeiter/innen gibt. Dies scheint auch
der Fall bei beiden Kommissionen im Vereinigten Konigreich zu sein, wo zu der beachtlichen Mitarbeiterzahl von
204 der CRE und 122 bei ENCI jeweils etwa 20 Juristen gehoren. Einzelheiten iber den Bildungs- oder beruflichen
Hintergrund der librigen Mitarbeiter/innen sind jedoch nicht verfiigbar.

Unabhéangige Unterstiitzung fiir Opfer von Diskriminierung

KAPITEL IV

Bei der unabhdngigen Unterstiitzung hat ein Drittel der Gleichbehandlungsstellen keine oder nur sehr wenige Per-
sonalmitglieder, die auf diesem Gebiet ausdrlcklich qualifiziert oder ausgebildet sind. In einigen Fallen ist dies auf
die Tatsache zurlickzufiihren, dass diese Tatigkeit nicht offiziell Teil des Mandats der Gleichbehandlungsstelle war,
wie zum Beispiel beim Ombudsmann in Zypern und der Gleichbehandlungskommission in den Niederlanden (%).
Andere Gleichbehandlungsstellen haben Mitarbeiter, die qualifiziert oder speziell geschult sind, Diskriminierungs-
opfer zu unterstiitzen. Dazu zdhlen alle Stellen, die einen oder mehrere Rechtsanwaélte beschéftigen, oder die anga-
ben, dass spezifische Ausbildungskurse zu diesem Zweck stattgefunden hatten.

Durchfiihrung von unabhédngigen Untersuchungen

Mehr als die Halfte aller Gleichbehandlungsstellen haben keine Mitarbeiter, die ausdriicklich qualifiziert/ausgebil-
det sind, um Untersuchungen durchzufiihren. Der Ombudsmann gegen ethnische Diskriminierung in Schweden ist
eine der wenigen Gleichbehandlungsstellen, die fiir diesen Zweck einen umfangreichen Personalbestand haben. In
den meisten Féllen hat die Gleichbehandlungsstelle kein oder nur wenig Fachpersonal fiir diesen speziellen Zweck
(da die meisten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss Juristen sind, die normalerweise nicht dafiir geschult
sind, sozialwissenschaftliche Studien durchzufiihren). Einige Gleichbehandlungsstellen beschaftigen eine kleine
Anzahl von Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler/innen. Man kann davon ausgehen, dass das Personal in die-
sen Fallen unabhdngig und professionell Untersuchungen durchfiihren kann. Das Problem ist, dass die Gleichbe-
handlungsstellen zumeist kaum Erfahrung mit der Durchfiihrung von Untersuchungen haben. (Siehe hierzu auch
Kapitel V Abschnitt 3.2, wo Uber die kleine Anzahl von Untersuchungen berichtet wird, die bis jetzt erfolgt sind.)
Offensichtlich ist die Ursache hierfiir der Mangel an speziell dieser Kompetenz zugewiesenen Ressourcen (7°). Den
Mangel an ausreichendem und auf diesem Gebiet entsprechend geschulten Personal Giberwinden einige Gleich-

(%)  Dies setzt voraus, dass Klarheit darliber herrscht, was diese Aufgaben bedeuten. Wie jedoch in Kapitel lll Abschnitt 5.1 deutlich wurde, gibt es sehr
vielfaltige Interpretation der Begriffe ,Unterstiitzung”, ,Untersuchungen” und ,Berichte und Empfehlungen”.

(®) In diesen beiden Landern gilt die Unterstiitzung fiir Opfer als unvereinbar mit der Anhérung und Untersuchung von Beschwerden.

() Experten aus den Niederlanden, Irland, Litauen und Slowenien kamen zu der Schlussfolgerung, dass in Bezug auf diese spezielle Aufgabe

mehr getan werden sollte.
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behandlungsstellen dadurch, dass sie Forschungstatigkeiten an andere unabhangige Institutionen, insbesondere
Universitaten, vergeben ("").

Um zu bestimmen, inwiefern die Gleichbehandlungsstellen in diesem Bereich unabhéangig arbeiten, bezog sich eine
Frage auf die Tauglichkeit der fiir die Durchfiihrung von Untersuchungen verwendeten Methoden. Auch hier ist wieder
das Problem, dass es nur wenige Berichte von Untersuchungen gibt, die bislang tiber Diskriminierung und ihre Formen
durchgefiihrt worden sind. Ein positives Beispiel, wie man Untersuchungen durchfiihrt, findet sich in der Slowakei, wo
die einzige bislang veroffentlichte Erhebung (Feldforschung) ihre Methode richtig deutlich gemacht hat. Im Vereini-
gten Konigreich und Schweden wird die bei den Erhebungen angewandte Methode normalerweise ebenfalls
in den Untersuchungsergebnissen erklart. Kein Experte des Europadischen Netzes unabhangiger Sachverstandiger
im Bereich des Nichtdiskriminierungsrechts hat von einer 6ffentlichen Kontroverse (iber die Unabhdngigkeit von
Stellen, die Untersuchungen und andere Formen von Forschung durchfiihren, berichtet.

Die Veroffentlichung unabhéngiger Berichte und Empfehlungen

Fast ein Drittel aller Gleichbehandlungsstellen hat in ihrer Belegschaft niemanden, der ausdriicklich daftr qualifi-
ziert ware, Berichte und Empfehlungen Gber Diskriminierung und ihre Formen bzw. Giber Méglichkeiten, wie gegen
dieses Phanomen angegangen werden kann, zu schreiben. Dort, wo solches Personal vorhanden ist, handelt es sich
groBtenteils um die gleichen Personen, die mit der Durchfiihrung von Untersuchungen betraut werden.

Wie bereits gezeigt wurde, haben die meisten Gleichbehandlungsstellen derzeit nur wenig Erfahrung mit Untersu-
chungen dieser Art. Im Verlauf der vorliegenden Studie wurde die Verfasserin auch auf die Berichterstattung tber
die Auswirkung der Gleichstellungsgesetzgebung aufmerksam. Viele Gleichbehandlungsstellen beraten Regie-
rungen liber neue Antidiskriminierungs-Gesetze oder Anderung bei bestehenden Rechtsvorschriften. Dariiber, wie
hoch der Stand des Fachwissens in Gleichbehandlungsstellen fir die Erstellung dieser speziellen Art von Berichten
oder Empfehlungen ist, konnten uns die Sachverstandigen jedoch keine Auskunft geben ("2).

Die unabhédngige Anhorung und Untersuchung von Beschwerden

Nahezu die Halfte aller Gleichbehandlungsstellen verfiigt tiber Personal, das speziell dafiir geschult ist, Beschwerden
Uber der Diskriminierung anzuhoren und zu untersuchen. Die Ausbildung dieser Mitarbeiter/innen besteht grétenteils
aus einer allgemeinen akademischen Ausbildung in Rechtswissenschaften (,Juristen”), mitunter erganzt durch ein spezi-
fisches Ausbildungsprogramm am Arbeitsplatz, wie etwa im Falle von Zypern. In den meisten Féllen, in denen kein sol-
ches Personal vorhanden war, war die Stelle auch nicht mit dieser Aufgabe beauftragt worden (3). Interessanterweise ist
die Gleichbehandlungsstelle bisweilen hierfiir zustandig, aber ein speziell geschultes Personal scheint nicht vorhanden
zu sein (z. B.in Osterreich und Portugal). In Zypern ergibt sich aus dem Jahresbericht und aus den regelmiRBigen &ffent-
lichen Erklarungen des Ombudsmannes, dass die Mitarbeiter/innen nicht unterqualifiziert oder zu schlecht ausgebildet
sind, sondern vielmehr tiberlastet und Uberarbeitet, so dass dem Biiro zusatzliche Finanzmittel zur Verfligung gestellt
werden missen, um zusatzliches Personal rekrutieren zu kénnen.

Eine weitere Moglichkeit, Unabhéngigkeit zu gewabhrleisten, ist die Ernennung von unabhdngigen Experten spezi-
ell zur Anhorung und Untersuchung von Diskriminierungsbeschwerden und die Verfassung von Stellungnahmen
oder Urteilen. In den Niederlanden zum Beispiel missen der Vorsitzende und Vizeprasident der Gleichbehand-
lungskommission eine gleichwertige akademische Qualifikation haben wie Richter. AuBerdem verlangen Gleich-
stellungsgesetze einiger Mitgliedstaaten, dass die Vorstandsmitglieder der Gleichbehandlungsstelle Fachleute fir

(') Dies scheint in Belgien, Frankreich, Lettland, Portugal und Irland die Praxis zu sein.
() Hier bleibt jedoch noch zu klédren, ob es das ist, was in Artikel 13 der Richtlinie mit ,unabhangigen Berichten und Empfehlungen” gemeint ist.
Siehe auch Kapitel Ill, Abschnitt 5.1.

() Zum Beispiel in Belgien und der Slowakei.
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Menschenrechte sind. Dies ist der Fall in Ungarn, wo die Mitglieder des Beirats umfassende Erfahrung im Schutz
von Menschenrechten und in der Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes haben missen. In Frankreich
— und wahrscheinlich auch in vielen anderen Landern - entscheiden nicht die Mitarbeiter, sondern der Rat der
Hohen Behérde gegen die Diskriminierung und fiir Gleichberechtigung, ob in einem Fall rassistische oder ethnische
Diskriminierung im Sinne nationaler Rechtsvorschriften oder der Richtlinie vorliegt. Bei 48 Beschwerden von insge-
samt 52 seit Juni 2005 hat jedoch der Rat die Empfehlungen der Mitarbeiter befolgt.

Eine Mdglichkeit zur Uberpriifung, ob eine Gleichbehandlungsstelle Beschwerden tatsichlich neutral und objektiv
anhort und diese untersucht, ist zu fragen, ob die Institution bezliglich des Verfahrens zur Erlangung einer Stellung-
nahme oder eines Urteils offen vorgeht (). Nur einige Experten, die berichteten, dass eine oder mehrere der Gleichbe-
handlungsstellen in ihrem Land tatséchlich dieses Mandat hatten, konnten detaillierte Informationen tiber die wahrend
einer Untersuchung verwendeten Verfahren angeben (7). In Osterreich sind die Anhérungen fiir die Offentlichkeit nicht
zugdnglich, und die beiden Parteien werden strikt auseinander gehalten, so dass es keine Gelegenheit gibt, der anderen
Partei Fragen zu stellen. In Portugal ist das Verfahren zur Anhorung und der Untersuchung eines Falles sehr komplex.
Beide Stellen sowie mehrere andere Institutionen sind dabei involviert. In Estland kann das Schlichtungsverfahren (bei
Fallen von Diskriminierung von Privatpersonen) vor dem Justizkanzler eingestellt werden, wenn ein mutmaRlicher Urhe-
ber der Diskriminierung nicht teilnehmen maochte. Der Justizkanzler hat jedoch dariiber keinerlei Bedenken geduBert. In
Schweden existieren zwar Verfahrensleitlinien, was allerdings in der Offentlichkeit nicht allgemein bekannt ist.

4 Einige abschlieBende Beobachtungen

KAPITEL IV

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse gibt nicht viel Anleitung dafir, was fur die kor-
rekte Umsetzung von Artikel 13 erforderlich ist. Dies gilt insbesondere fiir das Verstandnis dessen, was gemeint
ist, wenn es in der Richtlinie heif3t, dass die in Abschnitt 2 dieses Artikels genannten Kompetenzen unabhdngig

ausgeiibt werden sollten. Dennoch wurden in dieser Untersuchung einige Hinweise fiir eine plausible gesetzliche
Auslegung dieser Verpflichtung durch die Mitgliedstaaten gefunden. Zuerst sollte diese spezielle Bestimmung
der Richtlinie im Hinblick auf ihr allgemeines Ziel interpretiert werden, ndmlich zur Bekdmpfung rassistischer und
ethnischer Diskriminierung beizutragen. Dies kann jedoch nur dann wirksam erfolgen, wenn bestimmte Anforde-
rungen hinsichtlich des unabhangigen Status von Gleichbehandlungsstellen erfillt sind. Dariiber hinaus habe ich
in international vereinbarten Dokumenten zum gleichen Thema mehrere Hinweise darauf gefunden, was ,Unab-
hangigkeit” bedeuten kdnnte. Es handelt sich um Dokumente der vom Europarat (ECRI) und von den Vereinten
Nationen (UNO-Menschenrechtsausschuss) eingerichteten Organe. Da alle EU-Mitgliedstaaten auch Mitglieder
dieser internationalen Organisationen sind, bin ich der Ansicht, dass sich die Mitgliedstaaten (und schlie8lich auch
die EU selbst) bei der Umsetzung des Artikels 13 der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse
von diesen Dokumenten leiten lassen sollten.

Auf der Grundlage der von mir durchgefiihrten Untersuchung zur unabhéngigen Stellung und Arbeit von Gleich-
behandlungsstellen in der EU ist es in diesem Stadium der Umsetzung der Richtlinie tatsachlich noch zu friih, zu
diesem Thema zu endgiiltigen Schlussfolgerungen zu kommen. Einige der Stellen existieren erst seit kurzer Zeit
oder haben mitihren Aktivitdten noch nicht begonnen. Externe und interne Bewertungen ihrer Arbeit liegen in den
meisten Fallen noch nicht vor. Bei anderen gab es erst vor kurzem einen Umwandlungsprozess, nachdem sie dazu
bestimmt worden sind, (u. a.) die in der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse erwdhnten
Kompetenzen auszuliben. Es ist daher auf der Grundlage der von mir anhand der internationalen Normen erstell-
ten Liste von Indikatoren zur unabhangigen Arbeit von Gleichbehandlungsstellen unmdoglich, zu einer abschlie-
Benden Einschdtzung der Situation in den Mitgliedstaaten zu gelangen. In diesem Kapitel bin ich an verschiedenen
Stellen zu der Schlussfolgerung gekommen, dass hier eine weitere empirische Forschung notwendig ist. Ich bin der
Ansicht, dass die Liste von Indikatoren, die im Rahmen dieser Studie entwickelt wurde, als Instrument dienen kann,

(") Siehe die Parier Prinzipien, Ergdnzende Grundsatze betreffend die Stellung von Kommissionen mit quasi-gerichtlicher Zustandigkeit.

() Diese Informationen lagen in Zypern, Frankreich, Ungarn, Irland, Schweden, den Niederlanden und dem Vereinigten Kénigreich vor.
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mit dem ein besseres und tieferes Verstandnis davon gewonnen werden kann, was notwendig ist, um unabhdngige
spezialisierte Gleichbehandlungsstellen einzurichten.

Einige vorldufige Beobachtungen kdnnen jedoch bereits in dieser Phase gemacht werden. Sehr kurz zusammen-
gefasst, lauten die wichtigsten Punkte der Besorgnis beziiglich des unabhdngigen Status und der unabhéngigen
Arbeit von Gleichbehandlungsstellen, die in den Berichten der Experten ermittelt wurden, wie folgt:

+  Mehrere Gleichbehandlungsstellen wurden nicht auf der Grundlage einer verfassungsrechtlichen oder gesetzlichen
Bestimmung gegriindet, was ihre Position fir einen pl&tzlichen Politikwechsel der Regierung anféllig macht.

- Einige Stellen sind offiziell an die Regierung gebunden, in dem Sinne, dass Regierungsbeamte Teil der Institu-
tion bzw. ihrer Leitung sind oder in sonstiger Weise ein Mitspracherecht tber die Politik der Institution oder
anderweitig einen (unzuldssigen) Einfluss auf das Ergebnis von Untersuchungen oder Ermittlungen haben (z. B.
durch die Befugnis, Mitarbeiter zu ernennen oder zu entlassen).

+  Einige Gleichbehandlungsstellen haben keine angemessenen Raumlichkeiten auRerhalb der Regierungsgebaude.

« Einige Stellen haben offizielle Verbindungen zu NRO. Es ist nicht immer klar, wie in ihrer Beziehung zu diesen
NRO ihre Unabhéngigkeit gewahrleistet wird (z. B. im Zusammenhang mit der Ernennung oder Entlassung von
JVertretern” der NRO in der Fiihrungsebene der Institution).

«  Was inoffizielle Kontakte mit der Regierung und mit NRO betrifft, ist ein Dilemma zu beobachten: Solche Kontakte
kénnen einerseits den unabhangigen Charakter der Institution untergraben, der notwendig ist, um das Mandat der
Stelle zu erfiillen; andererseits kdnnen sie wiinschenswert sein, um Krafte im Kampf gegen die Diskriminierung zu
biindeln. Es scheint, dass nicht alle Gleichbehandlungsstellen hierbei angemessen das Gleichgewicht halten.

- Die meisten Mitglieder der Belegschaft und einige Vorstandsmitglieder oder Direktoren haben eine Stelle als
Beamter, was — unter bestimmten Bedingungen - bedeuten kann, dass sie gewissermallen verpflichtet sind,
die Anweisungen der Regierung zu befolgen.

- Die Position der Gleichstellungsstellen im Hinblick auf ihr Budget und ihre finanzielle Verantwortlichkeit ist in
einer betrachtlichen Anzahl von Féllen nicht gesichert und nicht vollstdndig transparent.

«  Was die unabhéangige Durchfiihrung ihrer Kompetenzen betrifft, wird deutlich, dass es — abgesehen von der
Tatigkeit der Unterstlitzung von Opfern in einigen Ldndern - einen ernsthaften Mangel an angemessen ausge-
bildetem und geschultem Personal zu geben scheint. Dies ist besonders im Hinblick auf die Durchfiihrung von
Untersuchungen und die Veroffentlichung von Berichten und Empfehlungen der Fall. Hauptursache fiir diese
Situation ist der Mangel an finanziellen Mitteln fiir die Beschaftigung solcher Personen.

Auf der Grundlage dieser Beobachtungen kann es ratsam sein, dass fiir die unabhangige Arbeit von Gleichbehand-
lungsstellen, die die in Artikel 13 der Richtlinie ausgearbeiteten Kompetenzen ausiiben sollen, Leitlinien entworfen
werden, die die Mitgliedstaaten im Durchfiihrungsprozess unterstiitzen sollen.

Zu Beginn dieses Kapitels habe ich angemerkt, dass Unabhangigkeit — aus historischer Sicht - ein entscheidendes
Merkmal fiir Gleichbehandlungsstellen ist. Aus dieser Untersuchung wird deutlich, dass ihre Unabhangigkeit unsi-
cher ist. Zu dieser Unsicherheit trdgt das politische Klima in einigen Mitgliedstaaten in besonderem MafRe bei.
Beispielsweise ist es den Gleichbehandlungsstellen in Belgien und Irland gelungen, trotz des duferst sensiblen
Charakters der Themen, zu denen sie ihre Aktivitdten entfaltet haben, und trotz des mitunter feindlichen poli-
tischen Klimas, ihre Unabhangigkeit zu wahren. In Polen und Danemark hingegen hat ein Wechsel des politischen
Klimas tatsachlich zum Rlckzug des Mandats von friiher bestehenden Gleichbehandlungsstellen gefiihrt. Dies ist
ein dringlicher Grund fiir die Europaische Kommission, bei der Frage deutlicher zu werden, was Artikel 13 der Richt-
linie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse genau von den Mitgliedstaaten verlangt.
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1 Einleitung

Das dritte Ziel dieser Studie bestand darin, einen Einblick in die Frage zu erhalten, ob die bis jetzt in den EU-Mit-
gliedstaaten gegriindeten Gleichbehandlungsstellen effektiv arbeiten.

Bei der Bewertung der Effizienz von Gleichbehandlungsstellen besteht zundchst das Problem, dass die Richtlinie
den Mitgliedstaaten keine Hinweise dafir gibt, welche Bedingungen erfiillt werden missen, damit zu der Schluss-
folgerung gelangt werden kann, dass die Mitgliedstaaten Gleichbehandlungsstellen eingerichtet haben, die wirk-
sam funktionieren. Eine (normative) gesetzliche Bewertung dieser Frage ist daher schwierig, solange keine solchen
Leitlinien entweder vom europaischen Gesetzgeber oder aus der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs
entwickelt werden. Die einzige verfligbare Leitlinie fiir die Auslegung dieser Verpflichtung ist die Tatsache, dass
es sehr eindeutig ist, dass der europdische Gesetzgeber die Mitgliedstaaten aufforderte, Gleichbehandlungsstel-
len einzurichten, um die Bekdmpfung von Diskriminierung effizienter zu gestalten (siehe Richtlinie 2000/43/EG,
Prdambel, Erwdgungsgrund 24) (°). Der Gesetzgeber mochte Diskriminierung im Alltag langfristig verbieten. Lén-
gerfristig wird es auch maoglich sein, den Erfolg von Gleichbehandlungsstellen zu ermitteln, indem man feststellt,
inwiefern Diskriminierung in den Mitgliedstaaten zurlickgegangen ist. Eine solche Untersuchung soll wahrschein-
lich am besten erst durchgefiihrt werden, wenn noch mehr Zeit verstrichen ist.

Was die Durchfiihrung einer Bewertung der Wirksamkeit dieser Institutionen anbelangt, so wurde bereits zu Beginn dieser
Studie eingerdumt, dass dies sehr schwer zu messen ist. Eine tatsachliche Bewertung der Auswirkungen der Arbeit dieser
Institutionen wiirde in der Praxis eine so genannte ,Null-Messung” (die Situation, bevor die Gleichbehandlungsstellen
aktiv wurden) und eine erweiterte Untersuchung und Analyse der Auswirkungen ihrer Arbeit erfordern. Mit Ausnahme
des Vereinigten Konigreichs scheinen solche Null-Messungen in keinem Mitgliedstaat zu existieren (7). AuBerdem sind
die meisten Stellen erst vor kurzer Zeit eingerichtet worden, weshalb (unabhdngige) Berichte (iber ihre Arbeit in den
meisten Fallen noch nicht vorliegen. AuBerdem war aufgrund von Budget und Zeitrahmen der vorliegenden Studie eine
ausgedehnte Untersuchung,vor Ort” durch alle 25 Experten nicht mdglich. Daraus wurde geschlossen, dass die einzige
Forschungsarbeit, die in dieser Hinsicht getatigt werden konnte, untersuchen und beschreiben sollte, wie die Gleichbe-

KAPITEL V

handlungsstellen de facto funktionieren. Deshalb wurde diese Frage auf folgende Weise zweifach umformuliert:

1. Sind die Gleichbehandlungsstellen mit genligend Ressourcen ausgestattet, d. h., reichen die bereitgestellten
finanziellen Mittel und das quantitativ und qualitativ zur Verfligung stehende Personal aus, um die drei in der
Richtlinie erwdhnten Kompetenzen mit einem Mindestmal3 an Schlissigkeit und Qualitdt wahrzunehmen?

2. Nehmen die Gleichbehandlungsstellen die drei in der Richtlinie genannten Kompetenzen mit einem Mindest-
maf an Schlissigkeit und Qualitat wahr?

Dies waren die Fragen, die diesem Teil der Studie vorangestellt wurden. Auch hier sind wiederum zundchst einige
Punkte zu kldren.

Die Ausstattung mit geniigend Ressourcen und einem MindestmaB an Schliissigkeit und Qualitat

Zuerst musste entschieden werden, was als genligend Ressourcen angesehen werden kann, mit denen die Gleich-
behandlungsstellen die drei in Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie zur Bekdmpfung der Rassendiskriminierung skiz-
zierten Kompetenzen ausiiben kdnnen, und was mit Mindestmal3 an Schliissigkeit und Qualitét gemeint war, das
erforderlich ist, um diese Kompetenzen wirksam auszutben.

(%) Dieser Zweck spiegelt die in friiheren internationalen Dokumenten, insbesondere der in den vorherigen Kapiteln dieses Berichts diskutierten
Allgemeinen Politischen Empfehlung Nr. 2 der ECRI und der Pariser Prinzipien formulierten Ziele wider. Eine teleologische Interpretation drangt
sich zwar nicht auf, sie ermdglichte mir jedoch, eine Leitlinie fiir eine endgultige Bewertung der Wirksamkeit von Gleichbehandlungsstellen
abzuleiten. Siehe unten.

(”7)  Siehe Christopher McCrudden, Robert Ford, Anthony Heath, ,Legal Regulation of Affirmative Action in Northern Ireland; An Empirical

Assessment”, in Oxford Journal of Legal Studies, Bd. 24, Nr. 3, 2004, S. 363-415.
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Wie bereits angefiihrt, liegt die einzige verfligbare Gesetzesnorm fiir die Auslegung dieser Bestimmung in der
Tatsache, dass es klar ist, dass das Ziel des Artikels 13 der Richtlinie zur Bekdmpfung der Rassendiskriminierung fir
die Gleichbehandlungsstellen darin besteht, zum Gesamtziel der Richtlinie beizutragen, Schutz vor rassistischer
und ethnischer Diskriminierung in den Mitgliedstaaten der Union zu bieten. So gesehen kann festgehalten werden,
dass die Mitgliedstaaten eine Stelle oder mehrere Stellen einrichten sollen, die nicht nur in der Theorie, sondern
auch in der Praxis eine gewisse Auswirkung bei der Bekampfung von rassistischer und ethnischer Diskriminierung
haben. Die Formulierung Mindestmal3 an Schliissigkeit und Qualitét und genligend Ressourcen bietet hier zwar keine
sehr solide Grundlage, sie wurde jedoch vor diesem gesetzlichen Hintergrund interpretiert. Dies bedeutet, dass
man in den Fallen, wo kaum oder gar keine Aktivitdten durchgefiihrt werden, oder wo kein oder nur wenig Personal
oder Geld zur Verfligung stehen, schlieBen kann, dass selbst wenn ein Mitgliedstaat offiziell eine bestimmte Institu-
tion als Gleichbehandlungsstelle ernannt hat, diese wahrscheinlich nicht der Richtlinie entspricht.

Definitionen von Unterstiitzung, Untersuchungen und Berichten und Empfehlungen

Ein zweiter zu kldrender Punkt betrifft die Frage, was die in Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie zur Bekdmpfung der Ras-
sendiskriminierung erwahnten wichtigen Zustdndigkeiten sind. Lasst sich in der Entstehungsgeschichte dieses Artikels
der Richtlinie irgendeine Erklarung finden, was mit den Wortern ,Unterstiitzung’, ,Untersuchungen” und ,Berichte und
Empfehlungen” gemeint ist? Dies schien, wie in Kapitel Il Abschnitt 5.1 erklart, nicht der Fall zu sein. AuBerdem scheint
es, dass diese Begriffe innerhalb der Gleichbehandlungsstellen und der Regierungen der Mitgliedstaaten vielfaltig inter-
pretiert werden. Daher sollten die Ergebnisse dieser Untersuchung vorsichtig behandelt werden, wobei den in diesem

Bericht dargestellten ,Tatsachen” keine absolute Bedeutung beigemessen werden sollte.
Die Untersuchungsmethode

Auf der Grundlage der oben erlduterten methodischen Entscheidung habe ich Fragen formuliert zum Budget der
verschiedenen Gleichbehandlungsstellen, zu ihrer Ausstattung mit Personal und dessen Aus- und Weiterbildung.
Inwiefern wurden die drei in Artikel 13 der Richtlinie zur Bekdmpfung der Rassendiskriminierung erwdhnten Zustan-
digkeiten in den letzten Jahren von den Gleichbehandlungsstellen ausgetibt, und welche konkreten Ergebnisse hat
ihre Arbeit bis jetzt hervorgebracht? Gefragt habe ich unter anderem nach der Anzahl von unterstiitzten Diskriminie-
rungsopfern und nach den Formen von Unterstiitzung, der Art und Anzahl der durchgefiihrten Untersuchungen, der
Art und Anzahl von veréffentlichten Berichten und Empfehlungen. Daneben habe ich nach dem konkreten Ergebnis
der Arbeit der Gleichbehandlungsstellen beziglich ihrer sonstigen Zustandigkeiten gefragt. AuBerdem bat ich die
Experten zu bewerten, wo ihrer Erfahrung nach in der Praxis Hindernisse fiir die wirksame Arbeit der Stelle(n) liegen.

In der Analyse und Beschreibung der Wirksamkeit von Gleichbehandlungsstellen in diesem Kapitel wird unterschieden
zwischen Beobachtungen zu Budget und Personal von Gleichbehandlungsstellen (Abschnitt 2, s. u.) und den Ergebnis-
sen bezliglich der Art und Weise, wie diese ihre Kernkompetenzen nach Artikel 13 der Richtlinie austiben (Abschnitt 3,
s.u.). Fur die Prasentation der Ergebnisse dieser Studie werde ich keine vollstandige Beschreibung aller Einzelantworten
geben, sondern werde wie im vorherigen Kapitel die Beobachtungen anhand von ausgewdhlten guten und schlechten
Praxisbeispielen aus den Mitgliedstaaten erlautern. Nach dieser Beschreibung werde ich das Kapitel mit einigen abschlie-
Benden Beobachtungen beenden (Abschnitt 4 unten).

2 Ergebnisse zu den Themen Budget und Personal
der Gleichbehandlungsstellen

In diesem Abschnitt sollen die Mittel und die Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter erortert werden, die Gleichbe-
handlungsstellen fiir ihre Arbeit zur Verfligung stehen. Beide Faktoren sind in diesem Bericht bereits diskutiert worden:
in allgemein beschreibender Weise in Kapitel lll, Abschnitt 4, und im Zusammenhang mit dem Thema Unabhéngigkeit in
Kapitel IV, Abschnitte 2.3, 3.1 und 3.2.Im folgenden mochte ich erdrtern, ob das den Gleichbehandlungsstellen zur Verfi-
gung stehende Budget und die Anzahl und die Qualifikation ihrer Mitarbeiter fiir ihre wirksame Arbeit ausreichend sind.
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Mitanderen Worten: Ist eine Gleichbehandlungsstelle mit einem bestimmten Budget oder einer bestimmten Anzahl von
Mitarbeitern mit einer bestimmten Qualifikation in der Lage, die in der Richtlinie genannten Zusténdigkeiten mit einem
Mindestmal an Schlissigkeit und Qualitdt auszutiben?

2.1 Verfligbare Mittel

Wie schon in Kapitel Il Absatz 4 erwahnt, sind die Fragen nach dem Budget von Gleichbehandlungsstellen sehr
schwierig zu beantworten. Bisweilen schienen iberhaupt keine Informationen vorzuliegen. In mehreren Féllen hat
die Gleichbehandlungsstelle kein separates Budget, sondern bekommt das Geld entsprechend ihrem Bedarf von
einer Abteilung oder einem anderem Teil der Regierung. In anderen Féllen ist das Budget fiir Aktivitdten im Rahmen
der ,Artikel-13-Benennung” Teil des gro3eren Budgets der Institution, wenn z. B. die Arbeit der Organisation als
Gleichbehandlungsstelle einen Teil der Arbeit eines Ombudsmanninstituts oder einer Menschenrechtskommission
bildet. In Kapitel Il machte ich die Beobachtung, dass es auf dieser Grundlage schwierig ist, bzl. der einzelnen
Lander herauszufinden, welches Land mehr oder weniger fir die Bekampfung von Diskriminierung ausgibt. Die
gleiche Beobachtung muss in Bezug auf Effizienz gemacht werden. Eine Schlussfolgerung tiber alle Auswirkungen
zu ziehen, die Gleichbehandlungsstellen mit diesen allgemeinen Zahlen zu ihren Budgets bewirken, ist schwierig.

Ich bat daher um einige weitere Informationen zu den Mitteln, die fiir die verschiedenen Zustandigkeiten der
Gleichbehandlungsstellen ausgegeben werden kénnen oder sollen. Diese Zahlen zu erhalten war sogar noch
schwieriger (siehe auch Kapitel IV Abschnitt 3.1). Sehr haufig ist im Budget nicht festgelegt, fir welche der verschie-
denen Zustandigkeiten der Gleichbehandlungsstelle das Geld ausgegeben werden sollte. Zum Beispiel besteht
das Budget flir 2005 des Ombudsmannes fiir Minderheiten in Finnland aus zwei Titeln: einem fiir L6hne und einer
»Zuweisung flr Aktivitdten”, deren Nutzung nicht ndher bestimmt ist.

Dain den meisten Gleichbehandlungsstellen Mitarbeiter nicht spezifischen Aktivitaten zugeordnet, sondern in ver-
schiedene Tatigkeitsbereiche eingebunden sind, war es schwierig, weitere Informationen dariiber zu erhalten, um
welche Betrage es bei der Ausiibung der verschiedenen méglichen Zustandigkeiten einer Gleichbehandlungsstelle
geht (siehe auch unten, Abschnitt 2.2) (’®).
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Aus dieser Untersuchung wurde deutlich, dass es kiinftig schwierig sein wird, irgendetwas zu sagen Uber die Effi-
zienz von Gleichbehandlungsstellen unter dem Gesichtspunkt der Hohe der fiir die einzelnen Tatigkeitsbereiche
ausgegebenen Finanzmittel, solange zu diesem Punkt keine Informationen vorliegen. Es ware sehr hilfreich, wenn
Gleichbehandlungsstellen eine in einzelne politische MalBnahmen und (Jahres-)Berichte aufgegliederte Einzelauf-
stellung ihrer Budgets vorndhmen.

Abgesehen von diesen fehlenden Informationen klagten mehrere Experten tGber unzuldngliche Finanzierung (ins-
besondere zur Unterstiitzung von Opfern). Sie berichteten, dass dies nicht nur ihre eigene Beobachtung, sondern
auch die Ansicht der Gleichbehandlungsstellen selbst und bisweilen die ihres Leiters oder des Vorstandes war.
Beispielsweise raumt die irische Gleichstellungsbehérde in ihren eigenen Veroffentlichungen und auf ihrer Website
ein, dass es aufgrund mangelnder Finanzmittel nicht mdglich ist, allen Antragstellern die rechtliche Unterstiitzung
zu gewdhren. Daher leistet die Behorde ihre Unterstiitzung nur bei einem kleinen Anteil von Féllen. Diese wéhlt
sie anhand von Kriterien aus, die vom Vorstand der Behdrde vorgegeben werden. Solche Kriterien sind u. a.: die

(”® In den Niederlanden lagen relativ detaillierte Informationen tiber die Aufteilung des Budgets vor. Hier schienen die Mittel gré3tenteils
in die Anhérung und die Untersuchung von Beschwerden zu gehen, was auch die Tatsache verdeutlicht, dass dies die Hauptaufgabe der
niederldndischen Gleichbehandlungskommission ist. Ein sehr kleiner Teil wird fir die Unterstlitzung von Opfern aufgewendet, und dies nur fiir
Telefon und einen E-Mail-Dienst der Auskunftsstelle. Relativ wenig Geld geht in die Durchfiihrung von Untersuchungen, eine Aufgabe, die
bei der niederlandischen Kommission relativ wenig entwickelt ist. In Belgien ist die Situation umgekehrt: Der GroBteil der Mittel wird fur die
Unterstlitzung von Opfern verwendet, keine Mittel werden der Anhérung und Untersuchung von Diskriminierungsbeschwerden gewidmet.
Die Durchfiihrung von Untersuchungen und die Veréffentlichung von Berichten und Empfehlungen erhalten nur einen relativ kleinen Anteil

der Mittel in Belgien.
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Frage, ob der Fall von strategischer Bedeutung ist, die Mdglichkeit der Kldger, sich selbst zu vertreten oder eine
Vertretung zu bekommen, etwa Uber Rechtsanwalte oder Gewerkschaften, die Komplexitat des Falles und die Art
der Klage. Im Vereinigten Konigreich treffen die Gleichbehandlungsstellen auch strategische Entscheidungen
dartiber, welche Félle sie behandeln werden, und welche nicht.

2.2 Anzahl der Mitarbeiter und ihre Qualifikation

In Kapitel Il Abschnitt 4, in dem die Mitarbeiterzahlen erortert wurden, und in Kapitel IV Abschnitt 3.2, in dem ich
auf die Mitarbeit von qualifiziertem und geschulten Personal im Hinblick auf die unabhangige Arbeit der Gleich-
behandlungsstellen eingegangen bin, habe ich bereits angemerkt, dass die von den Experten angegebenen
Zahlen extrem schwer zu interpretieren sind, besonders, wenn man zwischen den einzelnen Gleichbehandlungs-
stellen oder zwischen den Mitgliedstaaten vergleichen mdchte. Diese Einschrankung sollte bei der Lektire dieses
Abschnitts bedacht werden.

AusschlieBlich anhand von Informationen tber die Anzahl von Mitarbeitern ist es sehr schwierig, einen umfassenden
Einblick in die Wirksamkeit dieser Stellen zu erhalten. Ein Problem ist, dass Mitarbeiter meist nicht einer einzelnen
Aufgabe wie z. B. der Unterstlitzung von Opfern oder dem Abfassen von Berichten zugeordnet sind. Daher ldsst sich
nur schwer sagen, ob es gentigend Personal gibt, das tatsachlich die in Artikel 13 der Richtlinie genannten Zustan-
digkeiten austibt. In einer Reihe von Fallen ist die Gleichbehandlungsstelle Teil eines gréBeren Menschenrechts- oder
Ombudsmanninstituts; in anderen Fallen muss sie als Einzelstelle eine ganze Reihe von Diskriminierungsgriinden
behandeln, nicht nur die Diskriminierung aus Griinden der Rasse und der ethnischen Herkunft. Sehr haufig hatte es
den Anschein, dass Mitarbeiter nur teilweise die Aufgabe hatten, in Form der Unterstiitzung von Opfern, dem Durch-
fiihren von Untersuchungen oder dem Verfassen von Berichten und Empfehlungen rassistische Diskriminierung zu
bekdmpfen. Eine genaue Berechnung der Aufgabenverteilung konnte in den meisten Féllen nicht vorgelegt werden.

Hier wird ebenso wie beim Budget und der genauen Aufgliederung deutlich, dass es kiinftig schwierig sein wird,
irgendetwas zu sagen Uber die Wirksamkeit von Gleichbehandlungsstellen im Hinblick auf die fir verschiedene
Tatigkeitsbereiche zustandigen Mitarbeiterzahlen, solange hierzu keine Informationen vorliegen. Er wére sehr hilf-
reich, wenn die Gleichbehandlungsstellen die Pflichten und Tatigkeitsbereiche ihres Personals in ihren Jahres- und
sonstigen Berichten detaillierter beschreiben mussten (siehe auch unten, Abschnitt 2.3).

Mehrere Experten berichteten von Beschwerden tiber Personalmangel. Sie gaben an, dass dies nicht nurihre eigene Beo-
bachtung war, sondern auch der Ansicht der Gleichbehandlungsstellen selbst und mitunter der ihrer Leitung oder des
Vorstands entsprach. Nach Ansicht des Leiters der Rechtsabteilung des Slowakischen nationalen Zentrums fiir Menschen-
rechte musste angesichts der hohen Anzahl der Antrdge auf Rechtsberatung, die beim Zentrum eingehen, die Anzahl
der qualifizierten Mitarbeiter in der Slowakei verdoppelt werden. Der Ombudsmann gegen ethnische Diskriminierung in
Schweden gibt an, dass der Bedarf an Soziologen und Experten mit Know-how und Erfahrung im Bereich Sozialpartner
sowie im Wohnungsbau fiir die Durchfiihrung von Untersuchungen tber Diskriminierung und ihre Formen immer noch
nicht gedeckt worden ist. In dem Bericht, den der Beirat der Gleichbehandlungsbehérde in Ungarn fir die Oktober-Sit-
zung vorbereitet hat, war zu lesen, dass mindestens zehn neue Planstellen in der Behorde erforderlich waren, um Unter-
suchungen innerhalb der nach dem Gleichstellungsgesetz erforderlichen Frist abschlieBen zu kénnen.

2.3 Der Bewertungs-/Evaluierungsprozess der Arbeit
der Gleichbehandlungsstellen

Ich bin bereits zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es kiinftig fur eine stichhaltige Bewertung der Wirksamkeit
von Gleichbehandlungsstellen sehr hilfreich ware, wenn die Stellen regelmafig dartiber Bericht erstatten kdnnten,
wie viele Mittel und wie viel Arbeitszeit fiir die einzelnen in Artikel 13 der Richtlinie erwdhnten Zustédndigkeiten ver-
wendet werden. Das Gleiche gilt fiir Berichte UGber die tatsachlichen Ergebnisse ihrer Arbeit. Wie viele Opfer sind bis-
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lang unterstiltzt worden, wieviele Untersuchungen wurden durchgefiihrt, usw (). Auch hier kdnnten sich externe
Bewertungsberichte als hilfreich erweisen. Deshalb wurde im Fragebogen der Frage nach Bewertungsschemata
und der Verpflichtung zur Berichterstattung gesondert Aufmerksamkeit gewidmet.

Mehr als zwei Drittel der Gleichbehandlungsstellen sind dazu verpflichtet, dariiber Bericht zu erstatten, wie sie
ihre Zustandigkeiten ausgelbt oder ihre Pflichten erfiillt haben (2. Diese Gleichbehandlungsstellen erstatten ihrer
Regierung zumeist einmal jahrlich Bericht. Die Berichterstattung an das Parlament kommt dann an zweiter Stelle.
Haufig mussen sie sowohl der Regierung als auch dem Parlament gegeniiber Bericht erstatten. In einigen Féllen
gibt es eine gesetzliche Pflicht, den Bericht der breiten Offentlichkeit zur Verfligung zu stellen oder es ist dort gén-
gige Praxis, dies zu tun (¢). Mitunter scheint die Qualitdt der (internen) Bewertungsberichte unzuldnglich zu sein,
wie zum Beispiel in der Slowakei, wo die Tatigkeitsberichte des Slowakischen nationalen Zentrums fiir Menschen-
rechte nur ausgewabhlte Beispiele von fiir Opfer geleistete Unterstiitzung angeben.

Ein weitere Moglichkeit, Einblick in die Wirksamkeit von Gleichbehandlungsstellen zu erhalten, wére es, wenn eine -
sowohl von der Gleichbehandlungsstelle selbst als auch von der Regierung — unabhéangige Institution regelmafig eine
externe Bewertung der Arbeit der Stellen durchfiihren wiirde. Abgesehen von der (in Kapitel IV Abschnitt 2.3 beschrie-
benen) Finanzbuchpriifung wird nur eine Gleichbehandlungsstelle (in den Niederlanden) auf diese Weise tberprift.
Alle funf Jahre beauftragt die Regierung eine unabhangige Forschungseinrichtung (in der Praxis sind das eine Rechts-
fakultat und die Abteilung flir Rechtssoziologie einer Universitdt) mit einer unabhangigen Studie Giber die Arbeitsweise
der Gleichbehandlungskommission sowie die Gleichstellungsvorschriften. Im Vereinigten Konigreich kdnnen beide
Kommissionen externe Berichte (iber ihre Aktivitdten in Auftrag geben, wobei sie ihre eigenen Budgets verwenden. Im
Jahre 2005 fiihrte das Zentrum fiir Chancengleichheit und Rassismusbekdmpfung in Belgien mit einer breit angelegten
Konsultation mit externen Akteuren wie z. B. Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen eine Bewertung sei-
ner eigenen Aktivitaten durch.

3 Wirksames Vorgehen der Stellen im Hinblick auf ihre Hauptfunktionen

KAPITEL V

In diesem Abschnitt soll erortert werden, wie und mit welchen Ergebnissen die Gleichbehandlungsstellen arbei-
ten. Ich habe dabei die Unterscheidung beibehalten, die Artikel 13 der Richtlinie zwischen Unterstiitzung, Unter-
suchungen sowie Berichten und Empfehlungen macht. Dabei habe ich auch einige Informationen tiber andere
potenzielle Zustandigkeiten einbezogen, insbesondere die Anhérung und Untersuchung von Diskriminierungsbe-
schwerden. Beide Faktoren sind in diesem Bericht bereits diskutiert worden: in allgemein beschreibender Weise in
Kapitel Il Abschnitt 5.1 und im Zusammenhang mit dem Thema Unabhdangigkeit in Kapitel IV Abschnitten 2.3, 3.1
und 3.2. Hier soll die Arbeit der Gleichbehandlungsstellen unter dem Gesichtspunkt diskutiert werden, ob die Infor-
mationen der Experten darauf hinweisen, dass die Stellen tatsachlich die drei Zustéandigkeiten aus der Richtlinie mit
einem Mindestmal3 an Schlissigkeit und Qualitat austben.

Die Experten lieferten viele Informationen und Statistiken tGiber der Anzahl von unterstltzten Opfern, und von Unter-
suchungen, Berichten und Empfehlungen, sowie tber Fille, die in den Gleichbehandlungsstellen behandelt wurden.
Wie auch beim Budget und der Anzahl von Mitarbeitern, die Gleichbehandlungsstellen zur Verfligung stehen, ist es
schwierig, in Bezug auf ihre konkreten Aktivitdten zwischen den Landern oder Gleichbehandlungsstellen Vergleiche

() Diese Anforderung findet sich ebenfalls in der Allgemeinen Politischen Empfehlung Nr. 2 der ECRI, Kapitel D: Verwaltung und Funktionsweise
von Fachorganen, Grundsatz 5: Unabhangigkeit und Verantwortlichkeit, Absatz 3: ,Die Fachorgane sollten dem Parlament unabhdngige
Tatigkeitsberichte auf der Grundlage klarer und méglichst messbarer Ziele vorlegen.”

(%)  Eine Minderheit von sieben Institutionen haben diese Verpflichtung nicht. Dies ist der Fall bei den beiden nationalen Gleichbehandlungsstellen
in Osterreich, den beiden Stellen in Ddnemark, den zweiten Gleichbehandlungsstellen in Griechenland, Portugal und Slowenien. Fiir die
zweite Gleichbehandlungsstelle in Finnland lagen keine Informationen vor.

(®') Beispiele von Landern, wo es solch eine gesetzliche Pflicht gibt, sind Ungarn und Portugal; Beispiele fiir Lander, wo dies gangige Praxis ist,

gibt es in Irland, den Niederlanden und im Vereinigten Konigreich.
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anzustellen. Die Darstellung vieler detaillierter Zahlen in diesem Bericht wiirde die Gefahr bergen, dass beim Leser der
Eindruck eines solchen Vergleichs entsteht, was ich vermeiden mdchte. Daher werde ich mich darauf beschranken, aus
den Informationen der Experten Beispiele fiir Erfolge und Schwierigkeiten herauszugreifen, die die Stellen daran hin-
dern, wirksam zu funktionieren.

3.1  Menge und Qualitat der Unterstiitzung fir Opfer (3

Beztiglich der Anzahl von unterstitzten Personen habe ich zwischen den einzelnen Landern eine ebenso grof3e
Vielfalt entdeckt wie zwischen den Budgets der Gleichbehandlungsstellen. Mitunter ist die Anzahl von Antragen
auf Unterstiitzung so grol3, dass Menschen abgelehnt werden missen, wie es z. B. in Irland und dem Vereinigten
Konigreich der Fall ist. Die irische Gleichstellungsbehérde hat strenge Auswahlkriterien verabschieden miissen, wie
ich oben beschrieben habe (siehe Abschnitt 2.1 unten). Dagegen gab es auch Berichte tiber Rechtsfille, bei denen
sich Uberhaupt keine Opfer wegen Unterstlitzung gemeldet hatten, oder keinen Opfern tatsachlich geholfen
wurde (%). Die Zahlen fiir die anderen Lander liegen irgendwo dazwischen bei durchschnittlich etwa 300 Personen
pro Mitgliedstaat, die 2005 in irgendeiner Form Hilfe von einer Gleichbehandlungsstelle erhalten haben. Auch hier
gab es viele Beschwerden iber mangelnde Ressourcen, jedem Opfer zu helfen, das sich wegen Hilfe an eine Gleich-
behandlungsstelle gewandt hatte.

Im Fragebogen bezog sich eine Frage auf die Zufriedenheit der ,Kunden” von Gleichbehandlungsstellen. Nur in
drei Féllen hatte die Gleichbehandlungsstelle hierzu eine Untersuchung vorgenommen (%). Im Vereinigten Konig-
reich erwiesen sich die Ergebnisse dieser Untersuchung als schwer interpretierbar. Die Zufriedenheit hangt stark
von den einzelnen Umstdnden ab, und es ist schwierig, davon ein allgemeines Bild zu zeichnen. In Zypern gibt es
bei der Unterstiitzung von Opfern ein besonderes Problem, das auch in anderen Landern eine Rolle spielen kann.
Im Biiro des Ombudsmannes gibt es keine Mitarbeiter, die irgendeiner der sensiblen Gruppen angehdéren (Behin-
derte, Wanderarbeitnehmer, homosexuelle, tlrkische Zyprioten usw.), was den Kontakt und die Kommunikation
mit diesen Gruppen vereinfacht hatte. Griechisch scheint die Sprache zu sein, in der die meisten Aktivitaten des
Ombudsmannes stattfinden. Auch die Jahresberichte, die Entscheidungen und die Website sind auf Griechisch.
Es gibt keine Mitarbeiter, die irgendeine der Muttersprachen der gré3eren sensiblen Gruppen (Russisch, Arabisch,
Turkisch) sprechen. In der Slowakei scheint die Kommunikation des Slowakischen nationalen Zentrums fiir Men-
schenrechte mit der Offentlichkeit relativ formal und nicht so benutzerfreundlich zu sein, wie es eigentlich wiin-
schenswert ware.

Die nédchste Frage war, ob die Gleichbehandlungsstelle selbst mit der Anzahl der Opfer, die sie unterstiitzen konnte,
zufrieden war, und wenn nicht, was ihrer Ansicht nach die Griinde fiir diese negative Schlussfolgerung waren. Meh-
rere Experten berichteten, dass die Gleichbehandlungsstelle in ihrem Land zufrieden ist mit ihrer Ausstattung mit
Ressourcen und der Anzahl von Opfern, die sie in irgendeiner Form unterstiitzen konnte. Vermutlich stellt jedoch
die Zahl der Opfer, die sich mit der Bitte um Hilfe an die Gleichbehandlungsstelle wenden, lediglich die Spitze des
Eisbergs dar (¥). Hier ist noch mehr Sensibilisierungsarbeit erforderlich, um die Offentlichkeit (iber die neuen Ver-
fahren und Rechte zu informieren, die es fiir Opfer von Diskriminierung gibt. Ebenso missen spezifische Strategien
entwickelt werden, um auch sensible Gruppen in der Gesellschaft, die ihre Rechte nicht kennen, zu erreichen. Aller-
dings scheinen nicht alle Gleichbehandlungsstellen weitere Sensibilisierungskampagnen zu begriiBen, da diese

(®2) Ich habe bereits erwahnt, dass der Begriff ,Unterstiitzung” von den verschiedenen Experten (und wahrscheinlich auch von den
Gleichbehandlungsstellen selbst) sehr vielféltig interpretiert wird. Dies gilt auch fiir die anderen Zustandigkeiten gemaR Artikel 13 (siehe
Kapitel Il Abschnitt 5.1).

(®) Dies schien in Estland der Fall zu sein. In Ungarn ist Rechtsbeistand (in Form von rechtlicher Vertretung fiir Opfer) zwar Teil der gesetzlichen
Befugnisse der Gleichbehandlungsbehérde, doch scheint diese Einrichtung keine Moglichkeit zu haben, eine solche Unterstiitzung tatsachlich zu
gewahren. Siehe auch die Situation in Danemark, die spater unter Punkt 3.4 erklart wird.

(®) Eine solche Untersuchung gab es in Portugal, den Niederlanden und dem Vereinigten Kénigreich.

(¥) Dies scheint beispielsweise in Zypern, Belgien, Estland und Lettland der Fall zu sein.
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zu einer drastischen Zunahme der Opferzahlen fiihren, die sich wegen Unterstiitzung an sie wenden. Da diese
Zunahme in den meisten Féllen auch nicht mit mehr Geld oder mehr Personal bewaltigt werden kann, kénnen
ernsthafte Probleme auftauchen. Welche Folgen im Vereinigten Konigreich und in Irland auftraten, als strenge
Auswahlkriterien verabschiedet werden mussten, wurde bereits dargelegt. Kurz gesagt: Wenn eine gro3en Anzahl
von Antragen auf Unterstiitzung von Opfern eingeht, dann bedeutet das, dass sich die Gleichbehandlungsstelle auf
JTestfalle” konzentrieren muss, weshalb ,normale Opfer” eventuell abgelehnt werden mussen.

Bei einer pl6tzlichen Zunahme der Anzahl von Opfern, die um Unterstiitzung bitten, kann es lange dauern, bis ihre Falle
von der Gleichbehandlungsstelle behandelt werden. Mehrere Experten berichteten, dass dies in ihrem Land ein ernst-
haftes Problem war. Eine Stelle, die offensichtlich bei der raschen Unterstiitzung zahlreicher Opfer erfolgreich ist, ist der
Ombudsmann gegen ethnische Diskriminierung in Schweden, dem fiir die Bearbeitung noch anstehender Falle zus&tz-
liche Mittel bewilligt wurden.

3.2  Anzahl und Qualitat von Untersuchungen

Die Durchfiihrung von Untersuchungen Uber rassistische und ethnische Diskriminierung und ihre Formen ist weit
weniger popular als die Unterstlitzung von Opfern oder die Anhérung und Untersuchung von Beschwerden tber
Diskriminierung. Aus dem Uberblick in Kapitel lll wird deutlich, dass 26 der bestehenden Gleichbehandlungsstel-
len berechtigt sind, Untersuchungen durchzufiihren. Jedoch wurden 2004 und 2005 tatsachlich nur 12 durchge-
fuhrt (%9). Zu dieser Zahl gehoren noch keine Zahlen aus dem Vereinigten Konigreich, da dort CRE und ECNI derzeit
noch Untersuchungen und Berichte durchfiihren (ohne deutliche Unterscheidung zwischen diesen beiden Katego-
rien), die sie dann in ihre Gesamtstrategie einfligen werden. Daher schwanken die Zahlen zwischen den einzelnen
Jahren deutlich (¥).

Mangelnde Finanzmittel fir diese Tatigkeit wird haufig als Grund angegeben, warum keine oder nur wenige
Untersuchungen getatigt wurden (%8). Ein zweiter Grund kdnnte sein, dass flr die Ausfiihrung dieser Aufgabe kein
(ausreichend umfangreiches) Mandat vorliegt, wie es in den Niederlanden der Fall ist (¥). Die Tatsache, dass die
meisten Gleichbehandlungsstellen nur so wenige Untersuchungen durchfiihren, kénnte auch eine Folge davon
sein, dass die meisten Akademiker unter den Beschéftigten in Gleichbehandlungsstellen Juristen und tblicher-

(%) Die Untersuchungen, liber die uns berichtet wurde, wurden in Danemark (7), Frankreich (1), der Slowakei (1), Schweden (2) und den
Niederlanden (1) durchgefiihrt. Diese Zahlen sind moglicherweise hoher, da die Experten in einigen Féllen keine Informationen dartiber
angaben, wieviele Untersuchungen von der Gleichbehandlungsstelle vergeben und von anderen Institutionen ausgefiihrt wurden (z. B.
in Irland). Im Zusammenhang mit den Themen der Untersuchungen haben einige Experten berichtet, dass sie die Situation der Roma
behandelten (z. B. Schweden, Slowakei und Frankreich). Die Umfrage in Schweden 2005 war eine allgemeine Untersuchung zur Erfahrung
mit Diskriminierung aufgrund von Behinderung, sexueller Orientierung und/oder der ethnischen Herkunft. Durchgefiihrt wurde diese
vom schwedischen Amt fiir Statistik (SCB) im Auftrag der drei verschiedenen Ombudsmanner, die auf diesen Gebieten arbeiten. In den
Niederlanden gab es eine vorbereitende Studie liber die Selektion von Personen anhand von Postleitzahlen. Im Vereinigten Konigreich
hat sich die CRE auf Abtrennung und Integration im Vereinigten Kénigreich konzentriert. Die ECNI hat Untersuchungen Uber rassistisch
motivierte Anschldge auf Mitglieder einer kleinen ethnischen Minderheit in Nordirland durchgefiihrt. In Frankreich wurde 2005 in der
franzosischen Bevolkerung eine Umfrage zur Bedeutung des Wortes , Diskriminierung” durchgefiihrt, 2006 sollen zwei weitere Umfragen
tiber die Ergebnisse der Uberpriifung der Situation beim Zugang zu Beschiftigung und Zugang zu privatem Mietwohnraum berichten.

(¥)  Durchschnittlich hat die CRE in den letzten drei Jahren jeweils 4-5 Untersuchungen, darunter Meinungsumfragen und die Veroffentlichung
der Ergebnisse der Konsultationen, durchgefiihrt und jahrlich ca. 10-15 Berichte und Empfehlungen vorgelegt (darunter auch allgemeine
politische Erklarungen, allgemeine Besorgniserklarungen, ausfihrliche Berichte tber spezielle Themen usw.).

(®8) Z.B.in Ungarn, Zypern, Estland und Lettland.

(®) Inihrer ersten Fiinflahresbewertung bemangelte die Gleichbehandlungskommission, dass sie nur begrenzte Befugnisse hatte, unabhangige
Untersuchungen zu tétigen infolge einer Klausel im Gesetz, nach der die Untersuchung im &ffentlichen Dienst oder in einem oder mehreren

bestimmten Bereichen der Gesellschaft durchgefiihrt werden sollte. Diese gesetzliche Einschrankung ist jetzt aufgehoben worden.
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weise nicht daflir ausgebildet sind, sozialwissenschaftliche empirische Untersuchungen durchzufiihren (siehe
Kapitel IV Abschnitt 3.2).

Wie bereits erortert, haben einige Gleichbehandlungsstellen das Problem, dass sie fiir die Durchfiihrung von
Untersuchungen nicht genligend Zeit bzw. Personal haben, dadurch bewaltigt, dass sie diese Aufgabe an andere
(unabhdngige) Stellen untervergeben haben. Jedoch bedeutet dies nicht zwangslaufig, dass in ihrem Auftrag eine
groBe Anzahl von Untersuchungen durchgefiihrt wird (*°). Geldmangel kénnte auch hierfiir wieder eine Ursache
sein. SchlieBlich kann die geringe Anzahl von Untersuchungen auch die Folge einer politischen Entscheidung der
Gleichbehandlungsstelle selbst sein. In Finnland und Schweden scheint es allgemeiner Konsens zu sein, dass das
Biiro des Ombudsmanns zu dieser Arbeit nicht verpflichtet ist, da es anderswo traditionell sehr kompetente Per-
sonen gibt, die diese Aufgabe erledigen kénnen. Es galt als Schwerpunkt der Arbeit des Ombudsmannes, Opfern
von Diskriminierung Unterstiitzung zu geben.

In Kapitel IV Abschnitt 3.2 erdrterte ich bereits die Qualitdt der Untersuchungen unter dem Gesichtspunkt der Unab-
hangigkeit der Gleichbehandlungsstellen. Diese Informationen sollen daher hier nicht mehr wiederholt werden.

Dort, wo Untersuchungen durchgefiihrt wurden, wurden die Ergebnisse in jedem Fall auf der Website der Gleichbe-
handlungsstelle, manchmal auch in Papierform veroffentlicht. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden nicht aus-
driicklich zur Kenntnisnahme an die Regierungen weitergeleitet, mit Ausnahme der Slowakei. In Schweden wurde
der Bericht landesweit an alle Behorden verteilt. Im Vereinigten Kénigreich stieBen die CRE-Untersuchungen Utber
Integration insbesondere nach den Anschlagen in London vom Juli 2005 auf viel Aufmerksamkeit in den Medien.

SchlieBlich fragte ich die Experten, ob die Veréffentlichung der Untersuchungsergebnisse irgendeine Auswirkung auf
Politiker, Entscheidungstrager oder die 6ffentliche Meinung hatte. Die meisten von ihnen konnten diese Frage aufgrund
der geringen Anzahl von Untersuchungen nicht beantworten. Im Vereinigten Kénigreich wurde deutlich, dass die CRE
dort mit ihrer Untersuchungsarbeit haufig auf das Problem der Rassendiskriminierung und Abgrenzung im Land hin-
gewiesen hat, und dass die Arbeit dieser Kommission in letzter Zeit bewirkt hat, dass die Regierung einen grof3eren
Schwerpunkt auf Integration legt.

3.3 Anzahl und Qualitat von Berichten und Empfehlungen

In Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie wird eine dritte Funktion erwdhnt: Die ernannte Gleichbehandlungsstelle sollte
Berichte und Empfehlungen zum Thema Diskriminierung verdffentlichen.

Nur drei Gleichbehandlungsstellen fehlt fiir diese Aufgabe das Mandat (siehe Kapitel Ill Abschnitt 5). Dennoch
scheinen 13 Gleichbehandlungsstellen 2003, 2004 oder 2005 keinen Bericht oder keine Empfehlung verdffentlicht
zu haben. Auch hierfiir geben die Experten mangelnde Ressourcen als Hauptursache an.

Wie in Kapitel lll Abschnitt 5.1 erklart, schien es, dass die Experten (auf der Grundlage der Informationen der Gleich-
behandlungsstellen) die Begriffe ,Berichte” und ,Empfehlungen” in sehr vielfdltiger Weise interpretierten. Nur in
einigen Fallen wurden Berichte als schriftliches Zeugnis von Untersuchungsergebnissen betrachtet, die die Gleich-
behandlungsstelle eingeholt hat. Es gab es sehr wenige Berichte, die tatsdchlich von ihnen veréffentlicht worden
waren, da es sehr wenige Untersuchungen gab (siehe oben, Abschnitt 3.2).

In allen Fallen (mit Ausnahme von Ungarn) wurden die Berichte und Empfehlungen mit Untersuchungsergebnissen
oder Bewertungen der Arbeit der Gleichbehandlungsstelle auf deren Website oder in gedruckter Form verdffentlicht.

Mitunter wurde der Bericht an das nationale Parlament oder an NRO mit dem Interessenschwerpunkt Antidiskriminie-
rung gesendet, bisweilen begleitet von einer Pressemeldung, um Medienaufmerksamkeit zu erregen. Bei diesen Verof-

(*°) Einige dieser externen Studien gehdren zu den bereits erwdhnten zwolf Untersuchungen.
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fentlichungspolitiken gibt es eine Ausnahme: In Frankreich kdnnen die offiziellen Entscheidungen der Hohen Behérde
der Regierung oder Privatpersonen zugehen, es ist allerdings gesetzlich nicht mdglich, dass diese verdffentlicht werden.
Auch darf die Identitat der ,Verlierer-Partei” nicht publik werden, es sei denn, die Hohe Behérde trifft spater eine Entschei-
dung beziglich der Nichtbeachtung ihrer Empfehlungen.

3.4  Die Art und Anzahl von Anhérungen und Untersuchungen
der Beschwerden

Zweiundzwanzig von 30 Gleichbehandlungsstellen verfligen tber ein Mandat, das ihnen die Anhérung und
Untersuchung von Diskriminierungsbeschwerden ermdglicht (siehe Kapitel Ill Abschnitt 5.2). Wenn man bertick-
sichtigt, dass einige Experten (iber diese Funktion méglicherweise unter der Uberschrift,,Unterstiitzung” berich-
tet haben koénnen, liegt diese Zahl in der Praxis evtl. sogar dariiber. Welche Auswirkungen hat diese Arbeit? Auch
hier muss wieder davor gewarnt werden, allzu sicher zu daraus schlieBen, dass einige Gleichbehandlungsstellen
besser oder schlechter arbeiten als andere. Die genaue Art und der Umfang ihres Mandats, ihr Budget und Per-
sonal, die Bedingungen, unter denen sie arbeiten missen, und die Art und Weise, wie die jeweilige Gesellschaft
sensibilisiert ist fiir das Thema Diskriminierung, beeinflussen allesamt die Anzahl von Fallen, die von einer Gleich-
behandlungsstelle behandelt werden kénnen. Ein weiterer Faktor, der die Interpretation der Anzahl von Fallen
noch etwas komplizierter macht, ist die Tatsache, dass in den meisten Landern die Gleichbehandlungsstelle ein
breiteres Mandat hat als nur die Behandlung von rassistischer und ethnischer Diskriminierung. In einer Reihe von
Fallen handelt es sich um eine Einzelstelle, was bedeutet, dass sie die einzige Gleichbehandlungsstelle und damit
zustandig fur alle Nichtdiskriminierungsgriinde ist; bisweilen ist sie ein allgemeines Menschenrechtsgremium,
das auch mit Beschwerden tiber andere Menschenrechtsverletzungen befasst ist ().

Auch eine gro3e Anzahl von eingegangenen Beschwerden bedeutet nicht immer, dass auch eine gro8e Anzahl
von Féllen zu einer Entscheidung bzw. zu einer offiziellen Stellungnahme der Gleichbehandlungsstelle fiihrt.
In Ddnemark scheint es zum Beispiel eine groBe Kluft zwischen der Anzahl von Beschwerden und der Anzahl
von Fallen zu geben, die tatsachlich untersucht wurden oder Gegenstand einer Entscheidung waren. Zwi-
schen der Einrichtung des danischen Beschwerdenausschusses fiir ethnische Gleichbehandlung im Jahre 2003
und Sommer 2005 hat sich der Ausschuss mit 142 Fallen befasst, aber aufgrund von Verfahrenshindernissen
nur einmal zugunsten des Beschwerdefiihrers entschieden (°?). Bis Ende 2005 stieg die Zahl von Beschwerden
auf 165, der Ausschuss fand jedoch nur in sechs Féllen, dass eine Verletzung der Rechtsvorschriften vorlag. Im

KAPITEL V

Vergleich dazu scheint die Situation in Frankreich viel besser zu sein: Von den 15 Féllen, die von der Hohen
Behérde angehort wurden, kam sie in 13 Féllen zu der Schlussfolgerung, dass tatsachlich ein Fall gesetzes-
widriger Diskriminierung vorlag. Dies kann auf die Tatsache zurlickzufiihren sein, dass — ganz anders als in
Danemark - die Untersuchungsbefugnisse dieser Institution in allen Einzelheiten per Gesetz geregelt sind und
relativ weitgehend zu sein scheinen.

Einige andere Lander hatten wenige oder keine Félle. In Griechenland zum Beispiel, wo drei Gleichbehand-
lungsstellen berechtigt sind, Falle zu untersuchen, wurde nur ein Fall untersucht. Dabei fiel dieser nicht einmal
unter den Anwendungsbereich der Richtlinie zur Bekdmpfung der Rassendiskriminierung, sondern war ein Fall
aus dem Bereich des Staatsbiirgerschaftsrechts. Zu den Landern, in denen es auch nur wenige Félle (einen oder
zwei) gab, gehorten Estland, Lettland und Portugal. Dies scheint daran zu liegen, dass diese Stellen neu sind,
oder dass ihnen die Aufgabe, sich mit Beschwerden liber rassistische Diskriminierung zu befassen, erst vor kurzer
Zeit Ubertragen worden ist. Im Vereinigten Konigreich waren die Gleichbehandlungsstellen nicht mit solchen
Einzelbeschwerden befasst. Dies ist Ergebnis einer politischen Entscheidung der Gleichbehandlungsstellen,
nicht zu viel Zeit und Energie dafiir aufzuwenden, was im Vereinigten Kénigreich eine ,Untersuchung liber eine
genannte Person” genannt wird. Im Vereinigten Kénigreich werden einzelne Beschwerden von gewdhnlichen
oder den Arbeitsgerichten behandelt.

(°') Beispielsweise gingen in Ungarn insgesamt 570 Falle bei der Gleichbehandlungsstelle ein, die alle Nichtdiskriminierungsgriinde betrafen.

(*?)  Auf diese Hindernisse werde ich spater noch einmal zuriickkommen.
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Daran wird erneut deutlich, dass Zahlen zur Anzahl von Fallen nicht unter dem Gesichtpunkt der Wirksamkeit inter-
pretiert werden kdnnen, solange keine detaillierten Informationen dariiber vorliegen, unter welchen Bedingungen
die Gleichbehandlungsstelle arbeitet, und welche politischen Entscheidungen die Stelle auf dieser Grundlage
getroffen hat.

Wie in Bezug auf die anderen Tatigkeiten, mit denen sie beauftragt sind, auch, beklagen sich die Gleichbehandlungs-
stellen selbst - ihr Vorstand oder ihre Leiter — bisweilen Giber mangelnde finanzielle und personelle Ressourcen fiir
ihre Arbeit (*3). Die Anhorung und Untersuchung einzelner Beschwerden sind sowohl zeit- als auch ressourcen-
intensiv, und nicht jedermann ist davon Uberzeugt, dass diese Aktivitdten auch tatsachlich etwas bewirken. Im
Vereinigten Konigreich ist die CRE der Meinung, dass aus allgemeinen Untersuchungen resultierende Berichte
und Empfehlungen bessere Ergebnisse erzielt haben, als Untersuchungen tiber,genannte Personen”. Andererseits
waren mehrere Experten der Ansicht, dass es zu wenig Falle gab, und dass mehr Sensibilisierungsarbeit geleistet
werden sollte (*%). In den Niederlanden wurde untersucht, warum Personen, die Opfer von Diskriminierung wer-
den, dennoch keine Beschwerde bei der Gleichbehandlungskommission einreichen. Diese Hemmschwelle ist beson-
ders hoch fuir Angehorige von ethnischen Minderheiten. Im zweiten Flinflahres-Bewertungsbericht empfiehlt die
Kommission, andere Einrichtungen (wie NRO) zu starken, die sich fiir die Unterstiitzung von Diskriminierungsop-
fern engagieren (*). In mehreren Landern gibt es ernsthafte Bedenken aufgrund der langen Zeit, die die Untersu-
chungen benétigen, und dariiber, dass die Stellen mit vielen Fallen im Riickstand sind ().

Im Verlauf dieser Studie bin ich auf mehrere andere Hindernisse gestof3en, die die Gleichbehandlungsstellen daran
hindern, diese Aufgabe des Helfens und Unterstiitzens in angemessener Weise auszuliben.

Ein Problem besteht darin, dass die meisten Gleichbehandlungsstellen, die berechtigt sind, eine Beanstandung
anzuhoren und zu untersuchen, nicht die notwendige Befugnis haben, Beweise flir den Fall zusammenzutragen ().
An der Situation in Ddnemark zeigt sich eindeutig, welche Folgen es hat, wenn diese Befugnisse nicht vorliegen.
Der danische Beschwerdenausschuss ist nicht berechtigt, Informationen von den Beschuldigten zu verlangen, er
kann auch keine Zeugen vernehmen. Wenn der Beschuldigte nicht antwortet oder die Schilderung der Klager
abstreitet, kann der Beschwerdenausschuss den Fall nicht weiter bearbeiten. In einem Schreiben an das Ministe-
rium fir Integration im Juli 2005 erkladrte der Ausschuss, er mochte dem Ministerium vorschlagen, die Rechtsvor-
schriften so zu andern, dass es dem Ausschuss ermoglicht wird, ein Ersuchen um freie Rechtshilfe in den Fallen zu
stellen, die sie, weil der Beschuldigte nicht antwortet oder aus Mangel an Beweisen, zurlickweisen muissen (%8). In
Portugal scheinen Verfahrenshindernisse bei der wirksamen Ausiibung dieser Tatigkeit hinderlich zu sein.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die meisten Gleichbehandlungsstellen, die zur Anhérung und Untersuchung
von Beschwerden berechtigt sind, nicht dazu berechtigt sind, verbindliche Entscheidungen (iber diese Beschwerden heraus-
zugeben. Das heif3t, dass, nachdem der Fall von der Gleichbehandlungsstelle behandelt worden ist, der Kldager seinen
Fall vor Gericht bringen muss, um eine abschlieBende Entscheidung zu erhalten. Dies kann darauf hinauslaufen, dass
die Erklarungen oder Empfehlungen der Gleichbehandlungsstelle den gesamten Prozess einer Entscheidung bezliglich
der Richtlinie zur Bekdmpfung von Rassendiskriminierung tatsachlich nur verzégern kénnen. In den Niederlanden wird
daruiber diskutiert, ob die Arbeit der Gleichbehandlungskommission in dieser Hinsicht Giberhaupt eine Wirkung zeitigen
kann, weil ihre Stellungnahmen unverbindlich sind. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass Beklagte tatsachlich

(*) Z.B.in Ungarn und Irland.

(*) Z.B.in Zypern, Estland, Lettland und Litauen.

(%)  Siehe Commissie Gelijke Behandeling (Niederlandische Gleichbehandlungskommission), Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en
werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht, 2006.

(*) Z.B.in den Niederlanden, Schweden, Portugal und Irland.

() Wie in Kapitel lll angemerkt wurde, haben vier Gleichbehandlungsstellen iberhaupt keine Untersuchungsbefugnisse. Siehe auch die Pariser
Prinzipien, Kapitel zur Arbeitsweise, Unterpunkt b.

(*®)  Im selben Brief informierte der Ausschuss das Ministerium, dass bei ihm zwischen Juli 2003 und Juli 2005 insgesamt 142 Félle eingegangen
sind. Von diesen 142 Beschwerden hatte der Ausschuf3 nur in einem Fall Erfolg, indem er in einer Stellungnahme festgestellt hat, dass die

déanische Nichtdiskriminierungsgesetzgebung verletzt worden war.
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den Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Kommission Folge leisten. Aus dem Jahresbericht 2004 wird deutlich,
dass im Falle von rassistischer Diskriminierung 89 % der Beklagten die Schlussfolgerungen der Kommission angenom-
men und danach ihre Politiken gedndert haben.

4. Einige abschlielende Beobachtungen

4.1 Einleitung

Der europaische Gesetzgeber hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, Gleichbehandlungsstellen einzurichten, um
die Bekampfung von rassistischer und ethnischer Diskriminierung effizienter zu gestalten. Jedoch gab er den Mit-
gliedstaaten keine spezifischen Leitlinien dafir, wie man die Bedingungen dafiir schafft, dass die Wahrscheinlich-
keit am groBten wird, dass Gleichbehandlungsstellen im Hinblick auf Rechtsstellung, Mandat, Befugnisse, Personal
und Budget auch wirksam funktionieren (*°). Dieser Mangel an Gesetzesnormen, so wenig verbindlich sie auch
sein mdgen, bedeutet, dass ich zu keiner konkreten Schlussfolgerungen kommen kann, ob die Mitgliedstaaten
Artikel 13 der Antirassismus-Richtlinie im Hinblick auf die Frage der Wirksamkeit korrekt umsetzen.

In der Studie habe ich versucht, diese fehlende spezifische gesetzliche Anweisung zu umgehen, indem ich unter-
sucht habe, ob die Gleichbehandlungsstellen in den 25 EU-Mitgliedstaaten de facto so funktionieren, dass sie die
drei wichtigsten in Artikel 13 der Richtlinie zur Bekdmpfung der Rassendiskriminierung erwahnten Zustandigkeiten
zumindest mit einem Mindestmal an Schlissigkeit und Qualitdt ausiiben kdnnen, und ob sie fiir die Ausiibung
dieser Zustandigkeiten gentigend Ressourcen haben. Die Begriffe Mindestmal3 an Schliissigkeit und Qualitét und
genligend Ressourcen bieten zwar keine besonders solide Grundlage, jedoch wurden sie anhand der ausdriicklichen
Formulierung des Ziels der Richtlinie zur Bekdmpfung von Rassendiskriminierung dahin gehend interpretiert, wie
sie in den Mitgliedstaaten der Europdischen Union Schutz bieten gegen rassistische und ethnische Diskriminierung
(siehe Praambel, Erwdgungsgrund 24). Nach meiner Ansicht bedeutet dies, dass man in den Fallen, wo kaum oder
gar keine Aktivitaten durchgefiihrt werden, oder wenn der Gleichbehandlungsstelle kaum oder gar kein Personal
oder Geld zur Verfligung stehen, zu der Schlussfolgerung kommen kann, ein Mitgliedstaat befolge nicht die Richt-
linie, obwobhl er offiziell eine bestimmte Institution als Gleichbehandlungsstelle ernannt hat.

KAPITEL V

Ich habe zahlreiche ausfiihrliche Fragen fiir die Experten formuliert, die eine Fiille von Informationen Uber die
Praktiken der Gleichbehandlungsstelle(n) in den jeweiligen Landern gesammelt haben. Bei der Analyse und Inter-
pretation dieser Informationen stie ich allerdings auf zahlreiche methodische und praktische Hindernisse. Ein
methodisches Hindernis war zunéchst, dass es fiir die meisten wichtigen Begriffe in diesem Bereich scheinbar keine
gemeinsame Definition gab. Begriffe wie ,Unterstiitzung” und ,Untersuchung” schienen bei den Experten unter-
schiedliche Bedeutungen zu haben. AuBerdem ist eine echte vergleichende Analyse der Ergebnisse der Studie nur
maoglich, wenn weitere Hintergrundinformationen Uber die rechtlichen, sozialen und politischen Umsténde, unter
denen die Gleichbehandlungsstellen jeweils funktionieren miissen, vorliegen oder verfligbar gemacht werden. Ein
weiterer Grund, mit weit reichenden Schlussfolgerungen vorsichtig zu sein, ist, dass viele Stellen bislang erst zu
kurze Zeit existieren, so dass noch kein richtiger Uberblick tiber die positiven und negativen Aspekte ihrer Arbeit
moglich ist. Die Ursachen fiir die geringe Anzahl von Opfern, die Unterstiitzung erhalten haben, oder die geringe
Anzahl von veroffentlichten Berichten konnten beispielsweise nicht ermittelt werden - abgesehen von eindeu-
tigen Hinweisen auf finanzielle Engpéasse oder Mangel an (gut ausgebildetem) Personal.

Diese Studie ist lediglich als eine erste Bewertung der Frage zu betrachten, worum es geht, wenn tiber den tatsachlichen
Beitrag von Gleichbehandlungsstellen zur Beseitigung rassistischer und ethnischer Diskriminierung in der Europdischen

(*) Anders als bei der Frage nach Unabhangigkeit konnen solche Leitlinien nur geringfiigig aus anderen internationalen Dokumenten wie etwa
den Pariser Prinzipen oder der Allgemeinen Politischen Empfehlung Nr. 2 der ECRI abgeleitet werden. Soweit sie relevant sind, habe ich auf sie in

den FuBnoten zu diesem Kapitel verwiesen.
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Union diskutiert wird. Abgesehen davon, dass es schwierig ist, zu gesicherten Schlussfolgerungen tiber die Wirksamkeit
von Gleichbehandlungsstellen in der EU zu gelangen, werde ich dieses Kapitel abschlieBen mit einigen Beobachtungen
Uber mdgliche problematische Punkte oder mdgliche Hindernisse bei der kiinftigen wirksamen Arbeit der Stelle hin-
sichtlich ihrer finanziellen und personellen Mittel und hinsichtlich der tatsachlichen Austibung ihrer von der Richtlinie
erwahnten Zustandigkeiten. Aus diesen Beobachtungen leite ich einige Empfehlungen ab fiir weitere Forschungsarbeit
auf diesem Gebiet.

4.2 Die finanziellen Mittel und die Zahl und Qualifikation der Mitarbeiter

Die erste zu untersuchende Frage fiir diesen Teil der Studie war, ob die den Gleichbehandlungsstellen zur Verfi-
gung stehenden Finanzmittel und die Anzahl und Qualifikation ihres Personals fiir ein wirksames Arbeiten ausrei-
chend waren, da ich diesen Ausdruck so fiir den Rahmen dieser Untersuchung geprégt habe. Mit anderen Worten:
Ist eine Gleichbehandlungsstelle mit einem bestimmten Budget oder einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern
mit einer bestimmten Qualifikation in der Lage, die in der Richtlinie genannten Zustandigkeiten mit einem Min-
destmal an Schlissigkeit und Qualitat auszutiben?

Wie bereits in der EinfUhrung dieses Kapitel erklart, gibt es keinen ,klaren” MaB3stab, mit dem bewertet werden
kann, ob dies der Fall ist oder nicht. Im Hinblick auf den Zweck der Richtlinie war ich der Ansicht, dass man in den
Fallen, in denen kaum Mittel oder Personal zur Verfiigung stehen, zu der Schlussfolge kommen kann, dass ein
Mitgliedstaat zwar offiziell eine bestimmte Institution als Gleichbehandlungsstelle ernannt haben kann, diese aber
moglicherweise noch nicht der Richtlinie entspricht.

Auf der Grundlage dieser Untersuchung muss ich im Hinblick auf Budget und Personal zu der Schlussfolgerung
kommen, dass im Moment noch keine solchen Schlussfolgerungen gezogen werden kénnen. Dies liegt in erster
Linie daran, dass Zeit und Mittel fir diese thematische Studie zu sehr eingeschrankt waren, um das Thema allzu tief-
gehend zu behandeln. Einige Zahlen zur Anzahl von Mitarbeitern und den finanziellen Mitteln lagen zwar vor (%),
doch die Experten konnten sich kein Bild davon machen, wie diese Ressourcen von den Gleichbehandlungsstellen
tatsachlich verwendet werden. Das Bild wird sogar noch komplizierter, wenn die Gleichbehandlungsstelle eine fiir
mehrere Diskriminierungsgriinde zustandig Einzelstelle ist, oder wenn sie einem gréBeren Ombudsmann- oder
Menschenrechtsinstitut angehort.

Die meisten Gleichbehandlungsstellen kénnen auBerdem keine Angaben darliber machen, wie ihr Budget im Ein-
zelnen aufgeteilt ist, oder welche Mitarbeiter genau mit welchen der in Artikel 13 der Richtlinie erwdhnten Tatig-
keiten befasst sind. Aus dieser Untersuchung wurde deutlich, dass es kiinftig schwierig sein wird, irgendetwas zu
sagen Uber die Effizienz von Gleichbehandlungsstellen unter dem Gesichtspunkt der Hohe der fiir die einzelnen
Tatigkeitsbereiche ausgegebenen Finanzmittel und der Anzahl der hierfiir verfligbaren Mitarbeiter, solange zu
diesem Punkt keine gesonderten Informationen vorliegen. Es ware sehr hilfreich, wenn Gleichbehandlungsstellen
verpflichtet waren, eine in einzelne politische MaBnahmen und (Jahres-)Berichte aufgegliederte Einzelaufstellung
ihrer Budgets vorzunehmen und die Tatigkeiten ihres Personals detailliert zu beschreiben.

Beanstandungen Uber unzureichende Finanzmittel und Mangel an (gut ausgebildetem) Personal wurden von den
Experten haufig beobachtet. Dies kann bedeuten, dass viele der Gleichbehandlungsstellen unter diesen Umstéanden der
Ansicht sind, dass sie nicht wirksam funktionieren kénnen. Bei zukiinftigen Untersuchungen waére es sehr wichtig, die
Direktoren oder Vorstande dieser Stellen zu fragen, welche finanziellen und personellen Mittel sie selbst fiir ausreichend
halten, damit sie ihren Einfluss bei der Bekampfung von Diskriminierung geltend machen kénnen. Zu diesem Zweck
ware es sehr hilfreich, einige Richtlinien liber die Rechenschaftspflichten von Gleichbehandlungsstellen oder externe
Forschungsinstituten zu haben.

(') Siehe Tabelle im Anhang Teil 1.
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4.3  Die tatsachliche Durchfiihrung der wichtigsten Zustandigkeiten
der Gleichbehandlungsstellen

Fur den zweiten Teil dieses Kapitels bin ich der Frage nachgegangen, ob die Gleichbehandlungsstellen tiberhaupt
ihre Zustandigkeiten auslibten und wenn ja, ob sie dabei ein Mindestmal3 an Schlissigkeit und Qualitat erreichten.
Auch hier gibt es keinen klaren Mastab zur Bewertung, ob dies der Fall ist oder nicht. Unter dem Gesichtspunkt des
Zwecks der Richtlinie war ich der Ansicht, dass man in den Féllen, in denen kaum oder gar keine Aktivitdten durch-
geflihrt werden, zu der Schlussfolgerung kommen kann, dass ein Mitgliedstaat zwar offiziell eine bestimmte Insti-
tution als Gleichbehandlungsstelle ernannt haben kann, diese aber méglicherweise nicht der Richtlinie entspricht.
Auf der Grundlage der vorliegenden Studie ist eine solche Schlussfolgerung nicht moglich. Ich werde einige Beo-
bachtungen darlegen, die ein Beitrag sein kdnnen zur Formulierung von Fragenkatalogen fiir kiinftige Studien.

Aus den Ergebnissen der Untersuchung wird deutlich, dass die Aufgabe, Opfer zu unterstiitzen, in den meisten
Landern nicht nur eine offizielle Kompetenz einer oder mehrerer Gleichbehandlungsstellen ist, sondern von ihnen
auch tatsachlich ausgetibt wird. Fuir diesen Tatigkeitsbereich werden viel Zeit und Energie aufgebracht. Die Formen
der Unterstiitzung kdnnen sehr unterschiedlich sein. Da es tGberhaupt nicht klar ist, welche Zielsetzung der euro-
paische Gesetzgeber beim Verfassen dieser Bestimmung verfolgte, ldsst sich nur schwer bewerten, ob die Mitglied-
staaten diese Anforderung der Richtlinie korrekt umsetzen. Jedoch scheint es kein Land zu geben, wo bei einer
weitest moglichen Interpretation des Begriffs ,Unterstiitzung” Opfern von Diskriminierung tiberhaupt keine Hilfe
angeboten wird (mit Ausnahme der Lander, in denen keine Gleichbehandlungsstelle existiert).

Im Hinblick auf die beiden anderen in Artikel 13 erwahnten Kompetenzen ist das Bild weniger positiv. Obwohl diese
Kompetenzen zum Mandat der meisten Gleichbehandlungsstellen gehdéren, sind bislang nur sehr wenige Untersu-
chungen zu den Formen und der Verbreitung rassistischer und ethnischer Diskriminierung durchgefiihrt worden
und nur sehr wenige Berichte und Empfehlungen tber diese Fragen veroffentlicht worden ('°'). Etwas positiver wird
dieses Bild, wenn Berichte und Empfehlungen mit einem anderen Zweck und Inhalt berticksichtigt werden (wie
zum Beispiel Berichte Uber das Funktionieren von Antidiskriminierungsgesetzgebung oder Empfehlungen tber

KAPITEL V

Gesetzesvorschriften). Es scheint, dass die beiden anderen Zusténdigkeiten (Unterstiitzung fiir Opfer sowie die

Anhorung und Untersuchung einzelner Diskriminierungsbeschwerden) zeitlich und finanziell die meisten Ressour-
cen der Gleichbehandlungsstellen benétigen. Dies geht zu Lasten der Erforschung der Formen und Ursachen von
Diskriminierung und des Verfassens von Empfehlungen, wie die Situation strukturell verbessert werden kann.

Hier lassen sich zwei verschiedene Strategien in Europa erkennen. Es gibt einerseits Stellen, die sich auf die (recht-
liche) ,Unterstiitzung” konzentrieren wollen (wozu auch die Anhérung und Untersuchung von Beschwerden und
das Verfassen von Stellungnahmen zéhlen). Dies lasst sich als ,reaktive Rolle” beschreiben (es wird also auf bereits
vorgekommene Félle von Diskriminierung reagiert). Diese Stellen beauftragen mitunter andere (unabhangige)
Institutionen mit den Aufgaben der Durchfiihrung von Untersuchungen und des Verfassens von Berichten und
Empfehlungen. Andererseits gibt es Stellen, die sich auf ihre ,proaktive Rolle” konzentrieren wollen (d. h., dafir
zu sorgen, dass kiinftig keine Diskriminierung vorkommt), die fir ihre Aktivitdten im Zusammenhang mit Unter-
suchungen und der Herausgabe von Berichten und Empfehlungen Prioritdten festlegen (dies kann sogar bis zum
Entwurf eines Kodex guter Praxisbeispiele und zur Mitwirkung bei der Uberwachung der Umsetzung positiver
Nichtdiskriminierungspflichten gehen).

Da in der Richtlinie sowohl reaktive als auch proaktive Aktivitaten erwdahnt werden, scheint sich der europaische
Gesetzgeber nicht fir eine der beiden Mdglichkeiten entscheiden zu wollen, sondern eher zu beabsichtigen, dass
beide Aspekte der Arbeit durchgefiihrt werden sollten. Jedoch bedeutet dies nicht, dass diese verschiedenen Rol-

(") Obwohl man tiber diesen Punkt streiten kann, versteht die Autorin des vorliegenden Berichts ,Untersuchungen” vor allem als Erforschung
von rassistischer Diskriminierung und ihrer Ursachen und Formen. Diese Bedeutung leite ich aus einer teleologischen Auslegung der

Richtlinie ab.
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len innerhalb derselben Gleichbehandlungsstelle miteinander kombiniert werden missen. Die Mitgliedstaaten
kdnnen verschiedene Stellen fiir verschiedene Zusténdigkeiten benennen, solange all diese Aktivitdten so ausge-
fuhrt werden, dass sie zu den beabsichtigten Zielen der Richtlinie beitragen konnen.

Auf der Grundlage der Erfahrung dieser Studie ware es sehr wiinschenswert, spezifischere Leitlinien Gber das Thema
Wirksamkeit zu haben. Diese Leitlinien sollten die Mindestgrenze von Finanzierung und personeller Ausstattung
betreffen. Aulerdem ist es wiinschenswert, dass innerhalb der Europaischen Gemeinschaft ein gemeinsames For-
mat fur die Bewertung der tatsachlichen Durchfiihrung der Kernkompetenzen der Richtlinie vereinbart wird.
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Kapitel VI

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

KAPITEL VI
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Die wichtigsten Ergebnisse unserer Studie wurden in der Zusammenfassung dieses Berichts dargestellt, die Schlussfolge-
rungen aus unseren Erkenntnissen in Bezug auf alle drei Untersuchungsfragen wurden in den jeweils letzten Abschnitten
der einzelnen Kapitel aufgefiihrt. In diesem letzten Kapitel bleiben deshalb nur noch eine Hauptschlussfolgerung dieser
Untersuchung zu ziehen, und auf dieser Grundlage einige Empfehlungen fiir das kiinftige Vorgehen der Européischen
Kommission zu formulieren.

Wird Artikel 13 der Richtlinie zur Bekampfung der Rassendiskriminierung
korrekt umgesetzt?

Fur diese Frage habe ich untersucht, ob Gleichbehandlungsstellen tatsachlich eingerichtet sind, und ob die drei
Zustandigkeiten der Richtlinie in jedem Land behandelt werden.

Im Dezember 2005 hatten fuinf Lander noch keine Gleichbehandlungsstelle. Zwei weitere Lander haben gerade eine
Stelle ernannt, die jedoch Ende 2005 noch nicht arbeitsfahig waren. Diese Lander scheinen gegen die Verpflichtung zu
verstoRen, die Richtlinie zur Bekdmpfung der Rassendiskriminierung rechtzeitig umzusetzen.

Beziiglich der Reichweite und des Mandats der Gleichbehandlungsstellen bin ich hier ebenfalls auf einige ernsthafte
Méngel gestof3en. In einigen Landern fallen nicht alle Bereiche der Richtlinie unter das Mandat der Gleichbehandlungs-
stelle(n); in anderen Landern wiederum scheinen eine oder mehrere Zusténdigkeiten der Richtlinie nicht abgedeckt
zu sein. Ich schreibe bewusst ,scheinen’, weil wahrend der Untersuchung deutlich wurde, dass es keine gemeinsame

Grundlage fiir die Bedeutung der Begriffe ,Unterstiitzung’, ,Untersuchungen” und ,Berichte und Empfehlungen” gibt.
Dadurch wird es schwierig, zu diesem Punkt zu einer endgiiltigen Schlussfolgerung zu kommen.

In Bezug auf die Vielfalt von Kompetenzen und Befugnissen von Gleichbehandlungsstellen wird empfohlen, dass zwi-
schen den verschiedenen Kompetenzen eine klarere Unterscheidung gemacht werden soll. Auf der Grundlage einer
solchen Liste kdnnten Leitlinien darliber entwickelt werden, welche Kompetenzen in einer Gleichbehandlungsstelle mit-
einander kombiniert werden kénnen, und welche getrennten Institutionen zugewiesen werden sollten.

Arbeiten die Gleichbehandlungsstellen unabhangig?

Es ist nicht mdglich, zu einer endgiiltigen rechtlichen Bewertung zu gelangen, ob die Mitgliedstaaten die Richtlinie in
Bezug auf die Gewahrleistung der Unabhangigkeit von Gleichbehandlungsstellen und ihrer Arbeit einhalten. Dies liegt
daran, dass weder die Richtlinie selbst noch ihre Prdambel noch die Rechtsprechung des EuGH uns eine klare Anweisung
geben, welche Bedingungen erfiillt werden miissen, damit von ,unabhdngigen” Stellen oder ,unabhangiger Unterstiit-
zung, Untersuchungen, Berichten und Empfehlungen” gesprochen werden kann. Dennoch habe ich einige Hinweise in
anderen internationalen Dokumenten des Europarats und der Vereinten Nationen gefunden. Auf der Grundlage dieser
(,Soft law"-) Dokumente habe ich eine Liste von Indikatoren fiir Unabhangigkeit entworfen.

KAPITEL VI

Meine Hauptbeobachtung in dieser Untersuchung ist hierbei, dass es zum jetzigen Stadium der Umsetzung der Richtlinie
fur eine endguiltige Schlussfolgerung zu dieser Frage wirklich noch zu friih ist. Einige der Gleichstellungsstellen existieren
erst seit kurzer Zeit oder haben mit ihren Aktivitdten noch nicht begonnen. In den meisten Féllen liegen noch keine exter-
nen und internen Bewertungen ihrer Arbeit vor. Bei anderen gab es erst kiirzlich einen Umgestaltungsprozess, nachdem
sie mit (mitunter zusatzlichen) Zustandigkeiten der Antirassismus-Richtlinie beauftragt wurden. Dies bedeutet, dass eine
endgliltige Einschatzung der Situation in den Mitgliedstaaten schwierig ist. In Kapitel IV bin ich an verschiedenen Punk-
ten zu der Schlussfolgerung gekommen, dass hier eine weitere Forschung notwendig ist. Die Liste von Indikatoren, die
im Rahmen dieser Studie entwickelt wurde, kann als Instrument dienen, mit dem ein besseres und tieferes Verstandnis
dessen gewonnen werden kann, was notwendig ist, um tatsachlich unabhdngige Gleichbehandlungsfachstellen einzu-
richten. Ich empfehle deshalb, dass die Europdische Kommission dieses Forschungsinstrument weiter entwickelt und als
Grundlage fiir eine weitere ausfiihrliche Untersuchung dieses Themas verwendet.

Anhand einer Liste mit Schwachpunkten, die bei dieser Untersuchung aufgezeigt wurden, konnte die Européische Kom-
mission auf3erdem die Mitgliedstaaten im Umsetzungsprozess unterstiitzen, indem sie allgemeine Leitlinien aufstellt fiir
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die unabhdngige Arbeit von Gleichbehandlungsstellen, die mit der Auslibung der Zustandigkeiten von Artikel 13 der
Richtlinie beauftragt sind.

Arbeiten die Gleichbehandlungsstellen wirksam?

In Bezug auf das Thema Wirksamkeit ist es sogar noch schwieriger, rechtlich abschlieBend zu bewerten, ob die Mitglied-
staaten die Richtlinie einhalten. Abgesehen von dem sehr allgemeinen Ziel, einen Beitrag zur Bekdmpfung von rassistischer
Diskriminierung zu leisten, gibt uns die Richtlinie keine ausfiihrlichen Kriterien, welche Bedingungen erfiillt werden missen,
damit von (potenziell) wirksamen Stellen gesprochen werden kann. Hierbei konnte ich auch aus anderen internationalen
Dokumenten nicht viel Orientierung finden. Ausgehend davon konnte ich auch nichts anderes schlief3en, auBer dass noch
weitere Forschungsarbeit notwendig ist. Was die tatsachliche Austibung der drei wichtigsten Zustandigkeiten von Artikel 13
anbelangt, ist ein weiterer komplizierender Faktor die oben erwahnte Vielfalt von Interpretationen der Begriffe ,Unterstiit-
zung’,,Untersuchungen” und,Berichte und Empfehlungen”. AuBerdem ist eine echte vergleichende Analyse der Situation
von Gleichbehandlungsstellen nur dann mdoglich, wenn mehr Hintergrundinformationen dariiber vorliegen, unter welchen
rechtlichen, sozialen und politischen Umstanden diese Stellen arbeiten missen. Ein weiterer Grund, weshalb mit weitrei-
chenden Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit von Gleichbehandlungsstellen behutsam vorgegangen muss, ist, dass viele
Stellen erst zu kurze Zeit existieren, sodass noch kein wirklicher Uberblick {iber die positiven und negativen Aspekte ihrer
Arbeit moglich ist. Deshalb kam ich zu der Schlussfolgerung, dass zum Zeitpunkt unserer Untersuchung alle drei Hauptzu-
standigkeiten tatsachlich in gewissem Mal3e ausgelibt zu werden scheinen. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass diese
Funktionen vor allem im Bereich der Untersuchungen, Berichte und Empfehlungen noch wenig entwickelt sind.

Auch hier ware es wiederum niitzlich, wenn die EU-Kommission spezifischere Leitlinien entwickeln kénnte. Diese Leitlinien
sollten die Mindestgrenze von Finanzierung und personeller Ausstattung betreffen, tiber die die Gleichbehandlungsstellen
verfiigen sollten. AuBBerdem ist es wiinschenswert, dass innerhalb der Européischen Gemeinschaft ein gemeinsames For-
mat flir die Bewertung der tatsachlichen Ausiibung der Kernkompetenzen der Richtlinie vereinbart wird.

Zum Schluss

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie tiber den Stand der Umsetzung von Artikel 13 der Richtlinie zur Bekdmp-
fung der Rassendiskriminierung erscheinen unter Umstdnden sehr diirftig. Dies liegt insbesondere an einigen
ernsthaften methodischen Hindernissen und vor allem daran, dass zum jetzigen Stand der Entwicklung der euro-
paischen Antidiskriminierungsvorschriften keine klaren gesetzlichen Normen vorliegen, die klar vorgeben, wie
bewertet werden kann, ob die Richtlinie richtig oder falsch umgesetzt wird.

Dies gilt vor allem fiir die Begriffe Wirksamkeit und Unabhdngigkeit, aus denen sich nur langsam juristische Begriffe
entwickeln, und die sicherlich rechtlich noch nicht ausreichend konkret sind, als dass eine juristische Bewertung
—abgesehen von Extremfallen —- moglich ware. Ich konnte (a) eine Liste von Indikatoren ausarbeiten (auf der Grund-
lage einiger ,Soft law“-Instrumente), die kiinftig als Grundlage fiir konkretere rechtliche Bewertungen dienen
konnte, und (b) diese Indikatoren fir Informationen anwenden, die wir von den Mitgliedstaaten erhalten haben.
Ohne weitere Forschungsarbeiten verstehen sich daher samtliche Schlussfolgerungen im Augenblick als vorldufig.

Die vorliegende Untersuchung ist jedoch immer noch hilfreich, weil sie anfangt, die weitere Aufgabe der Kom-
mission zu kldren, in der Annahme, dass die Kommission auch kiinftig die Unabhangigkeit und Wirksamkeit von
Gleichbehandlungsstellen in den Mitgliedstaaten Gberwachen will.

Die Ergebnisse unserer Studie verweisen insbesondere auf (a) den Bedarf an weiterer empirischer Forschung und
(b) auf die Notwendigkeit zu kldren, ob die Begriffe Unabhangigkeit und Wirksamkeit zu Gesetzesnormen werden

sollen, und (c) wenn ja, was diese Gesetzesnormen dann zum Inhalt haben sollten.

AbschlieBend sollte diese Untersuchung dann als Studie zum Geltungsbereich fiir die weitere Arbeit, die die Euro-
paische Kommission in diesem Bereich auszufiihren erwégt, betrachtet werden.
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Anhang

Ubersicht Gber die Gleichbehandlungsstellen
nach Artikel 13 in der Europaischen Union

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE







B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

‘uaydIaIag usbnsuos ul 1R 6LIEYLBNZ USYISIUY1S JBP PaIYdSIaIuN duyo bunjpueyaqydialD a1p Jnj UlI[EMUY J9P [2MSUDGIY Jap Ul BUNISUSLIQ US|[9NXS 1P J9PO SId1|Y Sap ‘Bunneydsuel;am

13p0 uo1619Y 49 ‘UNBLIOYSBNZ USYDISIUYIS ISP PIIYDSIDIUN SULO BUN|puRYSGYDIS|D 1P 4NJ UIFBMUY ISP SMSHICIY ISP Ul UISUURIA PUN USNEI4 UOA BUN|31sydIa|D pun Bun|pueyaqydIa|D 1P INy Ul[EMUY J3P SNE PUSYISAT (50,)

(163126359}
YdIU Usydy|
-JweiydneH J1ap

punisibay

|yezuy) Japallb | J4ap saydlaiag uswwouabsne
-JIWSWINIWRID | UdJSpue sauld puIs uslweag uoA
91|Yezag ydIu L€ | JSPO swnL) Jeqbnyian uabunbuip 0LZOHD
PEMEICPL=ATIN -SIUI SdUID usuolewW.IoU| -agsbunbiyeydsag =[]aUueYD; WY UdWaY1/a1Is/swd/1eAbjbwugmmm//:diy
aydipweidney 19bpng seq EIVIEN QYEIN er S00Z 'L uolssiuwoysbun|pueyaqydIz|o | (z) Yo1aaia1sQ
buniaibay
13p sayd1aiag uswuwousbsne
usJapue sauId puIs uslweag uoA 0LZOHD=|suueyd;wiy
JoUSQIeUN | J9PO SWNLIS) Jegbnjion usabunbuip "USWIBY/21IS/SWd/1eAb bwg mmm//:d1iy
aydijpwerdney -SIUI S9UID usuoIeWIOU| -9gsbunbiyeydsag (zo1) @[1935SBUN|pUBYDQYDIS|D) SjeUONEN
q's 19bpng seq ENVIEN] ‘UIsN er S00T°€L /yeydsiemuesbunipueysqyaiz|o | (1) ya1easisQ
3||21ssbunj
-pueysqydia|d
alp iy ZOIUIIYDIY JBp Ul | ;ossey (9]193S uueUID
i9319qey 419p | s32bpng sap aIm papabqge os sje s|e buejuy 19po) 9IS pun
|yeziwesan JunduaH 39bpnqsaiyer | 93191090 3Ip USPIIM | YN uuibag Bunuydiazag 3|91z O pueT

uaboqabei J1ap abejpunio Jap Jny

2Jj21s

-sbun|pupyaqyd1a|9 auay 3dnbyiaqn uaqpy Japup] abiulg USPIAM JBPAIYISQDIIA 3Z)aSAD) AIP UUDM pun Qo “1YalsISaj 3YdIU Yd0U DP ‘Ud}DYIUS JYIU PUIS U3J[aIS 3l }APUDYIIA Yd0U 3)[3)S
a1up|dab aula JaqN JINMIUBSZ)ISID) UBUIB J9QN PIIM UIBPUDT UBBIUIS Uf "UBPINM JUUDUIS UBIDDISPaI|BIIY 48P Uabunialbay uap UOA |[91ZLyo alp ‘Ud}|DYIUB U3J(31S J9qn UUOIDWLIOJU INU PUIS J3IH

uajee)spal|byi usp ul usjRIssbunjpueyaqydIa|o UOA Zud)lsix3 3iq :L |11

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

"191yd1abUIS UD|[21S 9YD|OS S119q UdCRY JBpUR|SIPUNG 3B IYIIN (¢o,)

‘puls
HHNY2IIUSHQ dlp Iy
uayo y1jzyespunib
1age 4, yd1jyeydsuim

Japalbuwy -1eAud“aydiu alp
-991WOoY| pun ‘e us1elAIYY 9|8
(1)apusziision 4N3 000 0SE ¥ PPPp 719599 seq
-119z||0/ 91|Yyezaq USQDLLIIA 1900 | :2UUIS U3ISpUE WBUID /3Q-awisdeliue Mmm//:dny
YPIU | buniaibay 4N3 000 0SE ¥ ul 3ssejab Jayaig Bbunjdweyaqgsnwisissey Jny
PEETSFL=ATIN 19|esapo4 1500C ‘U3SSO|YdS pun 13yyd1s|buadURYD IN} WNUZ/BuIplIsagawsidel
aydijpweldney | UOA 911BN0OT 4N3 000 0SE ¥ -absne 151 bunpjig JOOA U uasuey ueA prayfijab 100A winuad/swsidel
VA dleuoneN 00T ‘URN er €00C°€'LT 9| 213U0D 31IN| €] 32 SddURYD S9p dM|eby,| nod anuad) ualblag
|WIY uassaipe
/Bunuaiuiwiysipiiue/bunljemisn/ie Ab usim mmm//:diy
USIAA Ul U|33ssbunieiag
uaim *s
wy bunisiuiwsipRuybunjpueyaqydIS|D
/BunjpueyaqydIa|D/ LAY T1/AY1/ADIAYISAeAB0UMMM//dny
d||91ssbunu
-9IUIWILSIPIIUY pun uoissiwwoysbun|pueyaqydia|n
Y>13442)S043P3IN ‘¥
uaisun( /3A/EE L LEY/I91Z/5Wd /e RWIRIRIS Bun}emIsA MMM //:dny
u1ap|igabsne uassojydsabsne :916e1yneaqsbun|pueyaqydis|n
sne 1ya1saq pun puis bunpjigsne }IDWIBIA)S *E
snjejsualweag -sjniag pun uones S0z=pIISidsenejap/aeAb upmmm//:diy
ENEVYEIVp]][e[y] -luebiolagabuaquy/ :9||915sbunJaIuIWYSIPIIUY
18y |RUOSIDd SEINIETNIEP\"BETVE] uajuipy ‘T
sep Jaqe ‘JoA ur 3jeydspal|bU WIYTALLH N3A 07Z6£/1SX'SY/200/0%0642AV-€D4D40A¢€
uauolnewloju| pun 1jeydsuimienlld -QIS/bYydx/api/sdd/1eAb Yd19419159049q0-pue| mmm//:d1y
Japue|sspung sopue| Jeqbnyian J9p ul usbunbuip 3||191ssbunisIUIWLYSIPIIUY
J9p u3|IIS USje |  -SdpuNng sap uduoIleWIOU| -9qsbunbiyjeydsag ualeq Y>12412)504390 L
Nz 3ydiu uabal| s3 sybpng a1q EIEN] {VIEN] er AYdI|paIYdsIAUN (s01) 19PURISDPUNG 3]|e ANy UB|[RISSBUN|BISYDIB|BSIpURT | (£) YdIaUIRISQ
3||21ssbunj
-pueyaqydis|d
alp 1Ny ZOIUIYDIY 49p Ul | ;assey (3193S duueuId
19)19ge)y 19p | s3ebpng sap aIm ppapabqe os sje s|e Buejuy Japo) ISq3a\ pun
|yezywesan HunyidH 19bpnqsaiyer | 3131930 3Ip UAPIIM | YW uuibag Bunuydiazag a||91ZYO pueq

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

‘SIN}IISU| SOP UD}||23S2BUY US193IM SIMOS UDMDAX3SIYIRY 121P SN JUY31$3g pun 33yd31udydSUSIA ANy SINYISU| SIP (19 (19h1Bueygeun) uld 3st ssnydssneaplamydsag 13a (so,)

“JoUYd19Zaq (SO0 5010d1)LT Yd31iB) ,UOIIRIISIUIUPY 04 JSUOISSILILWOD” S|& YdNE PIM ISP ‘souuewSpNquIQ UaydsudAz sap oing wnz 1oyab a|j1ssbunipueyaqydia)n 3sald (,o,)

dN3I P09 ¥SlL L

(a1)1we 19p

002 900T gleysauu usbuny
Sjlyspuejsny dn3 /8v 9Ll L -o1Zag pun usydiny
FEMETeRIITY] ey 15002 | °g 'z amm uswyeusny
aydipweldney -sneysieels d4N3 SL8 6L L | usbiue uw) aydiaiag /2913|s1ueysnbio-mmm//:d1y
8y Jydijyer $00C uaJspue e + ef er 00T 1L I3|zueyznisnr/1s|siuedsnbIQ puefs3
punisibay
J13p sayd1a1ag
uaJapue sauld
J3po swnpa) Spaywopbeprmmm//:diy
19190 e U 9Yd1| -SIUIA| SaUID (co1) PUN|PUBYRQUDISID BYISIUYID JNJ SSNYDSSNEIPIaMYISIg
-weydney g'c | 196png seq L 311915 dIM er | uBN £00T°2'L /Bulpueyagabi ysiuig 1oy ussiiwoxabery | (7) yrewsueq
bunisibay ¥N3 €€€ €59
J13p sayd1a19g :900¢
IoUSqJIeHI | USISpue sauUls 4N3 €€€ €99
SYdIpWeUAIYS g |  JIPO SwN) 15002 IENTREIVEIVRNIEY] AP siybuuewnymmm//:dny
19119 e U 9Yd1| -SIUIA| SaUID 4NI €€€ €59 | Hw Bueyuswuwesnz (Bun(121qYy 9|_UOIIBN) 91YDDJUSYISUS|A JNJ INYISU|
-Jweydney g4 19bpng seq 700¢ wi usway] sj|e + er er €00CT'L°L /(Buijapje jeuoneN) Jopaybiiasaysauuay 410y IMnsu| | (L) ylewsueq
/Z2>'90ueIyd0'MMM//:d11Yy ylgnday
— — — — — | JUL1SIXd IYDIU YdON (4ANM1UaZ3359D) uuRWSPNqWO/ARId 3dURIYD0 AUlPI9A | 9YdSIydayds)
*9||onbsbuni
-alzueuly
dUID 5007 Jem
uolssiwwoy| | 4N3 09'v9L 6¥€ L
aydsied :900¢
-0in3aig | NI 08'LEB LEO L
ey 15002 K>'nobruewspnquiommm//:dny
JoUSqIBHIN Byl -sneysieels | YN3I 0€'/L97 818 (o) WIAZ 3||P1sSBUNIBIUIWILSIPIUY
-lweydney | Jaydiyer ¥00¢ er er ¥002°S°L /norl010104 no1 pap3 UXdy uladAz

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

uonesiuebio1qab

4N O +'£ -Heguy/~IRWyRUNRqIY
19007 | 43uid Ul yeydspaIBUN
4N OIN 6'S pun yeydsuimiealld
ey 1500C 19p urusbunbuipaq
J2119qURUN BYD -sneysieels ¥YN3 Ol 8'S -sbunbiyeydsag :puls /16'so1obluks:mmm//:dny (1) puej
-Ipweldney g/ | Jaydijyer $00¢C uswiwousbsne ‘UIN er S00T' 12T uuewspPNqWQO/1VoL| no1 SodoAlnng -uaydaun
uabozabydninz
— — — — — — | Buniaibalsapung USNJU ISP UOA SPINM JINMIUDSDZIDSID) |  pue|ydsInag
apun.o) uappapabqe
YN OIN £ | teyuizynenyignday
19002 aydsisQzuel Alp sep
JEMETBETITY] 4N3 OIN §'Z | ‘Uswwoyqy usjeuoneu 1rapleymmm//:dny
aYdIIWeRUAIYD swnu 1S00¢ | -91U1 WU JOPO 233535 Bun||215Y219|D 4N} pun BunSUIWLYSI
19)19gJeUW 9Yd1| | -91siulwieizos AU ETEY] UaYDSISQzuUe.) WOA uabab aployag ayoH/(AATVH) 2Meby,| 1nod 19
-Jweidney g‘sg sap 196png YIU 00T uabnsuos ajje pun ‘ef er 5007 €Y SUOIBUIWIIDSIP SO 9J3UOD 31IN| SP }40INE dINeH yolanjuel
uswwouabsne puis uo
-nesiuebiosgebiaqly
4N3 000 99 [-RwysuiRgly
'900C | JouR Ul yeydspalBuN
neiy JUBAS[DJ YDIU pun YeydsuImieAlld 1eqbnJISA SUSIN SUIDY
-/uuewspnquQ |  updsul-pueyy 1500C J9p urusbunbuipaq (ujsul-puely 31p Iny) uueWSPNGUIOSBUNIBIUIWLISIJ
1/21uyojiud 9’0 | Jop Juswejeyd pun 00z | -sbunbiyeydsag ‘uieN er S00ZCLL Jusuuewspnqwosbuusuiwsig | () puejuuly
1Izyl1zads usawwouabsne
1YDIU IYd0U | puls JyeydsiiimieAlid
19002 J3p ur usbunbuip
4N360LCre |  -dqsbunbiyeydsag
ey 15002 pun uayweag 1J'N3191NN}|LAOISIWIWLBYRA MMM //:d1Y
JENET BN -sneysieels 4n3 991 6€€ uoA uabunbuipaqg (urswWab||e puejuULl{ JNJ) USIBYISPUIA JNJ UUBWISPNAWO
aydipweldney g Syd1yer *¥00C | -sbunbijeydsag ‘UlBN | ulaN L00T6°L /nN1IL1INn]jeAQIsilWBYeA | (1) puejuuly
3||21ssbunj
-pueyaqydis|d
slp iy ZOIUIPYDIY J9p ul | jassey (31193S 2uueuwsd
19)19q4e)iy 19p | s3ebpng sap aIm ppapabqe os sje s|e buejuy 13po) 9}ISga pun
|yeziwesan PunyjiaHy 19bpnqsaiyer | 3131930 3Ip UAPIIM | IYPBW uuibag Bunuydiazag 3 91ZY0 puet

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

punisibay
19p sayd1a19g
syellag-sbun| | uasspue sauld 4n3 80€ €08
-pueyaqyaR|D | J9po swnu1s 19002
sap Jopal|BuN -lUl sauls 4N3 ¥58 8€S Jeq|spueyisa
91yezaq 196png sep 15002 yoopafisi uonesiu
(3s19m193) 9 ey Yo -eb1Q-19gabyaquy WY ud~ Xxapul/ny-yqommm//:dny
BENETPLEINY -sneysieels UDOU D1IBNISIXD | -I9WYdUlDgly Jauld bunjpueyaqyd1a|o N4 aployag
aydipwerdney 6 syd1pyer apI0Yag 00T | Ul yeyISpaIBU ‘er er S00T°T'L /BesoreH powseueg o|uaAh3 uiebun
wineJuyopn
"Jy2suld ‘uabunisia)
-1SU3Ig puUN UIIND
1w BunbiosIoN
pun nz buebnz
‘uab
-unisia||eizos ‘abios
-INJsyvYpUNSID pun
Buniaydisqy a|eizos
Bbuniaibay pun bunpjig abnsuos
19p sayd1a19g ‘uslwieag
ulJapue saUId (swn uoA uabunbuipaq
19po swnu1s -uR1sIuIWwzZISN( -sbunbiyeydsag 0=9|9ATR0=5|2ATR0=t|2A TR L =E|2ATR6
JEMET BT -luIy sauld | sap 12bpng “Hje) puis =Z|9ATRT= oA Wyo xapul b dyedAmmm//:dny (€) pue]
aydijpweirdney 9 19bpng seq | Bunzieydssuiey | uswuwousbsne ‘UlBN er S00Z° 14T 9pJoyaqsiagiy/Hr1onAd3 Suoudmsgiug orimz -uaydaun
Bunpjig aupiyniag
uonesjuebi01a0ab
-HRQUY/~IBWYRUNRGIY
JouId U1 yeydspal bun
buniaibay "1JeydsuimieALld Jop ul
19p sayd1aIeg usbunbuipaqsbunb
uaJapue SAUID (swn -1Jeydsag ‘usweag
19po swnu1s -J21sIulwzZISN UoA uabunbuipaq 1eqbnyIan USRI dUIDY
JEMETe RN -luly sauld | sap 12bpng “Hje) -sbunbyeyasag :puis 9911wosbun|pueyaqydis|H (2) pue]
Jaydijpwerdney | 19bpng seq | Bunzieyds auivy uswiwouabsne ‘uiBN er S00Z01°/C /5Uo1d)3X0131\ SUO|, Urodiiug -uaydaln

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

dN3 olN ¢

‘900C
4N /SES€0C /ynobeyjunyoddonied-mmm//:dny
ey 1500C uabunyuelydsuig 9ssey Jap uspunio
19190 eUN 9Yd1| -sneysieels b1yey auyo aydial sne Buniajuiwinsig uabab oing ssjeuoneN
Aweidney 61 JSYdIYer | 3Yd1u Yysou :00¢ -ag alspue pun’ef | UIBN 00T’ LL9L /dVYNN - l[elzzey 1uoizeulwldsipliuy sjeuoizeN obyjn usiey|
buniaibay
Jap saydiaIag
uaJapue sauP
19po swnp2)s d4N3 000 910 ¢
-UIA Ssuld ‘900¢
196png sep ¥N3 000 046 L
ey 500¢ SUIBISA
IoUSqIBHIN BYdl| -sneysjeess d4N3 000 SS0 ¢ Spualisiuiwsip /3r[eunquymmm//:diy
Aweydney zg Jsypipyer ‘¥00C pun ‘er er 6661 1990»0 [eunqisbuni|@isya1a|o (2) puep
USZURJ3JU0Y|
pun uappfoid
-sbunypdsioq
UOA UONesiu
-eb1Q Jap ul
uayeydsiaulied
+ buniaibay
19p saydisRg
UsIopue sauld d4N3 000 LES S
J9pO swnLd} 19002
=SIUIAj saUId d4N3 000 LSY §
19bpng sep 15007
J9)I2gJeU 3Yd1| | jeysneysieels 4nN3 00091LL S dUIBI/ dpuI /arkujenbarmmmy//:dny
-Jweydney 6¢ BYiyer ‘P00T | -SlulwisIp pun ‘er er 6661 1290P0 apIoyaqsbun|@isyda| (1) puep
3||21ssbunj
-pueyaqydis|d
slp iy ZOIUIPYDIY J9p ul | jassey (31193S 2uueuwsd
19)19q4e)iy 19p | s3ebpng sap aIm ppapabqe os sje s|e buejuy 13po) 9}ISga pun
|yeziwesan PunyjiaHy 19bpnqsaiyer | 3131930 3Ip UAPIIM | IYPBW uuibag Bunuydiazag 3 91ZY0 puet

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

1jeysneysbuni
-9YPISIaN[eIZOS
wap sne
uonuUIAQNS +
punisibay sieu
JpsaydRIag | -eSSILIWONYIOH
uasepuesaue | sap 1@6png won 1eqbnyIan SUSIN SUIDY
Japo swnuay | uabennab usplam BuniaiulwLsIpuassey
leqbnyian usuo -SIUI S2UIR ua3soy 136png uabab pun Hun|[PISYDI3|D INJ UOISSILIWOY/|eldeY
-llewioju] sulsy 196pngseq | saydsyizads uidyl er er 700C°S°CL oeSeujwdsiq e enuo) 2 dpeplenb e esed ogssiwo) | (L) [ebniog
/1d'An0b snieisAumormmm//:diy
(91613y>BW[|0AD]|RIDUSL) JDP) SIDISIUIWIDBIWDI] SOP
I9]ZUBY| ‘UJBUURI\ pUN UdNeI4 UOA BUn(|3ISYdI9|D 1P JN4
— — — — — — | Buniaibay 1ap u31BIIYIBW[|OAD]|RIDUID) SIP 1RLIRIDINDS usjod
- — - - - - - eleiN
(JInMiuaz1a9s9D) Bun|pueyaqydIs|D INJ WNIIUSZ
— — — — — — /auswialiesy ap ayjeby,| snod aiua) | BinoquuaxnT
uabunisia)jeizos
pun bunbiosiansysy
-punsan ‘bunisydisqy
9]eIZos ‘|YdsuId ZINYdS
JaydIyeyds||essb
¥N388L Lze | ‘Bunpjigsny sydiniaq
19007 ‘uonesiuebiQ-1993b
¥N3 790 £TT | -MSGUY-ISWIYDUIGY L=pI"q|ex dg5o8=pI A1 uI"d
ey 1500 | J9uIe ur yeydspalbu WYL MIINIIMIIN~ EM/IRUI/S|d /A sI EMmm//:dny
1911904 9YdI| -sneysieels 4N3 000 6€1L puis J3ydI13|6UIdURYD N UUBWSPNqWIO
-jweydney || Jaydijyer 007 | uswwousbsne ‘uiBN er S00T°L°L /snuaijonuoy higAwieb hibAq usaney
BunssuwLYSIg
13p31IBUW Y| Bunpim1qy a1p 4ny
-Jweusiys G-¢ 4N3 685 ¥S UOA
pun ‘usyacue (Maloid | -ep‘Yn3 zes 9ze
Bunisiuiwisig -lenb3g2) :900¢
punpiz1qy a1p | Buniaizueuly 4N £1S 19T (Y1249 uas9pue
inj  USUSP UOA -N3 +1ey 1500C wapaf ur usbunzig) JAI'QIAMMM//:d1Y
PEMNETCP=ATIN -sneysieels 4N3 907 92¢ -19ASIYIIUIYISUI| 0INQgSIYI21UaYISUS|\ S9|eUOIIRN
aydipwerdney Lg syd1yer ‘¥00C auldwab|je pun) er er 2007°LCL /s[o110 NQISAIBIRA|ID SAS|eA pueme

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

puis 161|15399 aup]|
-JweldneH 9[3IA
3IM JuuexRquUN
Jaqe ‘weag yainp

Bunzymsizun 4N3 ¥'998 L1y
‘Zyespunibsbun| ‘900C
“[PISYIIS|S USp Iy d4N389/ 0L€
J[emuy | “opyai ey S00C spueIswn /1s'AOB waN'Mmm//:dny
-1Q/19PUSZYSION -sneysieels JUBA3JDJ IYDIU aydrjuosiad Z1espunibsbun|[@1sydIa|D usp Inj yemuy
JRypipweldney | JBydijyer 00T 2Japue pun ‘er er S00T°L°L /efueneunelqo ebaxyeus ejageu edjuionobez | (1) UsIUIMO|S
spuo4
-peibasip pun
}eysneH-n3 +
buniaibay
J13p saydIaiag
uaJapue SaUId
19pO swnus} d4N3 645 LOY
J21ye4-d0y-py | -SIUI SaUI 19002
ETIEMS 19bpng sep 4N 816 €8 swndoquadQSs abedawoy
91yezaqun 6’0 ey 1500C /obedawoHqpA/jsursi—d|sus/siys djsusmmm//:dny
19118 e 3YdI| -sneysieels d4N3 80 6CC 91YD2IUIYDSUS|A JNJ WNIJUDZ SI[RUOIIBN SDYISIEeMO|S
-Jweydney g| Jsydlyer ‘¥00C er er 00T’ L'L /eneid jspnj aid 03sIpa11s SUPOIRU RYSUIAO|S 193eMO|S
1jeysneysbuni
-aydIsIanelz
-0G Wap she
uonuaAgng +
buniaibay syeu
J9p saydIaIg | -eSSILWONYDOOH L0 L=pldrgabedmoys=ediuaiuo)
usJapue saul | Sop 19bpng WOA =aweu;dyd-sajnpow/ad-aobawipemmm//:diy
Japo swnua) | uabesyab uapiam uauAYIIPUIN
leqbnyian usuo -SIUI|A| SaUI ualsoy 19bpng 9Y2sIUY3d pun Bunispuemuil inj JesSILWONYd0H
-I}ewlogu] UIRY 19bpng seq | saydsyizads uiay| er er ¥007'S'TL /sedlul] selouly @ ogSesbiw| e esed ouessiwod-0YyY | (2) [ebniiod
3||21ssbunj
-pueyaqydis|d
Slpany ZRNUIIYDIY Idp ul | j3ssey (o1193S 2uueusd
19)19q ey 19p | s3ebpng sap aIm pPpapabqe os sje s|e buejuy 19po) 9}ISga\ pun
|yeziwesan PJunmyjiaHy 19bpnqsaiyer [ 3131930 aIp UapPIdM | YW uuibag Bunuydiazag 3| 91ZY0 puet

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

(3yezaq usab
-B|sny) Jopa1|buW
-99131WOY] 9pud)}
-QIMRA|IDIS G| +
uoISSILUWOY|

1ap 1opal|BUN
ayd1pweidney /

(UauRASIUIN §
uon besiag)

pun JapuUIZSION Buniaibay 4N3 000 000 §
Jaydijpweydney | | Jap saydiaiag 19002
Jo)aquelly | usispue sauld 4N3 000 000 ¥
J_ydipweualys | | J9po swnusy 1500C uadueyYdSsyNIag /lurqbmmm//:diy
IoH=q el -SIUI saule 4N3 000 000 S pun -sbunpjig 1aqn (7661 M35 be) uolssiwwosbun|pueyaqydId|
aydipweldney sf 19bpng seg $00C bunjesag pun er er 00TV L /bulapueyag 9o aissiwwo) 3@ | apuepapalN
Bunisibay
19p sayd1aI9g
uaJapue sauld
19po swnue1s 4N3 ¥0C L CE
-lUl sauls ‘900¢
196png seq 4N €29 €95 ¢
ey 1S00T /3s 0P Mmm//:dny
JEMETe AT EEIVR]] -sneysieels dN3 C€69SC € BuniaiuiwpysIq aydsiuyla uabab uuewspnquQ
-Jweidney 09 Jaydiyer 00¢ er er €00T°L°L /BULIBUIWISIP 3SIUID J0W UdUURWSPNQWQO uapamyds
1eqBNJISA 3USOIN SUIDY
HUN}ISH UsYydSIUYID
19po 9ssey Jap punibyne buniaulWLSIJ SUYO USUOSISd
ey J13]|e bunjpueyaqydIa|n Jop Bunispiod S1p Iny 1eY/0dIu1D
leqbnyian usuo -sneysieels 4N3 000 00C 0 |e1des usbiio |9 Jod seuosiad se| 3p UQPRUIWLISIP OU
-11ewWIo4u| SUIS) Jaydijyer :900¢ er| UuBN 9007 4nJ 1911emi] K 01e11 9p pep|enbi e| ap ugpowo.d e| esed ofasuo) uaiueds
usuonNINS
-uj-usmadx3 pun
OYN ‘uabuniyodu
-ulasbuniaibay udYYd19|6 1eqbnJISA USOIN SuUISY
pun uaURISIUIN -usdueyd Bun|pueysqydIa| J9p S9z1eSpuUNnID sap bunzyaswn
UOA 1919419/ inysoing Jegbnjian usuo | spueiswin aydijuosiad a1p uny buniaibay Jap 1ey/eluereuneiqo ebayeus
91|yezaqun Z [ sapleysneH | -1iewtoju] auisy 2J9pue pun ‘er er G00Z'S'0L | el92eu afueaadiusain ez 3(1UsA0|S d1|qnday Spe|A BI9AS | (7) usiusamols

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

'1S9J 1U21U UY20U 1IDZIDP YIS ‘USPIIM UIDS 1611JeYdsaq 1Iop 191GIRUIA DI3IA DM

‘pAIm USB3I| (YNT LZY StL LOL) TN "OIW 0Z PUN 13¢ UOISSILIWIOY] Jap }[_ysneH Jap ssep ‘uasaimabuly jnesep jey sydia161ugy| usibiuiaIdap sap Buniaibay a1 "USUOISSILIWIOY USPUSYDISC 3P dIM Bun||1syd19|D UOA Buniapio4 aip pun

Buniauiwsig uoA bunydwesag aip yne Bnzag ul uagey uagebyny pun assiubnyag a1eqydia|Bian wapiagne ||0s YHID 21 "SHISNPU| pun [SpueH nj SWNEISIUIA S3P 3_YSNEH WP SNE ‘USUOISSIWIWOY USPUY31saq 3P 3IMm ydijuye

"4HID 3IP ||0S USPISM LIBIZURUIS "UBWIYBUIBYN JYD) Jop Udzua1adwoy| dIp 6007 ZIBIA L E WNZ SU3saieds pAIm UOISSILIWOY 31 UOIBIRY Jap punibyne Bunisiuiwuysiq pun Jaljy ‘BunisnuatQ a||anxas Yyd1aiag Wi uszuaiadwoy| ualsp

SIMOS JWWIUIRAN DY PUN DOF UOA USHHNBIPURISNZ DIP Z00T 42O WNZ UOISSILIWOY DI SSEP ‘191BMIS PAIM ST *9IYIBIUSYISUS|A ISP BUNISPIQH S1p 1Ny UISs BIpuRISNZ Wapiagne piim YHID 31Q 'S}y S9P pun Bunneydsueyap

19po uo1b1j3Y ‘BunISNUBLIQ US[[PNXSS JIP USPUNID sne Buniaiuiwysig 1961pImMsaz1asab uoa bunydwesag aip pun Bun||@1syd19|9 UOA Bunisp.I04 aIp Jnj UIds BIPURISNZ OSUIGD PAIM 3IS “UBWIYaWIagN (DYQ ‘Bunispulysg

1IW USYDSUSA UOA 31Yd3yY 3IP INJ UOISSILUWIOY 3P pun “(3YD ‘Ossey Jap palydsiaiun auyo HunjpueyaqydIa|D Jnj UOISSIWWOY (DOT ‘UIYYdIa|6udduRy? INJ UOISSILIWOY) SYDI12161UQY U1BIUIBISA SOP USpPIoyagsbun|PisydIv|D

USPURIBNSIXS JaP UICY 3IP [|0S YHID 31 1S9) UBUOIBIUNS pun }damZ Uiyl 163] pun uid (YHID) dIYI24UdYISUS|\ pun bunjpueyaqydials Jnj UOISSIUWOY BIP LYNJ 9007 UOA SYIIR16IUQY UBIUIRIBA SOP Z19596SBUN|19ISY2IB|D e (s0,)

uauPRwWb||y

1j191963W Wi usuoiuny
Yd0U U3pIam USDI[IUSYQ UOA
us|yez abnnbpus Bunqgnsny aip pun
190/500C 1ydaIsbunssean
YNI€L'€9% 666 | ‘Bunpjig surewabije
'S0/#00T | “fijodsuonelbaul () Y1246
13USGUBNN 3YDY| | SWNLBISIUIN | 4NT 99'S68 LEL 0L ‘bunbjopianens /Bio1uhyjenbammmy/:dny -luoy
-Jweydney €1 | sopijeysney 00Z/€00C | ‘uonesfiwwi pun er er 6661 19900 (IND3) puepIpION 4Ny UoIssIWWONsBuN||RIsYdI9|D ERICIVIEIET
uspIam uauwab||y
VETTENTe) 163[963159) Yyoou wi usuoipun4
EVEIEN] uassnw abeiag U3YDI[3UDHO UOA
uauIPaIYIS 2bnnbpus Bungnsny aip pun
-I9A sne :9002/500¢ 1ydaIsbunssean
Bunisizueuly [ YNF €9'6€9 L9L 9T | ‘Bunpiig susWb||e
9SI19M|19} :5002/400C “Nijodsuonelbalu) AINA0B I MMM//:d1Y | (0) (L) Y21946
19)I9qURUN YDI| | 'SWINULISIUIN | YNT S9'ETH Lirb 6T ‘bunbjopianjens (34D) usuayIspuIy -luoy
-Jweydney 40z | Sop yeysneH ¥007/€007 | ‘uonelbiww| pun er er 9/61 J3Ydsiuy1e Bun||21sYdI3|D INZ UOISSILIWIOY EMGIIVIEVEYY
a|o1ssbuni
-pueyaqydis|d
alp any Z31UIIYDIY JBp Ul | zassey (3]193S @uueuwd
19u9qaey 19p | s32bpng sap aIMm Ppapabge os sje s|e buejuy 13po) 9}ISq3a\ pun
|yezywesan PunyjiaHy 19bpnqsaiyer | 9191qaD 3Ip USpIdM | YN uuibag Bunuydiazag 3 91ZY0 pueq

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

USBYISPUIIA USYISIUY3ID UOA
Bun||21syd19|H UOA Bulwealisulely sep
Jaqn usbun|ysydwig °g 'z aim ‘usploysg

ue usbunjyaydwg UOA USQIRIYDS |  JUBAIIRIIYIIN [ IueAsjLa IydIN 1UeA3|9J IYDIN uIsN er er er ualbjog
(1160w
‘usydaidssne | 1aqe ‘aqebyny
abe|yds10AsaZ3959D) Uy usbunjyaydwiy 3||pI1ZYyo
9||915s9pueT AIp uuey| us||e4 usbiuld u| dUIdY) UIRN usN VIEIN er er er er| (€) YyoeuisQ
(116w
1aqe ‘aqebyny
9|[91ZYj0
UISN QuIsy) UIBN UISN UIoN er er er uleN | (2) yaeuL1sQ
(160w
Jaqge ‘agebyny
9||91ZYyo
uIsN QUIRY) UISN UIsN UIEIN er er er er| (1) Yyaeus1sQ
uapIamydsag uabunjyajdwiz
uabueysan udjies UOA | UOA USYDI[JUBJJOIBA uabunyd
Nz | Nnz3|IdN3Yydl| | udYydINsIuN pun uappLag | -NsSiaufn UOA uszydo uon
U[91}IWISA NZ |  UBUOIPJUES [ -puUIqISASIYdL | pun udioyuy UOA u3ssejadp\ | buniynyyding | bunzamsiazun
assiubnjag abnsuos | ) Ya1160N ‘siubnjog ‘sjubnjog | wnzjepuepy wnzjepuepy Anz jepuey Anzjepuely puet

uaboqabei J1ap abejpunio Jap Jny

2Jj21s

-sbun|pupyaqyd1a|9 auay 3dnbyiaqn uaqpy Japup] abiulg USPIAM JBPAIYISQDIIA 3Z)aSAD) AIP UUDM pun Qo “1YalsISaj 3YdIU Yd0U DP ‘Ud}DYIUS JYIU PUIS U3J[aIS 3l }APUDYIIA Yd0U 3)[3)S
a1up|dab aula JaqN JINMIUBSZ)ISID) UBUIB J9QN PIIM UIBPUDT UBBIUIS Uf "UBPINM JUUDUIS UBIDDISPaI|BIIY 48P Uabunialbay uap UOA |[91ZLyo alp ‘Ud}|DYIUB U3J(31S J9qn UUOIDWLIOJU INU PUIS J3IH

uajee)spal|BIN USP Ul US[[BISSBUN|pURYIQYDIS|D UOA JepuR|) PUn 3}IamydIay :Z [19L

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

USMBYISPUIN USYISIUYID
pun UIBPUR|SNY UOA S}y pun snieis
sop Buniapiod pun bunydemiagn pun

1JeYDS||9S3D) Jp Ul USYeYdsuIsWaD
USYDSIUYIS USUSPSIYISISA USYISIMZ

usbunypizag uainb 1sp Huniapiod er | UeAS[RIIYIIN JUBAS[3J IYDIN UIEIN] er er er (L) puejuui4
usbepnzue sjoysiydLIn
Ua1549q O SIP J21YDIY (USPUSZSION) | usuosiadieAld usuosiadienlld
usp J9po palbHwsbuniaibay ule yainp yainp
‘uUaluUIPISeId USp ‘D1aupioabqy | bunsiuiwsig BunisiuiwiLysig
‘loA JusWelied wap 16e|ydS | 199 4nu Jage ‘er er 190 INU J3Ce ‘ef er er er VIEN] puejs]
URN er URN UIsN er UIsN er URN | () ewsaueq
UIBN | JUBAS|RIIYIIN | JUBAS[RI IYDIN JUBAS[3J IYDIN U[EIN er er er| (1)ewsueq
Allgnday
— — — — — — — — | ayosiyoayosy
ud|[A1snzIay
1udyydIe|budURYD WN ‘UdyIRIBIS
Nz uswyeugely aydsipeld ‘uspiom
191y21ydIaA 3$3IP BIP Y2UNp I0DYRS
UaYDI[IUS4Q pun usieAud wi usuosiad
N} s9ZIpo3sud)|eYId/\ UOA Bun|915.13
pun uasie1S UOA BunydIUSYOISA er er er er er er er wiadAz
uspiamypdsag usbunjysjdwiz
uabueyuan uajjes UOA | UOA USYDIJUSLOISA usbunypd
Nz | nzajPnaYdl| [ usydnsizun punuajypuag | -nsisaun UoA wiaydo uon
U[SJJIWISA NZ |  UBUOIP|UES [ -pUIqISASIYIDA | pun ualIoyuy UOA uassejap | bunuynyyoing | bunzamsisun
assiubnjag sbnsuos | uaYd16ON ‘sijubnjag ‘sijubnjag | wnzjepuepy wnzjepuep inzjepuely inzjepueyy pueq

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

uaxbLoyabnz

USYISIUYID J9pO 3ssey Jap Hwl
Bueyuswiwesnz wi us|I9ydeN UOA
yo19|6sny winz 19po bunbnissag inz
uauOoIP|Y dAINSOd °g ‘Z 3IM UdWYeUgR
usydsyIzads uoA buniapio4

er

JURAS|I IYIIN

IETN]

er

er

er

er

uaifey

JegbnyIan usuoewIOU| SUIDY

er

er

er

er

SIEIN]

IEIN]

IEN]

() pueyi

uabunuamagsbun|PIsYdI9|D pun
usbunydnsiaun uoA buniynyyzing

JUeASRI IYDIN

JueASRI IYDIN

JueASRI IYDIN

IEN]

er

er

er

(1) pueyy

.Suendod oyoe”

uajuueuab os Jsuld abejlop
‘uspioyag uaispue

pun us1YdLIS5) JOA 131ed UDIZ1S|I9A
19p 1312419 J9Y21[Z3959D s|e usreiyny

er

er

er

er

er

er

er

ulebun

IEN]

er

JueARI IYDIN

SIETN]

er

er

er

IEN]

(€) pueusLRUD

udyLYIsIoASBUN|puRYRqUDIRD 19
uabeuysbunba|sny nz uswyeubun|21s

e

JURAS|DI IYIIN

ueN

er

er

er

ITEIN]

(@) pueuaLIRUD

uisN

er

JueAs|aJ 1YdIN

uIBN

er

er

er

uieN

(1) puejuayduo

puejyasinag

BunusuwLSIg HW

Bueyuswiwesnz wi usbun|pueylap us)
-BUOIRUISIUI Ul SYDI3I3{URI4 UONISOJ 1P
uoniuyaq pun buniRIacuoA Nz Heilag
‘uaypusbsbunyjem

-J3/\ pun -Jeuls ‘us|IAiz JoA Bunbajieq

e

JURAS|DI IYIIN

ITEIN

er

er

er

er

yolasyuel

US1IYdSIOASBUNISIUIWILINSIPRUY
130N USUOII_WIOJU| UOA
9qeb.Is1sp\ pun OYN Usp Hw
bojeiqg ‘usrweag uoa usbunbuipag
(-sbeuriap) 19p Bunydemiaqn

JUBA3[J IYDIN

JueARI IYDIN

JUBAR|3I YDIN

uIdN

er

er

er

(¢) puejuuyy

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

9AI3e1IU| 2UdbIS Jne Jspo
Uau0SIdd UaydsIsUN( Japo uaydijnieu
uon benuy jne uspadx3g yainp

uswiyeubun||31S UOA BUNLSISGIOA Bunydnsiaiun
‘1Jeyds||9S9D) J9P Ul ZURIS|O] JYSW UOA Nz ydiu
Huniapio4 Jnz usubedwessuonew.oju] ‘bunigyuy
USYDI|IUSHYO Ue SWIYeU|Id] Inz siubnjag
‘uaielAIBRSBUNP|Ig UOA Bun|pRIMIUT er | ueAdPIIYPIN TIEIN inu Jage ‘er er er er 194emols
bunydnsiaiun
Nz ydiu
‘bunioyuy
Inz siubnjag
UIsN er er er Jnu Jsqe ‘er er er er (2) |lebnyiogd
bunydnsisiun
Nz ydiu
‘bunioyuy
Inz siubnjag
UISN er | ueAdPIIYIN NIEIN inu Jage ‘er ef er VIEIN (1) |ebnyiogd
— — — — — — — — u3|od
- - - - - - - - elenw
— — — — — — — — | Binoqwaxni
udN er er er er er uldN VIEN] uaney
usddnibsyaqay J9po usbuniyduuig
J3jeUNWIWO JSPO JaYdIj1ee)s Jaispue
uswwelbo.d uoA buniynyyaing Jsp
UOI_UIPIOOY SIP YDIDISGSIYIRIUSYISUSIA
W SIMOS US1YI3JUSYISUS|A UOA
Buniydeqoag J9p BunispI
InZ uswwielbo.d UoA bun|91s13 er | ueAs|RIIYdIN UIdN er ef er er puemna
uspiamydsag uabunjyasjdwz
uabueysan uajies UOA | UOA USYDI|U3JJOIIA uabunyd
nz | nz3|v)NaYydl| [ usaydnsiun pun ua3yduag | -NSINUM UOA wizjdQ uoa
U|9)}IWLIBA NZ uauoIpdjues | -puIqJaASIYdDA | pun udioyuy UOA u3ssejaap\ | buniynyyding | bunzamsiayun
assiubnjag abnsuos | Y1160 ‘sjubnjog ‘sjubnyeg | wnziepuepy winz Jepuel\ Anz jJepuely Anzjepuepy pue

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

191549, BunusiuiwiLysiq

uoA bunydweyag inz uejdsuomnyy”
UaUIS UURWSPNQWIQ J9p YdNne wap Uw
‘Z19N-OYUN WidUId 1w JIdceUswWwesnz

er

uisN

VEN

er

er

er

er

uspamyds

usbuniequiaianjiie]
u BunjpueyagydIo alp Iny
uswiyeugje|\l UoA bunispio4

JueAs|aJ 1YdIN

JueAs|aJ 1YdIN

JueAs|aJ IYdIN

(Bunydnsiaun
QuIdy
‘uspiamydsag
uon bunigyuy)
NIEN]

er

er

er

uajueds

*(JY2URQSAIYR[ UISSIP Y2INp) SSNW UISS
INeILIDA Z3eSpUNIBSBUN|RISYDISID USP 4Ny
S)EMUY SIP HICUY JOP JW YdNe 3||91S d1p

Ssep ‘s3 1§19y 3|[21ssbun|pueyaqyIS|D
J3p Bunpunuo unz
BunupiosAsbUNIBIBAY JBP € [N U] ()
Hunydsio4 pun

BuniaisiIqIsuas ‘bunpjig uoa bunispio4
31p Inj USBRIYDSIOA UOA BunydiRiulg
‘uswyeugien

pun usUIRYdIY usbipusmiou
sazjespunibsbun|pueyaqydIz|o sap
Bunzyaswin a1p Jnj UOA SWIYeUUY

31p Inj usbun|yaydwig pun usAReRIy|
‘uabe|ydSIoA UOA BunydiBIuIg
‘sazyespunibsbunipueysqydIgD

S9p Bunzyaswin 3P Jne yIquIH wi
Yeyps||9sa0 Jap gleysauul uaddnio
JU[SZUIS UONISOd J3p Bun|idunag

pun bunjjisisa4 ‘Bunydemisqn

{(x) S9Z39sEBSHUN|pUBRYIqYDISD

S9p usbunwiwnsag 1P

Bunziaswin Jop BunisiaIyeman

JueAg|aJ IYdIN

JueAg|aJ 1YdIN

JueAg|aJ IYdIN

uieN

er

uieN

uieN

() ustuamols

uiRN

“Yo116ow

195 UOIIN|0SaY
,2biyni“aue
‘ypopafsaigay
2SI 19p
Ny [|s1zyjo
1YdIu ‘UuIsN

uIdN

uldN

er

er

uldN

uldN

(1) ustuamols

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

uazZ)dswn yayyd1a|busduey)

UoA Buniapio4 unz buniydiydisp
9A1}ISOd 31p 93P UBUIP W ‘USPIQYY
UoA swwesboidsbun|21sYdI9|D) J9p
Bunbi|jig yoijzaesnz:| 3)|21s M

er

JueAs|aJ IYdIN

NEN

er

er

er

er

(2) yo12161UQY)
s91b1UIDISN

uabunyaizag J2Inb BunapiQq

19p 19 U3||91S Ja1apue Bunzanisisiun
ua|[a1zueuy Jap 1NY1 6o ‘usddnio
USYDIjJeYdsS|[9596 UsUSpaIydsIan
uaydsimz usbunyaizag 196
BuniapiQd JNzZ Uswyeusely ‘Usieyud
uabunyydIdisp asalp uspioyag
SYPIUBLQ 3IM ‘UsbunydnsIsIuN
USJeW.O} UOA Bunyis|uig ‘ulsploy Nz
1_YydIs|busdUeRY) pun USHIISSIY

nz bunJauiwLsIg 3BUPIMSIZ1a596
‘usbunmypiyydiap usnnisod Jaayr bun|nyg
19p 199 USPIQYSg UOA Bunzinisiaiun
‘UlopuUBH WSPUISIUIWLYSIP NZ
uabunsiemuy uabab pun Bunaiap
J3p Ul bunusuiwysiq usbab
USWYRUSJRIA USYDI[YD34 UOA USYS|UIT
'S9ZIPOYSUS}|_YIS/ UOA BUNYRISGIOA

er

JURAS|D IYIIN

IEN]

er

er

er

er

(1) yora1B1uQy)
[SSIVIEIEYY

uaiijod

21yl Jagn uawyauialun uoA bunieiag
pun USYLYISIOA J9PO USY1M|Od
uanau ul buniaibay Jop bunielsg
‘UBWIYaUIAIUN pUN USUOIRNUISU|

N UayYdSIOASBUN|pURYIqYIID|D
USUSP3IYDSIIA J9p UdNaY|azuUlg

J1agn usuonew.ou| ‘UNYIPUSPQO
13p uaJ3IWIoyU| (|31ZYgou])

e

-

JueAo|aJ 1YDIN

uieN

er

er

er

WIEIN]

apuedpaIN

assiubnyag abnsuos

U933 1WIdA NZ
uYI60N

uabueysan
nz
uauonyues
‘sjubnjog

us|iej

nz 31934 3ydi|
-puIqIaASIYdDA
‘sjubnjog

uapiamydsag
uoA
uaydnsAuN
pun uaioyuy
wnzjepuepy

uabunjyasjdwz

UOA USYDIUYOIIA
pun uayuag

UOA USSSBJIS

winzjepuely

uabunyd
-NSId)uUMN UOA
Buniynyyding
inzjepuely|

wizjdQ uoa
Bunzymsiaun
Anzjepuel\

pueq

THEMATISCHER BERICHT




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

Bibliographie

w
==
-9
<<
oc
O
o
-
o
[+2]

THEMATISCHER BERICHT
83




[
i
o
x
(1)
o
14
L
I
(8]
0n
=
<
b3
1)
ac
=




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

Bibliographie

Asscher-Vonk, I. P, und C. A. Groenendijk (Hrsg.), Gelijke behandeling: regels en recht, Den Haag, Sdu uitgevers,
1999.

Commissie Gelijke Behandeling (Niederlandische Gleichbehandlungskommission), Gelijke Behandeling in
Beweging: Evaluatie van vijf jaar Algemene Wet Gelijke Behandeling 1994-1999, Utrecht, 2000.

Commissie Gelijke Behandeling (Niederldndische Gleichbehandlungskommission), Het verschil gemaakt: Evaluatie
AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht, 2006.

Holtmaat, Rikki, und Christa Tobler, ,CEDAW and the EU’s Policy in the Field of Combating Gender Discrimination”,
Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2005, Bd. 12, Nr. 4, S. 399-425.

Europédische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 2 der ECRI:
Fachorgane zur Bekdmpfung von Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus und Intoleranz auf nationaler Ebene,
verabschiedet von der ECRI am 13. Juni 1997, verfligbar unter: http://www.coe.int/t/e/human_rights/
ecri/1-ecri/3-general_themes/1-policy_recommendations/recommendation_n2/recommandation%20n_
2%20allemand%20cri97-36.pdf

McCrudden, Christopher, ,The Contribution of the EU Fundamental Rights Agency to Combating Discrimination
and Promoting Equality”, in Philip Alston und Olivier de Schutter (Hrsg.), Monitoring Fundamental Rights in the EU:
The Contribution of the Fundamental Rights Agency, Oxford, Hart publishing, 2005, S. 130-157.

McCrudden, Christopher, Robert Ford und Anthony Heath, ,Legal Regulation of Affirmative Action in Northern Ire-
land: An Empirical Assessment, in Oxford Journal of Legal Studies, Bd. 24, Nr. 3, 2004, S. 363-415.

McCrudden, Christopher, ,The Commission for Racial Equality: Formal Investigations in the Shadow of Judicial
Review’, in R. Baldwin und C. McCrudden, Regulation and Public Law, London, Weidenfeld and Nicholson, 1987,
S. 222-266.

McCrudden, Christopher, ,National Remedies for Racial Discrimination in European and International Law* in
S. Fredman (Hrsg.), Discrimination and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2001.

McCrudden, C,, D. J. Smith , C. Brown, mit J. Knox, Racial Justice at Work: The Enforcement of the Race Relations
Act 1976 in Employment, London, Policy Studies Institute, 1991.

Netzwerk der Kommission von Rechtssachverstandigen fiir die Anwendung des Gemeinschaftsrechts zur
Gleichbehandlung von Mannern und Frauen, Report on Gender Equality Bodies, Oktober 2004, verfligbar unter
http://www.bifrost.is/kennarar/Files/Skra_0007969.doc.

Niessen, Jan, und Isabelle Chopin (Hrsg.), The Development of Legal Instruments to Combat Racism in a Diverse Europe,
Leiden, Brill Academic Publishers, 2004.

Niessen, Jan, und Janet Cormack,,National specialised equality bodies in the wake of the EC antidiscrimination Directives’,
in Janet Cormack (Hrsg.), Considerations for establishing single equality bodies and integrated equality legislation, 2004.

w
==
-9
<<
oc
O
o
-
o
[+2]

Niessen, Jan, und Janet Cormack, ,Die Unabhdngigkeit von Gleichbehandlungsstellen”, Europdische Zeitschrift
zum Antidiskriminierungsrecht 2005, S. 23-32, im Internet unter: http://europa.eu.int/comm/employment_social/
fundamental_rights/pdf/legisin/lawrev1_de.pdf.

THEMATISCHER BERICHT
85




B KATALYSATOREN FUR DEN WANDEL? B

PLS Rambgll Management A/S, Spezialisierte Stellen zur Férderung der Gleichstellung und/oder zur Bekdmpfung von
Diskriminierungen, Zusammenfassung des Berichts, Mai 2002, im Internet unter: http://europa.eu.int/comm/employ-
ment_social/fundamental_rights/pdf/arcg/equalitybodies_final_de.pdf.

Resolution 48/134 der UNO-Generalversammlung vom 20. Dezember 1993, Nationale Institutionen zur Férderung
und zum Schutz der Menschenrechte, Distr.GENERAL A/RES/48/134 4 March 1994, im Internet: http://www.unhchr.ch/
Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.134.En?Opendocument.

Resolution 2002/83 der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, Nationale Institutionen zur Forde-
rung und zum Schutz der Menschenrechte, 26. April 2002, im Internet: http://www.humanrights.ch/cms/upload/

pdf/020918_un_48_134.pdf.

Zwamborn, Marcel, Equal Treatment Commission of the Netherlands, ENAR-Konferenz, Berlin, 30. Januar 2003, im
Internet: http://www.enar-eu.org/en/events/racedirective/Specialised %20bodies_Marcel %20Zwamborn_EN.pdf.

THEMATISCHER BERICHT E




Europdische Kommission

Katalysatoren fiir den Wandel? — Gleichbehandlungsstellen geméag Richtlinie 2000/43/EG
Luxemburg: Amt fiir amtliche Veroéffentlichungen der Europdischen Gemeinschaften

2007 - 86S.-21x29,7cm

ISBN 92-79-03110-4






WIE KANN ICH EU-VEROFFENTLICHUNGEN ERHALTEN?

Alle kostenpflichtigen Veroéffentlichungen des Amtes fur Verdffentlichungen sind

Uber den EU Bookshop http://bookshop.europa.eu/ erhéltlich, bei dem Sie Uber eine
Verkaufsstelle lhrer Wahl bestellen kénnen.

Das Verzeichnis unseres weltweiten Verkaufsstellennetzes kénnen Sie per Fax
anfordern: (352) 29 29-42758.




P
m
4
@
o
@
(o)
a
?
)
m
O

ISBN 92-79-031.10-4

Amt fur Veroffentlichungen

89279031

Publications.europa.eu




	Inhalt
	Zusammenfassung
	I. Einleitung
	II. Die Rolle von Gleichbehandlungsstellen im Kampf gegen rassistische und ethnische Diskriminierung und Zielsetzung und Aufbau dieser Studie
	1 Die Rolle von Gleichbehandlungsstellen im Kampf gegen rassistische und ethnische Diskriminierung
	2 Internationale Verpfl ichtungen und Empfehlungen
	3 Weitergehende Analyse der Rolle und Arbeitsweise von Gleichbehandlungsstellen
	4 Zweck dieser Studie und die Untersuchungsfragen
	5 Aufbau dieses Berichts

	III. Gleichbehandlungsstellen in der EU
	1 Einleitung
	2 Anzahl und Form von Gleichbehandlungsstellen
	3 Die erfassten Diskriminierungsgründe und das Anwendungsgebiet
	4 Budget und personelle Ausstattung
	5 Zuständigkeiten und Mandat der Gleichbehandlungsstellen
	5.1 Einleitung
	5.2 Die drei Grundkompetenzen von Gleichbehandlungsstellen
	5.3 Anhörung und Untersuchung von Fällen und unabhängige Beurteilung oder Stellungnahme
	5.4 Die Kombination von Unterstützung von Diskriminierungsopfern und von Anhörung und Untersuchung von Beschwerden
	5.5 Weitere Kompetenzen

	6 Einige abschließende Bemerkungen

	IV. Die Unabhängigkeit von Gleichbehandlungsstellen und ihre Arbeit
	1 Einführung
	2 Der unabhängige Status und die unabhängige Position von Gleichbehandlungsstellen
	2.1 Unabhängigkeit von der Einmischung durch die Regierung
	2.2 Unabhängigkeit von anderen (Nichtregierungs-) Organisationen
	2.3 Finanzielle Unabhängigkeit
	2.4 Unabhängigkeit von Vorstand/Mitgliedern/Personal

	3 Die unabhängige Wahrnehmung der Kompetenzen der Gleichbehandlungsstelle
	3.1 Ein ausreichendes Budget für die unabhängige Wahrnehmung der Kompetenzen
	3.2 Die Mitarbeit von ausreichendem, hochqualifi ziertem und geschultem Personal

	4 Einige abschließende Beobachtungen

	V. Die Wirksamkeit von Gleichbehandlungsstellen und ihrer Arbeit
	1 Einleitung
	2 Ergebnisse zu den Themen Budget und Personal der Gleichbehandlungsstellen
	2.1 Verfügbare Mittel
	2.2 Anzahl der Mitarbeiter und ihre Qualifi kation
	2.3 Der Bewertungs-/Evaluierungsprozess der Arbeit der Gleichbehandlungsstellen

	3 Wirksames Vorgehen der Stellen im Hinblick auf ihre Hauptfunktionen
	3.1 Menge und Qualität der Unterstützung für Opfer
	3.2 Anzahl und Qualität von Untersuchungen
	3.3 Anzahl und Qualität von Berichten und Empfehlungen
	3.4 Die Art und Anzahl von Anhörungen und Untersuchungen der Beschwerden

	4. Einige abschließende Beobachtungen
	4.1 Einleitung
	4.2 Die fi nanziellen Mittel und die Zahl und Qualifi kation der Mitarbeiter
	4.3 Die tatsächliche Durchführung der wichtigsten Zuständigkeiten der Gleichbehandlungsstellen


	VI Schlussfolgerungen und Empfehlungen
	Anhang: Übersicht über die Gleichbehandlungsstellen nach Artikel 13 in der Europäischen Union
	Teil 1: Die Existenz von Gleichbehandlungsstellen in den Mitgliedstaaten
	Teil 2: Reichweite und Mandat von Gleichbehandlungsstellen in den Mitgliedstaaten

	Bibliographie

